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Studien zur Geschichte der Landschaft Hasli.

Von  Adolf Miihlemavn, Dr, phil.

P Loy ()T |
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Yorbemerkungen.

Die Landschaft Hasli liegt im Gebiet des bernischen
Hochgebirges am Oberlauf der Aare. Die hiochsten Gipfel
des europiiischen Kontinents sind ihre Grenzsteine. In
Offentlichen Schreiben und Urkunden wurde sie stets
»Hasli im Wyssland“ genannt. Diese Bezeichnung rithrt
wohl von den gewaltigen Eisbergen her, die im Hinter-
grund sich lings der Siid- und Ostgrenze auftiirmen und
die mit ihrem ,ewigen Schnee“ als weisse Umrahmung
der Gegend erscheinen.

Das Thal ist auf drei Seiten von Dergwillen ein-
geschlossen und offnet sich nur im untern Teil nach

Anmerkung. Die vorliegende Abhandlung ist eine von der
Hochschule Bern gekrdnte Preisarbeit, welche sodann der philo-
sophischen Fakultit als Dissertation vorgelegt wurde. Leider war
es dem Verfasser infolge bald nach seiner Promotion eingetretener
Krankheit und zu frithem Ableben nicht mehr moglich, ihre Unvoll-
kommenheiten zu vervollstandigen und zu verbessern, wie er es selbst
beabsichtigt hatte, Dennoch schien uns diese erste Versuchsarbeit
des jungen Gelehrten des Abdruckes wert, als ein Beitrag zur Ge-
schichte einer unserer interessantesten Landesgegenden, der nicht
nur deren Bewohnern, sondern auch vielen unserer Mitglieder will-
kommen sein diwrfte. Wir haben deshalb die Abhandlung mit ganz
geringen Ausnahmen unveridndert gelassen.

Die Redaktion.

Archiv des hist. Vereins. 17
X1V. Band, 3. Heft.
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Westen hin, wo es am obern Ende des Brienzersees
ausmiindet. Von hier zieht es sich, eine Ebene bildend,
bei geringer Steigung in Ostlicher Richtung bis zum
Dorfe Meiringen; dort sperrt ein Iiigel, quer von einem
Hohezug zum andern von Siiden nach Norden gerichtet,
die untere Thalebene ab, und die Aare musste sich hier
cinen engen Durchpass, in Form einer tiefen Schlucht,
in jahrtausendelanger Bethétigung ihrer Naturkraft, selbst
erschaffen. Jenseits dieses Querhiigels setzt sich das
Thal weiter hinein i die héhern Gebirgsgegenden fort,
indem es hier auf einmal ein wesentlich verindertes Aus-
schen annimmt. KEs sendet auf entgegengesetzter Seite
zwei kleine, steile und in wilde Bergregionen hinein-
reichende Seitenthiler ab, die bis heute wegen der hohen
Lage und der Rauheit des Klimas stindiger menschlicher
Ansiedelungen entbehrten; es sind: links das Urbach-
thal und rechts das Geenthal. Der Hauptstamm des Thales
teilt sich nun oberhalb Innertkirchen weiter in zwei Aste,
das Gadmen- und das Guttannenthal, mit den beiden
Kirchgemeinden gleichen Namens, wohl die entlegensten
im bernischen Hinterlande.

Wenn im grossen und ganzen, besonders in den
spitern Zeiten der Geschichte der alten Landschaft Hasli,
die Marken derselben sich ungefdhr mit den heutigen
Amtsgrenzen, die auf drei Seiten zugleich diejenigen
des Kantons bilden, decken, so geht aus urkundlichen
Angaben doch hervor, dass im 13., 14. und zum Teil
noch im 15. Jahrhundert benachbarte staatliche Gemein-
wesen iiber die Hasliberge, stellenweise bis tief ins Thal
herab ausgedehnte Strecken Landes in ihrem Besitz
hatten. So reichte das Gebiet des ostlichen Grenznach-
bars, von Oberwallis, urspriinglich nicht nur bis auf die
Passhohe der Grimsel; die geographisch innerhalb der
Landschaft gelegenen Alpen, der ,obern und niedern
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Aar“, der Riterichsboden und die Iandegg gehorten
den Wallisern; ja, ihre KEigentumsrechte auf Weiden
erstreckten sich bis hinunter gegen das Dorf Guttannen.?)
Gegen Osten hin bilden der Titlis und der Susten mit
dem Sustenhorn die natiirliche Grenze der Liandschaft
gegen Uri und weiterhin gegen Unterwalden, das mit
seinem Thale Engelberg auf der Jochpasshohe an Hasli
stosst. Weiterhin ziehen sich die Grenzen lings der Nord-
ost- und Nordseite der Landschaft iiber die Hasliberger-
alpen, den ,Hohenstollen“, den ,Giebel* und iiber den
»Briinigberg®; aber auch dieser Nachbar Unterwalden
reichte vor dem 16. Jahrhundert mit seinen Besitzrechten
weit in das Gebiet des Haslithales hinein; die Alp
yBaumgarten bis hinunter ins Genthal gehorte Ob-
walden ?) und das Kloster Engelberg besass den grissten
Teil der Engstlenalp.’?) Im Westen bildet das Amt Inter-
laken die Grenze; sie zieht sich vom Briinigberg am Fusse
des Ballenberges bei der ,Wylerbriicke® quer durch das

Y In der 2. Halfte des 13. Jahrhunderts war die Familie Buben-
berg Besitzerin der spiter zum Grimselspital geh6érenden ,obern und
niedern Aar-Alp“; sie hatte dieselbe von mehreren Walliserbiirgern
(Garbeli, Biderpost und Bero) erworben; um Mitte April 1382
verkauften dann Johann und Ulrich von Bubenberg die genannten
Alpen erblehensweise der Landschaft Hasli; vergl. Dokum.-Buch
von Hasli.I, Abschrift S. 67.

2) Nach einer Urkunde vom St. Othmars-Tag 1467 verkaufen
einige Biirger von Unterwalden die Alp ,Baumgarten® an die Ge-

meinde Hasliberg; vergl. Dokum.-Buch von Hasli I, Abschrift
5. 84.

Dass iibrigens mehrfache Markstreitigkeiten zwischen Unter-
walden und Hasli ausbrachen, die Bern zur Intervention veranlassten,
erfahren wir aus den Akten des bernischen Staatsarchivs; von
einem solchen Streite aus dem Jahr 1552 meldet beispielsweise das
sDeutsche Spruchbuch®, C. p. 235.

) Die Engstlenalp wurde im Jahr 1447 von der Landschaft
wieder erworben; Dokum.-Buch von Hasli I, Abschrift S. 65.
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Thal hin und nimmt dann eine siidliche Richtung
ein gegen das Oltschihorn, iiber die grosse Scheidegg,
lings dem Gebiet vom Thale Grindelwald, bis zum
Wetterhorn.

Das Haslithal hat, in westostlicher Richtung sich hin-
ziehend, von der ,Wylerbriicke“ bis auf die Grimsel-
hohe eine Ausdehnung von 11-—12 Stunden, wihrend die
Breite des Thalgrundes, wo er die grosste Ausdehnung
hat, kaum 20 Minuten betrigt.

Uber die geographischen und klimatischen Verhiilt-
nisse und iiber die Dichtigkeit und Tebensweise der
Bevilkerung des Haslithals berichtet Lieu aus dem vori-
gen dJahrhundert in seinem historischen Lexikon der
Schweiz folgendes:

»Die Landschaft ,Hassli im Wyssland“ ist dem
yaussern Ansehen nach sehr roh und wild und fast von
»den hochsten Gebiirgen der Eidgenossen der Linge nach
»eingeschlossen. In dessen Umfang stehen auch die aller-
»grossten (letscher. Indessen enthalten sie doch eine
»grosse Anzahl fruchtbarer Alpen und Weiden . .. Meistens
yherrschet im Thal der Fohn, so aber zur Fruchtbarkeit
,des Landes viel beitrigt und die von den naheliegenden
»Oletschern kalt wehenden Winde méssigt . . . Das Thal ist
Jnirgends iiber eine halbe Stunde breit. Die Landschaft
,ist sehr stark bewohnt; das obere begreift iiber 20
y,Dorfer, mehr als 800 Haushaltungen und iiber 4000
yPersonen, nur gegen 1000, so im stande sind, Waffen
wz tragen. Im untern Teile ist die Zahl der Einwohner
o,um !/3 schwiicher ; die Mannschaft iiberhaupt wohl ge-
,wachsen und kriegerisch; ihre Lebensart schlecht und
orecht: iiberhaupt bedienen sie sich der Milchspeisen,
yZiegenmilch und Brddpfeln. Die Kleidung der Ein-
,wohner stimmet ziemlich mit der Lebensart iiberein;
ydie meisten kleiden sich in Wolle von ihrer eigenen



249

»3chafzucht. ... Im Thal wichst auch der Weizen gar schon;
»Gersten aber gar vollkommen; auch wird viel Hanf ge-
,pflanzt und an fruchtbaren Bidumen ist kein Mangel:
»selbst Trauben, Aprikosen und Pfirsichen gedeihen an
,Gelindern gut ... etc.1) —

Die abgeschlossene und deshalb geschiitzte Lage
der Landschaft mitten im Hochgebirge hat jedenfalls
wesentlich nicht nur auf die eigenartige Entwicklung der
wirtschaftlichen, sondern auch auf diejenige der politi-
schen Verhiltnisse eingewirkt. —

I. Abschnitt,

Zur Yorgeschichte des Haslithales.

Das Haslithal tritt in der Geschichte verhiiltnis-
missig spit, urkundlich erst in der ersten Hélfte des
XIII. Jahrhunderts auf. Doch lassen die in den ersten
Urkunden enthaltenen Nachrichten iiber die innern Ver-
héltnisse der Landschaft mit Sicherheit erkennen, dass
wir es hier nicht mit eben entstandenen und unfertigen
Bildungen zu thun haben.

In einer der frithesten haslerischen Urkunden aus
dem Antfang des 13. Jahrhunderts ist von einer Lands-
gemeinde und von einem Amfmann ,Peter® die Rede.?)
Darin liegt der Beweis, dass das Hasli schon zur Zeit
seines ersten urkundlichen Auftretens ein rechtlich bereits
geordnetes, einheitliches Gemeinwesen war, mit den

1) Leu: ,Historisches Lexikon der Schweiz“; Supplement-
Band III, p. 48 u. 49; Zirich 1788,

%) Datumlose Urkunde; eingeschrieben im Urbar des Lazariter-
klosters zu Seedorf im Kanton Uri. Abschriftenbuch, 5. 262 b. (Kopp:
Die eidgen. Biinde, B. II, 248))



250

obersten Gewalten: Landsgemeinde und Amtmann (Mi-
nister).

Dies setzt aber mit Notwendigkeit eine gewisse Zeit
voraus, wihrend welcher sich geordnete Verhéltnisse des
offentlichen Lebens bildeten. Ausserdem giebt es Auf-
zeichnungen von bestimmten historischen Ereignissen, an
welchen die Landschaft Hasli Anteil hatte und wegen
deren sie erwidhnt wird, wie z. B. beim Krieg Berchtolds
des V. von Zihringen gegen die Walliser.

Hasli erscheint von Anfang an als eigentliches Reichs-
land, in dem sich das Wesen der Reichsunmittelbarkeit
am vollsten entfaltet hat. In seiner Stellung zum Reich
hatte es mit den iibrigen Thélern des Berneroberlandes
nur die Eigenschaft gemein, dass es ausser dem Gebiete
jeder Grafengewalt stand, die seit dem ersten geschicht-
lichen Auftreten dieser Gegenden nur bis in die Néhe
von Thun reichte. Wurstemberger') giebt an, dass nach
der genau bekannten diplomatischen Geographie des
15. Jahrhunderts die Landgrafschaft Kleinburgund bis an
das Fliisschen Zull (unterhalb Thun) reichte; dort horte
der landgrifliche Bann auf, und die Théler oberhalb
waren grafenloses Gebiet. Diese Abgrenzung der grafen-
losen und der unter landgriflicher Verwaltung stehenden
Distrikte konnte in der zihringischen Zeit in der alten
Landgrafschaft Burgund nicht immer dieselbe gewesen
sein. Die Urkunden aus dieser Periode und der nach-
folgenden kiburgischen weisen vielmehr darauf hin, dass
die landgrifliche Gtewalt sich in das Alpengebiet hinein
erstreckt habe. Als in der ersten Zeit nach dem Ab-
sterben Berchtolds V. die Grafen von Buchegg dieses
Amt inne hatten, meldet uns eine Urkunde vom Jahr
1244 von Verhandlungen betreffend den Ubergang des

'}y Wurstemberger: ,Geschichte der alten Landschaft Bern.“
II. Band, 352—357.



251

Kirchenpatronates von Gsteig aus den Handen der Frei-
herren von Wiadiswyl an das Kloster Interlaken; in dieser
Urkunde wird als erster Zeuge aufgefiihrt: Petrus, comes
de Buchecca, Landgravius.?)

Im allgemeinen waren die bernischen Alpenthéler
jedoch von der Landgrafengewalt ausgenommen; denn
nirgends findet sich eine Spur, dass sie einen eigenen
Landgrafenbann bildeten; ebensowenig findet sich in
einer Urkunde der Nachweis, dass die Landgrafengewalt
als solche in einem diplomatischen Geschiifte auftrat.

Die Landschaft Hasli unterschied sich aber schon
in jenen frithesten Zeiten beziliglich ihres Verhiltnisses
zum Reiche wesentlich von den {ibrigen reichsfreien
Gebieten des Oberlandes in folgenden Punkten:

In diesen letzteren waren méichtige Dynasten an-
siissig, die ausgedehnte Eigengiiter (sogenannte Allodien)
und gelegentlich dazu noch grosse Kronlehen in ihrem-
Besitz vereinigten.?) Mit diesem Besitz war nun nicht
nur die grundherrliche und lehensrechtliche Gewalt, die
Leitung der gemeinsamen Angelegenheiten der Bewohner
des ganzen Herrschaftsgebietes, die Gerichtspflege, wenig-
stens die niedere, verbunden, sondern in den meisten
Fillen lag auch die Ausiibung der Rechte der Reichsvogtei
iber die Bewohner eines ganzen natiirlich zusammen-
héngenden Landschaftsbezirks in ihren Hénden, und
zwar hatten sie dieses Amt erblich inne, womit sie vom
Reichsoberhaupt belehnt wurden. Solche mit ausgedehnten
Besitztiimern und Rechtsbefugnissen ausgestattete Dy-
nastengeschlechter im Oberland sind diejenigen von Thun
und Oberhofen, deren Giiter durch Heirat an die Frei-
herren von Eschenbach iibergingen, ferner die von Wadis-

1 Zeerleder: ,Urkunden zur Geschichte der Stadt Bern.®
B. 1, 421.
?) Vergl. Wurstemberger, II, p. 375—386.
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wyl, deren Besitzungen auf dem rechten Ufer des Thuner-
sees lagen und sich weit in die Ebene des heutigen
»Bodeli“ erstreckten, dann die Weissenburger im Simmen-
thal und auf dem linken Ufer des genannten Sees, eben-
falls mit ausgedehnten Giitern in jenem Geliinde zwischen
den beiden Seen, ferner die von Unspunnen, welche die
Herrschaft Rothenfluh nach dem Untergang dieses Ge-
schlechts an sich zogen, endlich die Herren von Brienz-
Raron, denen fast das ganze rechte Ufer des Brienzer-
sees von der Stadt Unterseen bis an die Landesmarken
von Iasli und das Gebiet auf der linken Seite des Sees
hinunter bis nach Iseltwald angehorte.

Dies sind die hauptsiichlichsten Herrschaftsgebiete
der miichtigen Nachbarn der freien Landschaft am Ober-
lauf der Aare.

Im Gebiet der Hasler dagegen machen sich keine
michtigen Vertreter des hohern Adels breit, die den
freien Biirgern ihre angestammten Rechte, ihre Selb-
stindigkeit gefihrden; nur der kleine oder niedere
Adel ist hier vertreten, der keine besondern Privilegien
vor den iibrigen Biirgern voraus hatte und keinen aus-
schliesslichen Einfluss auf die Regierung und Verwaltung
des Landes ausiibte. Der jeweilige Thalammann iibte
die Rechte der Reichsvogtei aus; er wurde entweder
von den Landleuten selbst oder vom Reichsoberhaupt
auf eine gewisse Dauer gewihlt Aus den Urkunden
des 13. Jahrbunderts ergiebt sich,') dass die Amtmanns-
wiirde an kein Geschlecht gebunden war; es ist also
jedenfalls frither auch so gewesen.

Es erscheinen als solche Thalamminner, die zu-
gleich ,ministri domini regis® waren, am 14. Juni 1244:
P. (Petrus) de IHasile, minister domini regis;*®) 1252 im
.MMM’A) ".de.r.l‘eder, Urkundensammlung, I, 881, 434,
¥) Zeerleder, I, 381.
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Oktober: Hermann und Peter von Iischenbach;?!) 1279:
Walter von Wolfenschiessen?) und 1291: Peter von
Isanboltigen.

Das jedenfalls wenig eintrigliche Amt eines Reichs-
verwalters oder Reichsvogtes, kurzweg auch das Meier-
amt genannt, eine KEinrichtung, die aus dem Pfalzen-
system der karolingischen Zeit herstammt, musste schon
wegen der geringen Okonomischen Tragweite an Méinner,
die im Thale selber begiitert waren, oder an Freie aus
der ndchsten Umgebung verliechen werden. Die oben
angefiihrten Namen der erstbekannten Reichsvigte zeigen,
dass dieses Amt fast ausschliesslich an Geschlechter aus
dem landsiissigen kleinen Adel iibertragen wurde; nur
die beiden Briider von lschenbach (Irben der grossen
Herrschaft Oberhofen) machen eine Ausnahme, da ihre
Besitzungen, soweit Urkunden dartiber Angaben enthalten,
ausserkalb der Grenzen der Landschaft lagen. Schon
imm 14. Jahrhundert wurde der Kreis der zur Land-
ammannswiirde Berufenen weit {iber die wenigen ritter-
missigen Geschlechter ausgedehnt, wie aus dem Ver-
zeichnis der Amtmiinner®) hervorgeht, wo die Gross-
zahl der Namen auf gemein-freie Biirger hinweist. Mit
Recht sagt Wurstemberger in seiner Geschichte der
alten Landschaft Dern mit Riicksicht auf die grosse
Selbstindigkeit dieser Thalgemeinde gegeniiber dem Reich,
wie sie schon im 13. Jahrhundert urkundlich bestétigt
ist, ,das Hasliland sei das gewisseste und geschlossenste
aller oberlindischen Reichslander.4)

1) Zeerleder, I, 434

%) Zeerleder, II, 234: ,Henricus, dictus de Wolfinsciescin ab
dem Stein.“

*) Vergl. Abschrift aus dem alten Dokumentenbuch von Hasle;
Archiv der Landschaft.

4) Wurstemberger II, 384.
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Auch in kirchlicher Hinsicht bildete diese Land-
schaft seit den frithesten Zeiten einen geschlossenen
Bezirk, der zum Bistum Konstanz gehorte. Die Aare,
welche bis hinauf an den Eingang ins Haslithal die na-
tiirliche Grenze der beiden Bistiimer von Konstanz und
Lausanne bildete, so dass das Land auf dem rechten
Ufer zu jener, dasjenige auf dem linken aber zu
dieser Dibcese gehorte, verlor hier diese Eigenschaft.
Mit der auf dem rechten Ufer der Aare stehenden Kirche
Meiringen bildete die ganze Thalebene, nebst allen zur
Landschaft gehorenden Alpen, einen DBestandteil des
Bistums Constanz. In einer von Kaiser Friedrich dem I.
im Jahr 1155 (27. Nov.) ausgestellten Urkunde ') sind
die Grenzen des Constanzersprengels nur sehr ungenau
und unvollstéindig angegeben, doch giebt ein Katalog der
Pfarreien dieses Bistums folgende dazugehdrige Kirchen
auf dem rechten Ufer der beiden Seen an:?) Thun,
Hilterfingen, Sigriswyl, St. Beatenberg, Goldswyl, Brienz
und Hasli (nicht die Kirche ,Meiringen®, sondern der
Name ,Hasslec“ ist angegeben). Das Kloster Interlaken,
die Kirche Gsteig und die von Grindelwald dagegen er-
scheinen als die letzten der im Lausanner Katalog auf-
gezihlten Kirchen am linken Aarufer.?®)

Wann und unter welchen mitwirkenden Umstinden
sich die oben erwihnten freiheitlichen Verhéltnisse in
der Landschaft Hasli in ihrer Stellung zum Reich ent-
wickelt haben, dariiber erhalten wir keinen Aufschluss;
ebenso lichten keine historischen Zeugnisse das von der
Sage durchwobene Dunkel, wann und in welchem
grosseren Reichsverband die Thalgemeinde Hasli zum

) Zeerleder, Urkunden I, 94.
#) Zeerleder, I, 99. Bucel. Const. 50.
) Zeerleder, I, 248.
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erstenmal als Glied eingefiigt erscheint, resp. welches
Reichsoberhaupt zuerst seine Hand dariiber gelegt hat.

Im Volke von Oberhasli wurzelt noch heute die An-
schauung, dass sich seine éltesten Yorfahren freiwillig unter
den Schutz des Reiches gestellt haben, und zwar schon unter
Karl dem Grossen. Mit dieser Tradition stimmt eine
Formel aus einer der ersten Urkunden der Landschaft
liberein; in einer von Kaiser Friedrich II. vom Jahr
1240 datierten Urkunde heisst es, diesen Punkt betreffend :
yOponte nostrum et imperii dominium elegistis®. Wie
diese Formel entstanden ist, ob sie auf einen bestimmten,
damals noch bekannten historischen Vorgang sich griindet,
oder ob der Kaiser bloss aus dem Bestand gewisser Rechte,
die damals schon im Besitze der Thalleute von Hasli
waren, auf einen solchen freiwilligen Amnschluss ge-
schlossen hat, ist nicht nachweisbar. So viel aber ergiebt
sich mit Sicherheit, dass man um die Mitte des 13. Jahr-
hunderts die Thatsache des freien Anschlusses der Hasler
an das Reich als gewiss voraussetzte und daraus folgerte,
das Reichsoberhaupt habe die Verpflichtung, die Thal-
leute bei ihren {iberkommenen Rechten und Freiheiten
zu belassen. Nachher hat sich die dichtende Chronik-
schreibung des Stoffes beméchtigt, wie die Briiggersche Has-
lerchronik ') eine Nachbildung des éltesten pergamentenen
Landbuches (v. 1334) zcigt. — Doch die Ubereinstimmung
derselben mit Busingers Darstellung in seiner ,Geschichte
von Unterwalden“ ldsst vermuten, dass die Erzihlung
von dort herstammt.

Folgendes ist in wenig Worten der Inhalt der Dar-
stellung des Lokalchronikschreibers von Hasli:

") Privatchronik von Hasli; verfasst von einem gew. Notar
Brigger als Nachbildung des éltesten Landbuches von 1334 — auf-
bewahrt im Archiv der Landschaft,
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Als Karl der Grosse, erzihlt er, zum Kaiser des
Abendlandes ernannt wurde, wollte er das Christentum
in seinem Reiche ausbreiten. Er musste mit seinen Heeren
gegen die heidnischen Sachsen ziehen. Nun erinnerte
er sich der Hirtenvilker von Unterwalden und im Hasli-
thal und rief sie auf, ihm gegen die Heiden beizustehen
und Heerbann zu leisten.

Das geschah. Die Hasler verlangten dann von ihm
Bestitigung ihrer Freiheiten; dieselbe erfolgte, jedoch
unter einer erschwerenden Bedingung. Den bis jetzt
unbelasteten Ménnern wurde eine Reichssteuer von 50
Pfunden auferlegt, welche sie alljihrlich an das Reich
zu leisten hattem In Zeiten, wenn der Heerbann er-
ging, mussten sie, wenn es verlangt wurde, mit 300
Kriegern dem Reichsherrn Zuzug leisten. Von jetzt an
stehen sie mehr als zuvor unter dem Scepter des Reiches,
von welchem sie unmittelbar abhingen. Die IHoheits-
rechte des kaiserlichen Oberhauptes waren aber sehr be-
schrinkt. — So weit der Chronikschreiber. — Augen-
scheinlich haben bel der Erfindung dicses Auszuges von
300 Mann die Verhéltnisse des 14. Jahrhunderts zum
Muster gedient; denn in diesem Jahrhundert melden uns
geschichtliche Aufzeichnungen zum erstenmal von einem
Heeresauszug mit 300 Mann, und zwar 1m Jahr 1315,
wo Hasli verpfindet war an die Weissenburger und in-
folge dieser Abhingigkeit Osterreich gegen die Wald-
statte Heerbann leisten musste, bei welchem Anlass sie
unter Fihrung des Grafen von Strassberg iiber den Brii-
nig zogen; sodann im Jahr 1339, wo sie den Bernern
im Laupenkricg mit 300 Mann Zuzug zu leisten ver-
pflichtet waren.

Diese Chronikerzéihlungen haben nicht einmal den
Wert von Volkssagen; sie kniipfen hochstens mit ihren
Erfindungen an ecine Sage an.
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Verbiirgte Nachrichten iiber die Verhiltnisse im
Haslithal fehlen vollstdndig zunichst fiir die karolingische
Zeit. Daraus folgt allerdings nicht, dass das Haslithal
in dieser Periode noch eine menschenleere, unbewohnte
Grebirgseinode gewesen sei; vielmehr spricht mancherlei
dafiir, dass die dortigen Ansiedelungen schon im 7. Jahr-
hundert nach Christus begonnen haben. Auch Wurstem-
berger ') vertritt die Ansicht, das Ilaslithal sei schon in
der karolingischen Zeit bevodlkert gewesen, wenn auch
sein Analogicheweis, aus dem Bewohntsein einiger Ge-
biete des Kantons Unterwalden (wie das aus einer Ur-
kunde der achthundertundvierziger Jahre hervorgeht)
auf notwendig vorhandene Ansiedelungen in dieser
bernischen Landschaft zu schliessen, nicht unter allen
Umstéinden unanfechtbar ist. Aber jedenfalls fithrten
die damaligen, noch diinn gesiten Bewohner der vom
Verkehr abgeschlossenen Hochalpenthiler ein wenig be-
kanntes Dasein unter primitiven kommunalen Verhilt-
nissen. Wann die Reichsoberherrschaft ihren Arm iiber
die genannten Gegenden ausstreckte, kann auch fir die
folgende Periode wihrend der Dauer des transjuranisch-
burgundischen Konigreichs (von 888—1032) nicht fest-
gestellt werden, denn keine schriftlichen Aufzeichnungen
erwithnen in dieser Zcit der Landschaft Hasli. Uber-
haupt bestehen in diesem ganzen Zeitraum keine Chronik-
meldungen oder Urkunden, welche eine genaue Grenz-
bestimmung zwischen Burgund und dem Reich ermog-
lichen.

Wir wissen nur, dass die burgundische Macht bis
tief in die Geebiete des Constanzersprengels hineinreichte
es finden sich Spuren davon bis an die Reuss. Als
Bestitigung dieser Thatsache dient der Umstand, dass

B Wurstemberger I, 167.
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der Name ,Burgund“ sich in diesen Landesteilen noch
Jahrhunderte nach Auflosung des burgundischen Konig-
reiches erhalten hat; so heisst es im Schirmbrief von
Kaiser Heinrich dem V. fiir das Kloster Engelberg vom
Jahr 1124 Y): ,monasterium quoddam sitam est in pro-
vincia scil. Burgundia in pago Zurich, cognomine autem
Engelberg ete.®

Wenn aber Engelberg, so lag gewiss auch das
bernische Oberland im burgundischen Bereich. Wurstem-
berger bestreitet das zuniichst fiir Interlaken.?) Ge-
stittzt auf die ersten Urkunden vom Kloster Interlaken,
worin die deutschen Konige Lothar 1133, Konrad III.
1146 und Friedrich I. 1183 frei iiber diese Théiler von
Interlaken, Grindelwald und Iseltwald verfiigen, behauptet
er, diese Gegenden seien auch in der Zeit des burgun-
dischen Konigreichs nicht burgundisches, sondern deut-
sches Reichsland gewesen; denn da diese Konige kein
burgundisches Erbrecht besessen hatten, so kionnten die
genannten Gegenden nur als altes Reichsland zu ihrer
Verfiigung gestanden haben.

Das ist ein Irrtum. — Allerdings kam Burgund im
Jahr 1032 nach dem Aussterben der rudolfinischen Dy-
nastie an Konrad den Salier, zufolge eines speciellen Erb-
rechts. Aber wihrend der ein Jahrhundert langen Dauer
des salischen Hauses wurde der personliche Charakter
dieser Erwerbung vergessen, Burgund als Reichsland be-
trachtet und als cinen Bestandteil des Reiches zog Lo-
thar dasselbe an sich. So konnten dann die Théiler von
Interlaken sehr wohl zu Burgund gehort haben und doch
in der staufischen Zeit als Reichsland behandelt werden.

In den oben erwiithnten Urkunden Lothars, Konrads
und Friedrichs wird es ibrigens ausdriicklich gesagt,

1 Herrgott, Urkunden I, 143.
*) Wurstemberger II, 382.
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dass die betreffenden Gegenden innerhalb der burgun-
dischen Lande lagen. In der Urkunde von 1133 heisst
es von Interlaken: ,..sitam in Comitatu Burgundie;
ebenso steht in jener von 1146 fiir Grindelwald dieselbe
Ortsbestimmung.

Speciell mit Bezug auf die Zugehorigkeit des Hasli-
thales sagt Wurstemberger:

, Weiter im Osten des Brienzersees crscheint auch
das Hasliland von seiner ersten Kunde bis tief ins Mittel-
alter hinunter als unmittelbares deutsches Reichsland.
Es ist demnach wahrscheinlich, dass die Gebirgsthiler
ostwirts der Kander wirklich deutsches Reichsland waren
und nicht von der burgundischen Krome abhingen.“ 1)

Auch diese Annahme ist unhaltbar; die ersten Hasler-
Urkunden bestimmen das Haslithal als ,innerhalb der
Grenzen Burgunds gelegen“; die bezligliche Angabe
in den Urkunden lautet: ,ecclesiam nostram Magiringen,
sitam in terminis Burgundie, in loco qui dicitur Hasle-
thal.“

Also war das Haslithal burgundisches Land und
ging mit den iibrigen Léndern des einstigen transjuranisch-
burgundischen Reiches an das deutsche Reich iiber.
Alles einzelne bleibt uns unbekannt.

In der folgenden Periode, als die burgundischen
Lande von den deutschen Kaisern unter das Rektorat
der Herzoge von Zihringen gestellt wurden, welche bis
zu ihrem Aussterben mit Berchthold V. im Jahr 1218 die
Reichsgewalt ausiibten, erhalten wir gleichfalls keinen
nihern Aufschluss iiber das Verhiltnis des Haslithals
zu den Zidhringern, als Rektoren von Burgund; doch
kann kein Zweifel bestehen, dass diese Landschaft auch

1) Wurstemberger, II. B., p. 383.
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im Rektorat inbegriffen war und die Oberhoheit der
Zahringer anerkannt hatte.

Als im Jahr 1190/91 Berchtold V. gegen dic auf-
standischen burgundischen Grossen, die sich durch die
Zwischengewalt eines deutschen Herrschergeschlechts nicht
in ihrer gewohnten, fast unumschrinkten Selbstherrlich-
keit wollten storen lassen, den bekannten Kriegszug unter-
nahm, dehnte sich der Aufstand allem Anschein nach
nicht iiber die Gegenden auf dem rechten Aareufer aus.
Die Hasler hatten keinen Anteil an demselben; der Auf-
ruhr war vielmehr nur Sache der méchtigen burgundischen
Dynasten auf dem linken Aareufer im Gebiet des Bis-
tums Lausanne. Wenn Tschudi!) als am Aufstand be-
teiligt ohne Unterschied das ganze oberlindische Ucht-
land, Unterseen, Siebenthal und Thun und ,was fiirbas
hinuff lag® bezeichnet, so ist diese Angabe ungenau, und
vollends unbegriindet ist die Meldung Guillimanns 2), der
als Aufstéindische, neben Thunern, Interlaknern, Sieben-
thalern, auch Iasler erwihnt. Da néimlich die ganze
Politik der Zahringer darauf ausging, des biirgerlichen
Elements gegeniiber den Dynasten sich anzunehmen, so
war ein freies biirgerliches Gemeinwesen, wie das der
Hasler, der natiirliche Bundesgenosse und nicht der Gegner
der Ziihringer in deren Kampfe mit den Dynasten. Wenn
daher die Hasler an dem Kampfe iiberhaupt teilnahmen,
so standen sie in der Schlacht bei Grindelwald am Kar-
freitag (12. April) 1191 auf Seiten B¥rchtolds. Dass
tibrigens diec Hasler wunter der Oberhoheit Berchtolds
standen, geht daraus hervor, dass ihr Land ihm zu krie-
gerischen Unternehmungen offen stand. Bei seinem Kriegs-
zuge ins Wallis im Jahr 1211 schlug er den Weg durch

1) Tschudi: Chronik I, 94.
*) Guill.: Habsburg. VI, 1.
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das Haslithal ein, iiberschritt die Grimsel und fiel in das
Oberwallis ein. KEs ist mit Sicherheit anzunehmen, dass
die Hasler ihn als des Reiches Sachwalter, ihren natiir-
lichen Oberherrn, nachhaltig mit Zuzug unterstiitzt haben.
Die Unternechmung nahm aber einen schlimmen Ausgang.
Kaum hatte Berchthold mit seinem IHeere den schwie-
rigen Pfad tiber die Grimsel iiberschritten, so fiel er iiber
die Dborfer Oberwald und Obergestelen her, die er ein-
dscherte. Nun setzten sich aber die Walliser zu mutiger
Gegenwehr; bei Ulrichen iiberfielen sie seine Heerhaufen
und brachten ihm eine schwere Niederlage bei, so dass
er von einem erneuten Angriff abstehen und sich dber
das Gebirg ins Haslithal zurlickziehen musste !). Berch-
told soll sich hier nur mit grosser Miithe haben retten
kénnen vor den ihn verfolgenden Wallisern. Ruhmred-
nerisch berichtet Stumpf in seiner Walliserchronik ),
der Herzog von Zahringen sei nur aus Gnade und Mit-
leiden durch Vertrag nach Hause entlassen worden, was
eine offenkundige Fabel ist.?)

Dies sind die einzigen aus der zihringischen Zeit
uns gemeldeten Kreignisse, mit denen die Geschichte der
Landschaft Hasli verflochten ist und aus denen wir einige
Kenntnis iiber die Stellung der Oberhasler zu den ziih-
ringischen Reichsrektoren schopfen konnen.

1) Furrer, Gesch. von Wallis, I, 85.

%) Stumpf, Walliserchronik, X, 1342.

%) Guillimann: Habsb., L. VI, p. 281, Justinger III und Tschudi
I, 94 bringen diesen Kampf gegen die Walliser in Anschluss an den
burgundischen Aufstand vom Jahr 1190 und versetzen ihn ins Jahr
1131. — Mehr Wahrscheinlichkeit hat indessen die Annahme des
Walliser Chronikschreibers Stumpf und mit ihm dbereinstimmend
Furrer, Gesch. des Wallis I, 35; III 52, die beide als Datum dieses
Zuges das Jahr 1211 angeben; hierfiir sprechen auch 2 alte Kreuze
auf einer Wiese von Ulrichen mit der Ingchrift: ,Im Jahr 1211 ward
Herzog Berchthold von Zihringen geschlagen.“

Archiv des hist, Vereins. 18
XIV. Band. 8. Heft.
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Aus dem geschichtlichen Dunkel dieser Zeit, wo wir
nur indirekt durch Aufzeichnungen aus andern Landes-
gegenden und aus dem unklaren historischen Hintergrund
der Sage spirliche Nachrichten erhalten, tritt mit dem
2. Viertel des 13. Jahrhunderts das Volk von Oberhasli
nun deutlicher auf dem Plan der Geschichte hervor.

II. Abschnitt.

Die ersten urkundlichen Nachrichten iitber die kirch-
lichen Verhiltnisse des Haslithales.

Die idlteste, auf uns gekommene Urkunde mit be-
stimmtem Datum, die uns einen ersten sichern Einblick
in die Geschichte des Haslithales gewfihrt, betrifft kirch-
liche Verhdltnisse. — Sie ist ausgestellt zu Nirnberg
vom romischen Konig IHeinrich VII., dem iltern Sohne
Friedrichs II., und datiert vom 18. August 1234. Als
Zeugen sind unterzeichnet der Erzbischof von Mainz und
die Bischofe von Bamberg und Wiirzburg. Der Konig
vergabt darin dem Orden der Lazariter die Kirche von
,Magiringen, innerhalb der Grenzen Burgunds im Hasli-
thal“ gelegen, mit dem Patronatsrechte und allen Frei-
heiten dieser Kirche, zu ewigem Besitz, damit nach
dem Tode des noch lebenden Leutpriesters, Burkhard
von Uberlingen, die Einkiinfte der Kirche zum Nutzen
der Ordensbriider und der Armen verwendet werden. Konig
Heinrich motiviert in bezeichnender Weise diese Schenkung
mit folgenden Worten: ,Da das Menschenleben hinfillig
und nichts gewisser ist als der Tod, nichts ungewisser
aber als die Stunde des Todes, und da wir uns ebenso-
sehr vor der Ungewissheit jener Stunde wie vor der
Gewissheit des Todes fiirchten, so schenken wir zu unserm



263

und unserer Vorfahren Seelenheil unsere Kirche in Mei-
ringen dem Hause des heiligen Lazarus, weil es unser .
sehnliches Verlangen ist, dasselbe durch freigebige und
reichliche Spenden zu erweitern.“ 1)

Diese Kirche zu Meiringen wird auch wohl die
alteste des Haslithales gewesen sein.

Eine Sage berichtet zwar, die erste Thalkirche habe
zu Balm gestanden, im Lehen Morisried, das zur Herr-
schaft Ringgenberg gehorte, sei aber im Jahr 1649 durch
den damaligen Bergsturz mit dem grossten Teil jenes
Dorfes Balm verschiittet worden?). In den Urkunden
der Freiherren von Ringgenberg ist aber nirgends eine
Angabe zu finden, dic auf ein einstiges Vorhandensein
einer Kirche in dem genannten Orte hinweist. Bis gegen
das Ende des 15. Jahrhunderts war diejenige von Mei-
ringen die cinzige in der ganzen Thalgegend. Sie war
ohne Zweifel lange Zeit vor ihrem Ubergang in den Be-
sitz der Lazariter schon erbaut; geweiht war sie dem
hl. Michacl. Bemerkenswert ist der getrennt stehende
grosse Turm, eine Eigentiimlichkeit, die man auf sehr
verschiedene Weise zu erkliren versucht hat. Grundlos
st selbstverstiindlich die Annahme, es stehe diese Be-
sonderheit in Beziehung zu der schwedischen Abstam-
mung, in welchem Lande sich auch getrennt stehende
Kirchtiirme vorfinden; eher liesse sich dabei an das Vor-
kommen dieser Bauart in Italien denken. Die erste
Ausbreitung des Christentums schreibt die Legende auch
wie in den iibrigen Thilern des Oberlandes dem heiligen
Beatus zu.

Wer aber der Griinder der Kirche von Meiringen
ist und wessen Higentum sie urspriinglich war, kann

1) Zeerleder: Urkunden, I, 292.
7y Vergl. Willi: Das Kirchenwesen im Haslithal von 1200 bis
1528.
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nicht mit Sicherheit nachgewiesen werden. Infolge der
frithen politischen Selbstindigkeit des Haslithales glaubte
man, ihre Grindung sei das Werk der Thalleute selber
und sie habe deshalb urspriinglich einen freien Gemeinde-
besitz gebildet. Dem gegeniiber steht eine andere An-
sicht, die dahin geht, ein Angehiriger eines der edeln
Geschlechter, die im Haslithal Grundbesitz hatten, habe
die Kirche von Meiringen auf seinen Giitern erbauen
lagsen; durch Vergabung von Grundeigentum, sogenanntem
, Widemgut®, habe er einen Kirchensatz beschafft, aus
dem der Kirche die notwendigen Einkiinfte zuflossen.
Ein solcher Kirchenstitter wére demnach der eigentliche
Besitzer der Kirche und des Kirchensatzes gewesen, und
der Kirche wiiren dann ausser den Vergabungen des
Stifters die Zehntleistungen der Kirchhorigen zugekommen.

In der That weisen die Grundeigentums- und Lehens-
verhiltnisse, wie solche aus urkundlichen Angaben des
13. und 14. Jahrhunderts erkannt werden, auf die Mog-
lichkeit hin, Kirche und Kirchensatz von Hasli seien
urspriinglich ein Besitz cines der edeln Geschlechter des
Thales gewesen.

Dies konnte sich nur auf die Ritterfamilie ,von
Meiringen® beziehen, die im Haslithal mehrere Lehen
besass, welche spiter an die Freibherren von Ringgen-
berg iibergingen, ') da diese beiden Familien sehr friith
durch Heiraten in verwandtschaftliche Beziehungen zu
einander traten. Als Begriindung der Annahme, dass
Kirche und Kirchensatz im Besitz der Familie — von
Meiringen war und von dieser durch Vererbung in
denjenigen der Freiherren von Ringgenberg (der frithern
fideln von Brienz) iiberging, lassen sich 2 Thatsachen
anfithren ; einmal, dass die Kirche von Hasli inmitten

') Vergl. Willi: Die Ritter und Edeln des Haslithales.
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von Lehen, die der Herrschaft Ringgenberg gehorten,
steht, und dann die Ubertragung von Giitern im Iasli-
thal durch den Ritter Arnold von Brienz an das Laza-
riter-Kloster in Seedorf im Kanton Uri, noch bevor die
Kirche an denselben Orden iiberging. Wann diese
Schenkung durch jenen Ritter geschehen ist, wird nir-
gends gesagt, doch wwd sie bestitigt durch eine m
Klosterarehiv zu Seedort eingeschriebene, datumlose Ur-
kunde aus der ersten Iilfte des 13. Jahrhunderts, ')
worin die Erben des genannten Arnold von DBrienz,
Walter mit seiner Gemahlin Ida, unbedingten Verzicht
vor der Landsgemeinde Hasli auf die geschenkten Giiter
leisten 2).

In den Urkunden der Edeln von Brienz, der nach-
herigen Freiherren von Ringgenberg, findet sich jedoch
kein bestimmter Hinsweis, dass die Kirche samt dem
Kirchensatz von Meiringen im Besitze dieses Geschlechts
war. Da ferner die Schenkungsurkunde Hemnrichs VII.
vom Jahr 1234 mit keinem Worte cines Rechtsverhilt-
nisses erwiahnt, das zwischen der Thalkirehe von Hasli
und den Reichstreiherren von Ringgenberg bestanden
hiitte, sondern im Gegenteil die Reichsunmittelbarkeit
der Kirche in den Worten , Keclesiam nostram Magiringen®
(unsere Kirche zu Meiringen) bestiitigt wird, weshalb
der Kinig ohne weltere Umstéinde iiber ihren Besitz
verfiigt, so ist es wahrscheinlicher, dass sie nicht Privat-
besitz oder Lehen eines Grundherrn war, sondern viel-
mechr unter der unmitteibaren Oberherrschaft des Reiches
stand. Hierin liegt auch ein Hinweis, dass die ganze
Thalschaft in jener frithern Zeit die Reichsunmittelbarkeit
iiberhaupt besass. Grossen Reichtum erhielten {ibrigens

1 Abschriftenbuch des Klosters Seedorf S, 262,

) Kopp: ,Geschichte der eidgen. Bunde“, I 1, 248,
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die Lazariter durch die Erwerbung der Kirche von Mei-
ringen nicht, denn bei der Armut des Landes konnten
die Einkiinfte der Kirche keine bedeutenden sein.

Wer waren diese Lazariter und wie kamen sie zu
der Erwerbung im Haslithal?

Uber den Orden des heiligen Lazarus haben wir
Nachrichten in einer im Klosterarchiv von Seedorf auf-
gefundenen alten Handschrift, enthaltend die Statuten
des Ordens, die der Komtur Sigfried fir die neu ein-
tretenden DBriider in den Jahren 1314—1321 fiir die
Lazariter-Kloster in Seedorf (Kanton Uri), im Gfenn und
Schlatt im Kanton Ziirich erlassen hat. Diese Statuten
wurden zuerst abgedruckt im ,Geschichtsfreund“ (Mit-
teilungen des historischen Vereins der V Orte); ') ausser-
dem lieferte, auf diese Statuten gestiitzt, Arnold Niischeler
in den ,Mitteilungen der antiquarischen Gesellschaft von
Ziirich® eine Abhandlung iiber die Lazariterhduser im
Gfenn und Schlatt, Kanton Ziirich. 2)

Nach den diesen Statuten vorausgeschickten histo-
rischen Notizen iiber die nithern Umstinde der Stiftung
des Ordens ist derselbe zur Zeit der Kreuzziige von
Ko6nig DBalduin IV. in Jerusalem gegriindet worden.
Dieser Konig, so berichtet jene Erzihlung des Komturs,
sei von der Krankheit des Aussatzes schwer geschlagen
worden; da kam thm der Gedanke, der Welt zu ent-
sagen und von seinem Erbe ein Hospital zu bauen und

,begonde semminon *) gesunde rittere und siechen
Jund och arme liut die siech waren und von anderen

~hiisern usgeworfen wurden.

1) Greschichtstfreund, Band IV, 136 ff.
) Mitteilungen der antiquarischen Gesellschaft Zurich: ,Die

Lazariterhiuser im Gfenn und Schlatt, Kanton Ziirich®; Band IX, 102.

%) Zu sammeln.
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Also die Pflege der von den andern Spitilern aus-
gewiesenen armen Aussitzigen war Hauptzweck des
Ordens. Den zweiten Zweck hatte er gemein mit den
iibrigen geistlichen Ritterorden: Kampf wider die Feinde
und Verfolger der Christenheit.

Von der Bestitigung des Ordens durch den Papst
berichtet der Komtur Sigfried:

,Dornach der heilige babest des stuoles von rome
yhat diesen selben Orden der in dirre mase gestiftet
ywart, dur den nuz der heiligem christenheit erbarme-
,herzekliche umbevangen und mit vil lant vestinan
pund mit friheit geziret umbe den dienst der erbarmede
,den man sol began an den armen siechen und och
»dur die ritterschaft wider die vigende der heiligen
ychristenheit ze vebenne an dem sirite und de die
,bruoder soltin leben nach der regel sanche Augustins
»und nach den gesezenden der bewertem Gewoneheit
sder heiligen vettern.“

Die Lazariter lebten also nach der Regel des heiligen
Augustin.

Die Sage, welche Martin Usteri in seiner Volksschrift,
oDer Lrggel im Steinhus“, so anziehend darstellt,”) er-
zihlt von der Einfithrung des Lazariterordens in der
Schweiz, dass Konig Balduin auf einer Reise ins Abend-
land nach Seedorf und in den Kanton Ziirich gekommen
sei und daselbst dem Orden des heiligen Lazarus ,IIauser
gestiftet habe.

Die geschichtliche Wirklichkeit weicht jedoch von
dieser legendenhaften Erzihlung bedeutend ab. Aus
Aufzeichnungen im Jahrzeitbuch des Klosters Seedorf
in Uri erfahren wir, dass der oben schon genannte Ritter

) Werke von Joh. Martin Usteri; Ausgabe von Ziirich, 1866;
II, 29 ff.
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Arnold von DBrienz als besonderer Gutthiter dieses
Klosters genannt und sein Andenken vor allen andern
hochgehalten wird. Unter dem Januarius A des dortigen
Jahrzeitbuches stehen die Worte:
,Hec sunt nomina memoranda, quorum beneficio
»et auxilio hec domus est dodata:
Dominus Arnoldus de Briens.“

Hierin ist die Kenntnisgabe von der gemachten
Schenkung an das Kloster Seedorf, die oben angefiihrt
wurde, enthalten. Aber nicht nur ein Gutthéiter des
Klosters war dieser Arnold von Brienz; eine andere
Aufzeichnung beim 25. Martius B ') nennt ihn geradezu
als Griinder des Klosters; es heisst dort: ,Domus Ar-
yholdus miles nobilis de Briens fundator istius domus
,0biit. “

Es kann demnach kein Zweifel bestehen, dass die
Stiftung des Klosters in Seedorf in Wahrheit das Werk
dieses Ritters von Brienz ist und nicht von dem Griinder
des Ordens, Konig Balduin, herriihrt. In der Angabe
seiner Lebenszeit und des Zeitpunktes der Griindung
des Klosters bestehen zwei Ansichten, die ziemlich weit
auseinander gehen. Kopp? nimmt als Zeitpunkt der
Griindung das erste Viertel des 13. Jahrhundert an und
schliesst aus Angaben der genannten Urkunde, worin
der Erbe Walter von Brienz Verzicht auf die den Laza-
ritern vergabten Giiter im Haslithal leistet, es sei diese
Verzichtleistung noch zu Lebzeited des Griinders ge-
schehen. EKin Arnold von DBrienz tritt wirklich auch
um diese Zeit in einer Brienzer-Urkunde vom Jahr 1219
als Zieuge auf,’) nach welcher der Vogt Kuno von Brienz

1 Das Jahrzeitbuch hat anf gegeniiberliegenden Bléittern jeden
Monat doppelt, daher: A und B.

) Geschichte der eidgen. Binde, II, 1, 248.

%) Zeerleder, I, 195.
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und sein Bruder Rudolf von Raron das Patronatsrecht
der Kirche zu Brienz an das Kloster Engelberg iiber-
tragen. Dieser Zeuge Arnold von Brienz wire, vor-

genannter Ansicht zufolge, identisch mit dem Griinder
und Wohlthéiter des Klosters Seedorf.

Dem gegeniiber stellt Neugart ') diesen letztern an
die Spitze der alten Edeln von Brienz und giebt als
Datum des ersten urkundlichen Auftretens das Jahr 1099
an. Die Aufzeichonng im Nekrologium von Seedort
datiert aus dem XII. Jahrhundert. Mit diesem stimmt
iberein eine genealogische Mitteilung in der historischen
Zeitung, Jahrgang 1854, wonach Arnold von DBrienz,
Vater der beiden urkundlich bekannten Freien von Ope-
lingen (Ebligen), das Kloster Seedorf ums Jahr 1107 ge-
stiftet hat.?) Ist dies Thatsache, so muss das Kloster
urspriinglich einem andern Orden angehort haben, da
der Ritterorden der Lazariter jedenfalls crst in der
2. Halfte des 12. Jahrhunderts gegriindet wurde; denn
der Tod des Ordensstifters Balduin erfolgte im Jahr 1185.
Fillt aber die Stiftung des Klosters schon in den Anfang
des 12. Jahrhunderts, so wire jener im Jahr 1219 als
Zeuge genannte Arnold von Brienz, bei dessen Namen
zwar der Titel ,nobilis® und ,miles® fchlt, jedenfalls
ein Sprossling aus einer Seitenlinie dieses alten Brienzer-
geschlechts.

Die Frage nach der Veranlassung Konig Heinrichs
zur Schenkung der Kirche von Hasli an die Lazariter
findet ihre Losung wohl wesentlich in dem Umstande,
dass dieser Orden durch die bereits erwithnte Vergabung
von Qitern im Haslithal dasclbst schon Grundbesitz er-

) Neugart: Urkunden, II, T.
) Historische Zeitung der Schweiz; Jahrgang 1854, Nr. 5.
»Genealogische Mitteilung® von Proi. Hidber.
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worben hatte. Sehr wahrscheinlich hegten die Lazariter
die Absicht, in diesem Thale eine Ordensstiftung zu
griinden. Die Lage am Grimselweg, der ebenso wie der
Gotthardpass eine Verkehrsverbindung mit Italien bildete,
war eine dhnliche wie die des Klosters Seedorf. Ver-
mutlich hat der Orden dem Konig auf irgend welche Weise
den Wunsch nahegelegt, das Patronat itber die Kirche von
Meiringen zu erlangen. Die Schenkung Heinrichs VIL
wurde ein erstes Mal bestiitigt im Jahr 1248 von Konig
Wilhelm von Holland im Lager zu Aachen. Da solche
Vergabungen an kirchliche Stiftungen und Kloster die
(renchmigung der kirchlichen Oberhoheit erhalten musste,
so sandten die Lazariterbriider Boten an den damals eben-
falls in Aachen weilenden pipstlichen Kardinallegaten
,Peter Diakonus v. St. Georg zum goldenen Vliess“, der
die Schenkung bestitigte und das Siechenhaus des heil.
Lazarus in den Besitz der gedachten Kirche setzte.?)
Eine fernere DBestdtigung stellte der Konig Richard
unterm 18. Mirz 1268 in Worms aus.

Ob die Ordensménner der lLazariter ihren Besitz
in Hasli zum specifischen Ordenszweck der Krankenpflege
verwendet haben, ist ungewiss; es findet sich aber nir-
gends in den Urkunden eine Angabe, aus der man
schliessen kinnte, sie hétten ein Hospiz errichtet und
dort das Amt der Krankenpflege an Reisenden, die dber
die Berge zogen, oder an einheimischen Siechen erfiillt.
HKinzig der noch heute so benannte ,Siechenplatz® konnte
die Yermutung bestiirken, die Lazariter hitten da ein
Siechenhaus unterhalten; doch rithrt diese Bezeichnung
wahrscheinlich aus einer viel spéteren Zeit her. Im
18. Jahrhundert errichtete niimlich der im Thale weithin
bekannte Doktor Jakob von Bergen aus Guttannen zwei

1) Urkunde im Sol. Wochenblatt, 1828, p. 336.
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kleine Spitiler,") was dann wohl Veranlassung zu jener
Benennung des Platzes gegeben haben wird. Siechen-
héiuser zithlten iibrigens in frithern Jahrhunderten auch
in der Schweiz zu keiner Seltenheit; der Kanton Bern
allein hatte deren 20.

Gegen die Annahme, dass die Lazariter das Hasli-
thal zum Feld ihrer humanen Ordensthitigkeit gemacht
haben, spricht auch die baldige Verdusserung ihres
dortigen Patronatsrechtes an das Kloster Interlaken.

Die Beziehungen des Ordens zur Thalschaft werden
sich wesentlich auf die Entgegennahme der kirchlichen-
Einkiinfte, die Verwaltung des Kirchensatzes und auf
die Besetzung und Unterhaltung der Kirche beschrinkt
haben. Nun waren aber die Einkiinfte jedenfalls so
spirliche, dass ihnen nicht viel an diesem Besitz liegen
konnte, zumal da ihnen die Sorge fiir Kirche und Pfarrer
oblag.?) Es ist wohl moglich, dass das Gesehenk ihnen
mehr eine Last als einc Wohlthat wurde.

Im Namen der drei Lazariterstifte Seedorf, Gfenn
und Schlatt trat daher der Provinzial-Komtur dieser drei
Hauser, Bruder Ulbert, im Jahr 1272 in Unterhandlungen
mit dem Kloster Interlaken betreffend die Abtretung
des Patronats- und Vogteirechts der Kirche von
Meiringen.

So wurde denn im genannten Jahr 1272 eine Ab-
tretungsurkunde errichtet; darin wird einldsslich die
Handlungsweise der Briider vom Orden des heil. Lazarus
begriindet. Es wird die charakteristische Mitteilung ge-

1) Vergl. Willi: ,Geschichtliche Mitteilungen aus dem IHasli-
thal“, 1885.

2y Unter ihrem Patronat wurden nachweisbar drei Geistliche
fir die Haslikirche ernannt, worunter ein Konrad von Resti vom
Jahr 1244. — Lohner: ,Die reformierten Kirchen und ihre Vorsteher
im eidgen. Freistaate Bern.“
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macht, dass zuweilen die vakante Kirche in Hasli mit
einer wenig passenden Personlichkeit versehen werde,
y,weswegen uns das gebrandmarkte Gewissen wieder be-
yunruhigen wiirde, da unsere Wenigkeit auch nicht
ohinlangen wiirde, die Ierrschsucht und Bosheit von
,Landesherren zu vertreiben oder niederzuhalten, damit
»Wir um so wirksamer die uns gewihrte Gunst geniessen.
»Ja auch in der Voraussicht, dass es besser sei, wegen
yder geringen Anzahl der Priester unseres Ordens, wenn
,wir dieser Kirche nicht vorstchen, sondern die Last
ysolcher Biirden abschiitteln.“ ') Viel Lobliches und
Schmeichelhaftes erwihnt nachher die Urkunde von der
Frommigkeit, Mildthitigkeit und Gastfreundschaft der
Briider vom Konvent des heil. Augustinus im Kloster
Interlaken. Die Abtretung geschah mit Erméchtigung
des damaligen Grencralpriiceptors der ,diesseits des Meeres
gelegenen Ordenshiuser®, Heinrich von Graba, der sie
im folgenden dJahr 1273 gutheisst. #) Iis scheint, die
Verzichtleistung des Ordens auf alle Rechte der Kirche
zu Hasli sei in der Urkunde von 1272 nicht klar genug
ausgesprochen worden; diec Monche von Interlaken zwei-
felten wohl an der rechtlichen Unanfechtbarkeit der Be-
stimmungen der genannten Urkunde; denn unterm 24,
Nov. 1273 wurde nochmals eine Abtretungsurkunde ausge-
stellt, worin nun besonders und ausdriicklich erklirt wurde,
dass der ganze Orden auf das Patronatsrecht der Kirche
von Meiringen fiir immer verzichte;®) es ist also eine
Wiederholung und Bekriftigung der ersten Abtretungs-
urkunde zu mchrerer Sicherheit des Klosters und ver-

1) Urkunde vom April 1272; ,Regesten von Hasli.“ Nr.6. —
Urkunde von Zeerleder; 11, 85.

#) Urkunde im Staatsarchiv Bern. Abschrift in den Regesten
des Landes Hasli; Manuskript; Nr. 7.

") Urkunde von 1273; Regesten von Hasli; Nr. 9.
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mutlich von demselben gewiinscht. Demnach folgt im
Jahr 1274 unterm 7. Januar nochmals die Genehmigung
der Abtretung durch Heinrich Graba, den Generalpri-
ceptor des Ordens, von Breitenbach aus.!) Aus dem
Jahr 1282 ist noch eine Urkunde vorhanden, worin aber-
mals auf alle Ansprache und Forderung an Interlaken
wegen der Kollatur in Meiringen durch den General-
komtur und die Meister der drei Lazariterbiuser ver-
zichtet wird; zur Bekriftigung der Verzichtleistung ver-
binden sie sich sogar mit den Giitern der drei Hiuser.?)
Der Ubergang der Kirche mit allen Rechten und Frei-
heiten an das Kloster Interlaken wird an einigen Orten
irrigerweisc als Schenkung oder Vergabung von seiten des
Ordens hingestellt. *) Faktisch ist es aber eine kéufliche
Abtretung; eine Kaufsumme von 250 &, die das Kloster
Interlaken fiir seinen lirwerb an die Lazariter zu be-
zahlen hat, wird in der Abtretungsurkunde von 1272 %)
genannt, und aus dem Jahr 1286, also 14 Jahre nach-
her, datiert ein Abzahlungsausweis, worin der Komtur
des Hauses im Gfenn und der ganze Konvent dem Propst
und Kapitel Interlaken fir 250 & Ziircherwihrung
quittieren, wogegen die kanzellierte Schuldschrift heraus-
gegeben wird.?) Es kann demnach kein Zweifel bestehen,
dass dic ganze Angelegenheit der Ubertragung der Hasli-
kirche an die Augustinermdnche von Interlaken ein reines
Verkaufsgeschift war, zu dem die Lazariter hiochstwahr-

1) Urkunde von 1274; Abschrift in den Regesten von Hasli;
Nr. 10.

) Urkunde vom 17.Januar 1282; Regesten von Hasli; Nr. 13.

%) Vergl. Mitteilungen der Zarcherischen Antiguarischen Gesell-
schaft, B. IX; ,Die Lazariterhiuser im Gfenn und Schlatt“; von
Arnold Nischeler.

) Zeerleder; Urkunden II, 85.

) Regesten der Landschaft Hasli; Manuskript; Nr. 15.
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scheinlich durch gedringte Okonomische Verhiltnisse
veranlasst wurden. Die Ansicht, dass der Druck .mate-
rieller Umstiinde ein triftigerer Grund fir die DBesitzab-
tretung durch gedachten Orden gewesen ist, als die
ideale Riicksicht, ,die Furcht vor einem gebrandmarkten
Gewissen®, wegen unwiirdiger Besetzung der Kirche, wie
dies in der Urkunde dargestellt ist, wird durch die
urkundlich erwiesene Thatsache der schon vorher er-
folgten Verdusserung jener Ordensgiiter im Haslithal,
die den Lazaritern von Arnold von Brienz geschenkt
wurden, bestitigt; laut Urkunde vom 4. Oktb. 1270 kaufte
Philipp, Vogt von Brienz, schon damals den Lazaritern

von Seedorf die einstigen Besitzungen seines Vorfahren
um 20 Mark wieder ab.!)

IITI. Abschnitt.

Die ersten urkundlichen Nachrichten iiber Standes-,
Grundeigentums- und Lehensverhiltnisse im
Haslithal.

Die Bevilkerung dieser reichsunmittelbaren Land-
schaft bietet schon in der Zeit, aus welcher die ersten
auf uns gekommenen urkundlichen Nachrichten stammen,
nicht das Bild einer so reichen und komplizierten ge-
sellschaftlichen (Gliederung, wie sie anderswo im Mittel-
alter die Regel ist. Die Zeugenverzeichnisse in den
Urkunden von Hasli weisen eine verhéltnisméssig grosse
Anzahl von verschiedenen Geschlechtern auf, die keinen
adeligen Standes- oder Wiirdentitel besitzen, die dem-
nach zur Klasse der Biirger, der gemein-freien Minner

1) Fontes, II, 749.
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gehoren; sie sind Besitzer von Grund und Boden, in
welcher Eigenschaft sie oft in Urkunden aktiv verhan-
delnd in den verschiedensten Rechtsgeschiften auftreten.
Ausser Besitzer von Eigengiitern sind sie gelegentlich
auch Inhaber von Lehen grosserer Gutsherren und stehen
in dieser Hinsicht in einem Ministerialverhiltnis. Es
sind auch nirgends Spuren strenger Abgeschiedenheit
zwischen dieser Grosszahl von freien Biirgern und den
wenigen (teschlechtern aus dem Stande des niedern Adels
vorhanden ; vielmehr scheinen die Beziehungen zwischen
beiden Klassen recht vielseitige und ungechemmte gewesen
zu scin, wie dies aus der gemeinsamen Beteiligung von
Vertretern aus ritterméssigen und von solchen aus biirger-
lichen Geschlechtern bei den verschiedenartigsten Ver-
handlungen iiber Rechtsgegenstinde hervorgeht. So finden
wir beispielsweise als Schiedsrichter zur Schlichtung eines
Streites mit dem Kloster Interlaken wegen Kirchenzehnten
neben dem Jungherrn Johann von Bubenberg von Bern
und Ritter Burkhard von Meiringen einen Wernher
Miinzer, Burger von Bern, und Jakob von Wyssenflufh
von Hasli.*) Die im Lande ansiissigen Adeligen ge-
horen ausnahmslos den bloss ritterméssigen Geschlechtern
an; in keiner Urkunde fiihrt ein im Thale selbst wohnen-
der Adeliger einen hohern Titel als Ritter (miles);
die Bezeichnung ,Fryherr®, ,Nobilis“ oder ,Dominus“,
Wiirdentitel fiir Angehorige des hohern Adels, finden
sich nirgends. Es gab also im Hasli keine eigentlichen
Dynastengeschlechter. Doch hatten mehrere benachbarte
Freiherren im Haslithal Grundeigentum oder ausge-
dehnte Reichsleben, so die Herren von Ringgenberg, die
von Eschenbach,?) die Herren von Kien, deren Gebiet
obenher Brienz sich bis in den untern Teil der Landschaft

1 Urk. v. 1819; Fontes V, 57. — Regesten v. Hasli Nr. 26.
%) Vergl. Urk. von 1252; Zeerleder I, 315.
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hinein erstreckte (sie waren den Grafen von Kiburg
pflichtig); endlich sogar die Herzoge von Osterreich.

Die bedeutendsten und bekanntesten edeln Ge-
schlechter, deren Familiengeschichte eng mit den Schick-
salen der Thalbewohner verflochten ist, und deren An-
denken im Volk sich bis auf den heutigen Tag erhalten
hat, sind die FResti, die Rudenz und die Meiringen.

Diese drei Familien treten urkundlich fast um die-
selbe Zeit auf. Die ersten Nachrichten von den Resti
erhalten wir aus dem Jahr 1244, von den Rudenz 1252
und von den Meiringen auch aus der ersten Hilfte
des 13. Jahrhunderts. Das genaue Datum der die von
Meiringen betreffenden Notiz ist nicht bekannt; sie
stammt namlich aus der schon hiervor citierten Urkunde,
welche datumlos im Klosterarchiv von Scedorf einge-
schricben ist, worin auch zum erstenmal die Lands-
gemeinde von Hasli und deren Ammann (Minister), Na-
mens Petrus, erwihnt wird.

Unter den Zeugen findet sich ausser diesem Petrus
minister, welcher von eimigen in das Geschlecht der
von Resti und von andern in dasjenige der von Mei-
ringen verwiesen wird, noch ein Petrus de Megeringen.

Alle dret Familien stehen in mehrfachen Beziehungen
zu einander, was auf ein freundschaftliches Einvernehmen
hinweist.

Die Edeln von Resti werden von der Tradition in
Zusammenhang mit dem angeblichen Zuge der iiber den
Brinig herkommenden schwedisch-friesischen Ansiedler
gebracht; ein Resti soll der Anfithrer gewesen sein.

Es ist begreiflich, dass die geschiftige Sage die
Herkunft eines in den engen Kreisen der Thalbevolkerung
hervorragenden und gewiss auch um die Liandesinteressen
hochverdienten Geschlechtes in eine moglichst graue Vor-
zeit zuriickversetzt.
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Nach einer Urkunde vom Jahr 1244 1) tritt zum
erstenmal ein Arnoldus von Resti als Vorsteher der Ge-
meinde Hasliberg auf; als Verfasser dieser Urkunde er-
scheint ein Konrad von Resti, Leutpriester an der Hasli-
kirche. Da der genannte Arnold von Resti als Vor-
steher der Gemeinde Hasliberg auftritt, so muss er auch
wohl in deren Gebiet bleibenden Wohnsitz gehabt haben.
Dies wird bestitigt durch die Bezeichnung eines Ortes
bei Reuti auf Hasliberg mit ,Resti“.

Neben dieser Familie Resti auf Hasliberg erscheint
urkundlich in Meiringen als der erste im Thale kurze
Zeit darauf ein Peter v. Resti, Ritter; zweifelsohne ein
Bewohner der Burg gleichen Namens. Diese alte Ritter-
burg steht zu oberst im Dorfe an den Bergrand ange-
lehnt auf einem erhéhten Punkte, von wo aus das Auge
das ganze Thal beherrscht. Sie ist ein massives vier-
eckiges Turmgebdude, das dem Zahn der Zeit zéhen
Stand gehalten hat. Der Zeitpunkt der Erbauung der
Burg Resti liegt ganz im Dunkel. Ihr erster uns be-
kannter Besitzer, der erwihnte Ritter Peter Resti, welcher
in der Urkunde vom St. Andreastag 1255 als Schieds-
richter in einem Streit wegen Weidberechtigung der
Bewohner von Isanboltigen, Meiringen und Stein
mit der ,Pauersame am Berg® (Hasliberg) aufgefiihrt
ist, ) représentiert hochstwahrscheinlich eine Seitenlinie
jener Familie Resti auf dem Hasliberg. Nirgends findet
sich eine Angabe, woraus geschlossen werden konnte,
dieser Ritter Peter Resti habe in den Jahren 1244 bis
1252 die Wiirde des Thalammanns bekleidet; er sel
deshalb identisch mit dem dreimal in verschiedenen ur-

1) Urkunde im Archiv der Gemeinde Hasliberg, mitgeteilt von
A. Willi.

?) Urk. im Archiv der Gemeinde Hasliberg; mitgeteilt von
A. Willi in der Schrift: Ritter und Edle des Haslithales.

Archiv des hist. Vereins. 19
XIV. Band. 3. Heft.
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kundlichen Zeugenverzeichnissen genannten Petrus, mi-
nister de Hasile ).

Soweit aus Urkunden die DBesitzverhdltnisse der
Familie Resti ermittelt werden konnen, ist anzunehmen,
dass ihr Wohlstand ein wohlgegriindeter war ; ihre Giiter
miissen fiir dortige Verhiiltnisse ziemlich ausgedehnte ge-
wesen sein. Aus Aufzeichnungen kann das Eigentums-
recht der Resti auf 18 verschiedene Grundbesitzungen
festgestellt werden. ?) Die Nachkommen von Peter Resti,
aus dessen Ehe mit Agnes von Meiringen 4 Kinder
stammten, nehmen in den wichtigsten Momenten der
Hasligeschichte mnoch oft eine hervorragende Stellung
ein; fiir die Besitzverhiltnisse der Familie war die Ver-
heiratang Werners des Jiingern v. Resti mit einer Erb-
tochter aus dem freiherrlichen Geschlechte von Kram-
burg von grosser Bedeutung. Nach dem erblosen Ab-
sterben des letzten Freiherrn von Kramburg fielen die
Herrschaften von Kramburg und Uttigen an die Edeln
von Resti.

Ein zweites Rittergeschlecht im Haslithal, das da-
selbst Wohnsitze hatte und begiitert war, ist dasjenige
von Rudenz, dessen Geschichte mit derjenigen der Land-
schaft eng verflochten ist.

Die Rudenz von Hasli stammen von Unterwalden,
wo in Giswil ihre alte Burg steht. Dieses hervorragende
unterwaldnerische Geschlecht sandte, wie nach dem Thale

1) Das erste Mal in der citierten Urkunde im Klosterarchiv
Seedorf, ohne Datum.

Das zweite Mal in einer Urkunde vom Jahr 1244 (14. Juni)
(Rechtsstreit zwischen Ritter Konrad von Tetningen (Dirligen) mit
dem Kloster Interlaken).

Das dritte Mal in einem Revers Philipps, des Vogtes von Brienz,
an das Kloster Interlaken, betr. Iseltwald, vom 7. Okt. 1252.

%) Vergl. Willi: Ritter und Edle des Haslithales, S. 19.
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am obern Lauf der Aare, ebenso einen Zweig nach Uri,
wo eine Verschwigerung mit der freiherrlichen Familie
von Attinghausen stattfand; Johann von Rudenz gelangte
dort bis zur Wiirde eines Landammanns.

Das erste urkundliche Auftreten der Rudenz im
Haslithal datiert aus dem Jahr 1252 %), In dieser Ur-
kunde, welche einen Revers des Vogtes Philipp von
Brienz und seines Bruders an die Kirche von Interlaken
enthilt, wird ein Heinrich von Rudenz, Ritter, als Zeuge
angefithrt. Uber die nahern Umstinde, wie diese Edeln
im Haslithal Giiter erwarben, bestehen keine Nachrichten.
Wie in Unterwalden, so besassen die Rudenz auch in
Oberhasli ein von ihnen bewohntes, festes, sog. ,Sésshus*
(Burg). Einige Heimwesen in Meiringen tragen noch
heute den Namen Rudenz; dort finden sich auch die
Uberreste einer alten Burg, deren viereckige Grund-
mauern heute einem prosaischeren Zweck dienen, als in
jenen Zeiten der Ritterherrlichkeit; auf diesen Mauer-
resten ruht eine Scheune.

Die Urkunden berichten ausserdem noch von einem
andern Turm zu Hasli im Wyssland 2), der nach einigen
Hindeutungen in vorhandenen Aufzeichnungen in frithster
Zeit der Ritterfamilie von Meiringen gehort haben soll,
von welcher er dann in den Besitz der Rudenz kam.
Im Besitze dieser Familie blieb der Turm und die dabei
liegende Hofstatt bis 1363, in welchem Jahr Ida, die
Frau Jungherr Winfrids von Silenen, Tochter Hein-
richs von Rudenz, dieses Gut an den Leutpriester von
Hasli verkaufte ®). Ausser diesen zwei Rittersitzen der
Rudenz sind in verschiedenen Urkunden noch einige
andere Eigengiiter und namentlich zwei grosse Lehen

1) Fontes, II, Nr. 329,
%) Urkunde von 1363. Regesten von Hasli Nr. 65.
%) Urkunde im Staatsarchiv Bern; Regesten von Hasli Nr. 65.
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namhaft gemacht '), die ihnen zugehoérten, ndmlich das-
jenige von Morisried, umfassend die Ortschaften Hinter-
luchera, Biirglen, Tschingel und Balm. Diese Gebiete
mit den daraufstehenden Ortschaften, die nun léngst ver-
schwunden sind, waren frither im DBesitz der Herren
von Ringgenberg; ferner das Lehen Wyler am Briinig
mit allen Zehnten, Steuern und Abgaben. Auch dieses
Gut war im 13. Jahrhundert Ringgenbergisches Reichs-
lehen.

BEin Zeitgenosse des hiervor genannten Ritters Hein-
rich von Rudenz war ein Probst Heinrich von Rudenz
vom Kloster Interlaken, welcher in dieser hervor-
ragenden kirchlichen Stellung zuerst im Jahr 1266
auftritt; er behielt die Wiirde bis 1275; von 1291
an verbrachte er seine Tage in stiller Zuriickgezogen-
heit als Leutpriester zu Ilasli, wo er im Jahr 1303
starb 2).

In der Folgezeit machen uns historische Dokumente
noch mit einer ganzen Reihe von Angehirigen dieses
Geschlechtes bekannt.

Die Vermigensverhéltnisse der Familie Rudenz ge-
rieten im 14. und am Anfang des 15. Jahrhunderts sehr
schnell in Verfall, so dass sie eine schone Besitzung nach
der andern entiussern musste. Mit beigetragen zum
okonomischen Niedergang dieses Rittergeschlechts hat die
Attinghausensche Schuldenlast, auf welche in der citierten
Urkunde betreffend das Lehen Morisried hingewiesen
wird; doch werden wohl auch andere Ursachen, wie

1) Urkunde von 1362; eingeschrieben im Landbuch von Ober-
hasli Nr. III. (Laut dieser Urkunde verkaufen Johannes und Wernher
von Rudenz wegen driickenden Schulden, die sie mit der Atting-
hausenschen Erbschaft tibernehmen mussten, dieses Lehen an die
(xebriider Peter Buch, Biirger von Bern.)

) Lohner: Die Kirchen des Kantons Bern.
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Misswirtschaft und kostspieliger Aufwand mitgewirkt
haben.

Die Rudenz waren, was ihre Giiter in Unterwalden
anbetrifft, Vasallen, Lehenstriger der Herzoge von Oster-
reich, von denen sie den Hof zu Alpnach an einem
Lehentage zu Zofingen empfangen haben, zu welchem
die Herzoge von Osterrcich im Jahr 1361 alle Vasallen,
Edle und Gemeine herbeschieden, um von den Herzogen
als Grundherren Lehen (Feoda) entgegenzunehmen?).
Das Lehenbuch von Zofingen hat von diesem Lehentage
(27. Januar 1361) beziiglich der Rudenz die Angabe:
oItem, es hat empfangen Johannes und Werner von
Rudenz und Heinzli, ihr Brudersohn, den Hof zu Al-
benach gelegen zu Unterwalden ob dem Kernwald.“

Von den Edeln von Rudenz haben allem Anschein
nach nur einzelne den Ritterschlag erhalten; in den
haslerischen Urkunden fiithrt, soweit die heutige Kennt-
nis reicht, nur der am frithsten auftretende Heinrich
von Rudenz (1252) den Titel ,Ritter“, alle {iibrigen
Stammesgenossen tragen nur die Bezeichnung ,IEdel-
knecht“ oder ,Jungherr®. Auch die Umschrift am Wap-
pen der Rudenz ?): ;Domicelli Is de Rudenze®, weist daraut
hin, dass diese Edeln auf der adeligen Rangstufe der
Jungherren oder Edelknechte standen.

Das dritte hervorragende Adelsgeschlecht im Hasli-
thal ist dasjenige der Familie von Meiringen.

Der Umstand, dass sie sich nach dem Hauptort des
Thales benennt, weist auf die grosse Bedeutung des
Gteschlechtes fiir die Geschichte der Bewohner hin. Die
Ahnlichkeit des Namens ,Meieringen® und des Wortes

1) Lehenbuch von Zofingen, der Herzoge von Osterreich; unterm
Januar IX 1361.

) Urk. vom 11. Mai 1329; Fach Interlaken, Staatsarchiv Bern,
abgedruckt in Fontes V, Nr. 660.
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,Meier“, der volkstimlichen Bezeichnung fir die Vor-
steher der kaiserlichen Pfalzgiiter, die ministri domini
regis, welche die Rechte der Reichsvogtei ausiibten,
hat die Vermutung erzeugt, der Name des Ortes Mei-
ringen stamme von dem dort ansiissigen ,Meier“ her
und die Inhaber des Meieramtes hitten dann wieder vom
Ortsnamen ihre Geschlechtsbezeichnung ,von Meiringen®
erhalten ). Inwiefern diese Annahme den wirklichen Ver-
héltnissen entsprechen mag, muss dahingestellt bleiben.
Als ersten seines Geschlechtes finden wir einen
Petrus de Megeringen in der mehrmals citierten da-
tumlosen Urkunde im Archiv des Klosters Seedorf aus
der ersten Hilfte des 13. Jahrhunderts als Zeuge ange-
tihrt. Bis zum Jahr 1275 schweigen wieder alle Nach-
richten iiber dieses Geschlecht; wir besitzen iiberhaupt
nur sehr spérliche und unvollkommene Kunde von ihm.
In einem Kaufvertrag vom genannten Jahr, laut welchem
Philippus advocatus, nobilis, dominus de Rinkenberch
fiir sich, seine Frau Agnes und seine Kinder den Hof
zu Brienz, den Arnold, der Ritter sel., besessen, und die
Alp Hinterburg nebst. der Vogtei an den Sohn des Leut-
priesters von Hasli verdussert, treten zwei Edle von Mei-
ringen, Arnold und Thomas, in der Eigenschaft als
Zeugen auf.
 Historische Aufzcichnungen berichten uns nur von
einem Vertreter dieses Geschlechts, der in der Geschichte
der Thalschaft eine bedeutende Stellung einnimmt; es
ist Burkhard von Meiringen, Ritter und Landammann;
in dieser letztern Eigenschaft lernen wir ihn in einer Ut-
kunde vom 1. April 1319 kennen;?) er verhandelt als
Vorsteher des Landes in einem Streit wegen Zehnten
mit dem Kloster Interlaken.

') Vergl. Willi: ,Ritter und Lidle des Haslithales“, pag. 91
) Fontes V, 57. Regesten der Landschatt Hasli, Nr. 26.
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Wie die beiden vorhin betrachteten Familien, er-
losch auch das Geschlecht der Edeln von Meiringen als
solches in der ménnlichen Linie. Wegen unzureichenden
urkundlichen Angaben konnen die Besitzverhiiltnisse der
Familie von Meiringen nicht festgestellt werden.

Ausserdiesendrei bedeutendsten Geschlechtern nennen
uns die authentischen Schriften aus der4riihsten Geschichte
der Landschaft Hasli noch einige andere, ebenfalls auf
der Rangstufe des niedern Adels stehende, die dort mehr
oder weniger ausgedehnten Grundbesitz inne hatten; so
z. B. zwei (teschlechter, die, wie die Rudenz, in Unter-
walden ihre urspriinglichen Sitze, Familiengiiter und Liehen
hatten; namlich die Edeln von Wolfenschiessen und
die von Hunwyl. Ein Heinrich von Wolfenschiessen
verhandelt iiber seine Giiter (Alpen) in einer Urkunde
vom 16. Oktober 1279, 1) in welchem Rechtsgeschift als
Zeuge ein Walter, Ammann von Wolfenschiessen, ange-
fiithrt ist; %) ferner entdussern die Gebriider Johann und Nik-
laus von Wolfenschiessen laut Urkunde vom St. Gallen-Tag
1337 ihr Anrecht auf eine Alp an das Kloster Interlaken. ®)
Ein Beri von Hunwyl wird in einem Vertrag von 1354
im Verein mit Ruf von Bach, Ammann zu Hasli, *) bei-
des Edelknechte, genannt, wonach diese beiden ein Gut
an einige Biirger von Unterseen verkaufen und ihnen
den Zehnten zu Obfluh zu Hasli und zu Husen als Mann-
lehen iibertragen. °)

Ein angesehenes Geschlecht unter der Bevilkerung
von Hasli muss auch dasjenige der von Halten gewesen

1) Fontes 1II, 283,

*) Waltherus minister de Wolfinschiescin.

%) Regesten von Hasli Nr. 41, IFontes VI, 379.

1) Diese Wiirde bekleidete derselbe laut Urkunde von 1354,
Donnerstag nach Auffahrt, Reg. von Hasli, Nr. 55.

) Urk. von 1354, Reg. von Hasli, Nr. 56.
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sein; Ritter Peter von Halten bekleidete ums Jahr 1304
die Wirde des Landammanns;!) er tritt auf in Ur-
kunden von 1304 als Zeuge und in einer solchen von
1309 als Siegler. %)

Zu den reichsten Grund- und Lehensherren im
Haslithal gehtren die in der Nédhe am See ansdssigen
Herren von Brienz, die die Feste Ringgenberg (wahr-
scheinlich in der ersten Iilfte des 13. Jahrhunderts) ge-
baut haben und sich nach dieser Herrschaft ,Freiherren
von Ringgenberg® nannten.

Der frithste bis jetzt urkundlich bekannt gewordene
Sprosse dieses alten Geschlechtes ist der schon mehrfach
genannte Ritter Arnold von Brienz, der nach seiner Riick-
kehr aus Paldstina (er war Kreuzritter) im Jahr 1107
das Kloster zu Seedorf im Kanton Uri gestiftet hat.
Seine Ehegattin war die Witwe des Freiherrn von
Réziins. ¥) Aus dieser Ehe stammten nachweisbar 2
Sohne, Egelolf und Thiethelmus. Nach ihren Giitern zu
Opelingen, dem heutigen Ebligen untenher, Brienz nennen
sie sich in Urkunden auch ,Frye von Opelingen“. Die
Besitzungen dieser beiden Edeln von Brienz-Opelingen
lagen gemiss urkundlichen Angaben weit auseinander.
Nach einer Urkunde vom Jahr 1146 schenken sie dem
Kloster Frienisberg ihre Kigengiiter zu Nugerol und Va-
fron (sehr wahrscheinlich im heutigen Kanton Neuen-
burg gelegen*); Thicthelmus erhilt tauschweise von seinem
Bruder Egelolf die Giiter von Raron (im Kanton Wallis)
und von Brienz. °)

1) Reg. von Hasli, Nr. 19, Fontes IV, 161.

%) Reg. von Hasli, Nr. 21, Fontes IV, 354.

%) Histor. Zeitung, Jahrgang 1854, S. 39; Mitteilungen von
Prof. Dr. Hidber.

%) Schweizerisches Urkundenregister, Nr. 1850.

) Urkunde bei Zeerleder I, 84.
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Thiethelmus, der nunmehrige Inhaber der Besitz-
ungen von Raron und Brienz, hatte 2 Sthne, Kuno,
Yogt von Brienz, und Rudolf von Raron, von welchem
die spitern ,Freiherren von Raron* im Wallis direkt ab-
stammen. Es unterliegt demnach keinem Zweifel, dass
die Geschlechter von Brienz und Raron demselben Stamm
entsprossen sind, denn die beiden Schenkungsakte, der-
jenige von 1146 zu gunsten des Klosters Frienisberg und
ein zweiter, herriihrend von 2 Briidern aus der nach-
folgenden Generation vom Jahr 1219, leisten den Nach-
weis, dass die beiden Herrschaften zu Brienz und Ra-
ron in jener Zeit im Besitze von 2 Briidern waren, die
mit gegenseitiger Ubereinstimmung Verfiigungen iiber
Teile dieser Giiter trafen; im Dbezeichneten Jahr 1219
vergabt Kuno von Brienz gemeinsam mit seinem Bruder
Rudolf von Raron ') das Patronats- und Vogteirecht der
Kirche zu Brienz an das Kloster Engelberg, ein Beweis,
dass in dieser Zeit noch keine vollstindige Ausscheidung
der Giiter des Hauses von Brienz und desjenigen von
Raron stattgefunden hatte. Kuno ist der mutmassliche
Erbauer der Burg Ringgenberg. Das heutige Dorf
gleichen Namens stand als kleiner Weiler schon da, als
die Burg gebaut wurde, und ist in den Urkunden als
»Ringenwyle“ erwithnt. Dieser Kuno ist auch der erste,
der den Titel advocatus de Briens (Vogt von Brienz)
fithrt, und zwar das erste Mal in einer Urkunde vom 5.
September 1240, 2) laut welcher er dem Kloster Inter-
laken das Patronatsrecht iiber die Kirche zu Goldswyl
vergabt und diesem Stifte auch seine Eigengiiter dasclbst
und zu Ringenwyl um 50 & und ecin Pferd verkauft;
von diesem Kaufe ist die Burg, deren Bestehen hier zum

) In dieser Urkunde von 1219 heisst es: ,Chuono, vir nobilis
de Briens cum fratre suo Ruodolfo de Rarun“. Fontes II, Nr. 7.
*) Zerleder, Urkundensamml. I, 259.
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erstenmal gemeldet wird, ausgenommen. Der Titel ,ad-
vocatus de Briens® scheint nicht sowohl auf die kirch-
liche Kastvogtei sich bezogen zu haben, als vielmehr auf
eine Belehnung mit der Reichsvogtei iiber die Land-
schaft Brienz hinzudeuten; in spiitern Urkunden nennen
sich die Freiherren von Brienz auch Vigte von Ringgen-
berg und Brienz. In der angefithrten Urkunde von 1240
ist als Zeuge ein ,Uolricus de Briens, miles“ genannt.
s liegt hierin der Hinweis auf das Vorhandensein einer
verwandten Seitenlinie dieses Geschlechts.

Die Herren von Ringgenberg waren als Inhaber der
Giiter zu Ringgenberg und Goldswyl Vasallen der méch-
tigen Grafen von Kiburg; der Nachweis dafiir findet
sich in einer Bestitigung der Schenkung Kunos von
Brienz an das Kloster Interlaken durch die beiden
Grafen Hartmann von Kiburg, welchen die Rechte auf
die betreffenden Giiter von Kuno tibertragen wurden, die
er aber von den Grafen als Lehen wieder zuriick erhielt.
Die Bestiitigung zu dieser Schenkung gaben die Kiburger,
wie sie in jener Urkunde selbst eingestehen, ,zum Heil
ihrer Seelen und um Verzeihung fiir die Ungebiihr zu
erhalten, die sie und ihre Dienstmannen dem Kloster
Interlaken zugefiigt haben“. Die Sohne Kunos von Brienz
sind Philipp von Ringgenberg (er benennt sich zum
erstenmal nach diescr Herrschaft in ciner Urkunde vom
Jahr 1252 ') und Rudolf von Ringgenberg, den Mechthild,
die Witwe Kunos, in ihrer Verzichtleistung auf die ver-
gabten Giiter im Jahr 1259 neben jenem Philipp als
ithren Sohn angiebt. Hiermit ist erwiesen, dass deren
Zeitgenosse Walter von Brienz einer Seitenlinie angehort.

Aus der vielverzweigten Nachkommenschaft der
ersten Vogte von Brienz-Ringgenberg sel nur noch des

1) Stettler: ,Regesten des Klosters Interlaken® Nr. 47.
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Johann von Ringgenberg Erwihnung gethan; er ist der
bekannte Minnesdnger am Hofe Konig Ludwigs, dessen
Giinstling er war. Als Vertragsperson tritt er in 2 Ur-
kunden, seine Giiter in der Landschaft Hasli betreffend,
in den Jahren 1320 und 1338 auf.!)

Im Besitz der Herren von Ringgenberg finden wir,
ausser mehreren Higengiitern, 4 grosse Lehen im Hasli-
thal, die sie vermutlich unmittelbar vom Reich schon
in sehr frither Zeit empfangen haben; einige Besitzungen
sind wahrscheinlich auch durch Erbschaft aus der Familie
von Meiringen an sie iibergegangen; denn mehrmals
haben Verheiratungen zwischen Angehorigen der beiden
(reschlechter stattgefunden.?) Die 4 Lehen umfassen das
Gebiet einer ganzen Reihe von Ortschaften, meistens
im unter Thalabschnitt gelegen.

Iis sind folgende:

1. Das Lehen Morisried, umfassend Luchern, Biirglen,
Balm und Tschingel.?)

2. Das Lehen [ Hausen-Berit“, umfassend Hausen,
Berit (Berretli), Unterfluh und Hohfluh.*)

3. Das Lehen ,Bottigen®, mit Bottigen und Arlauenen,

4. Das ,Grundlauilehen®, umfassend Wyler,”) Hof-
lauenen, Nessenthal, Stalden und Trift.®) |

) Regesten der Landschaft Hasli. Nr. 42 und Nr. 27. Fontes V,
105, und VI, 470.

) Vergl. Urkunde von 1825; Fontes V, Nr, 427 und 430,

%) Urkunde bei Stettler, Regesten des Klosters Interlaken vom
Jahr 1871. (Vergabungsakt zu gunsten des Leutpriesters von Hasli.)

1) Urkunde von 1369; Schenkung der Zehnten an das Kloster
Interlaken ; Regesten von Hasli, Nr, 67.

%) Urkunde von 1347 betr, Wyler. Regesten von Hasli, Nr. 49,

%) Urkunde von 1320, Regesten von Hasli, Nr, 27, Urk, v,
1380, Reg. v. Hasli, Nr. 69. Urk. v. 1392, Reg. v. Hasli, Nr. 72
Urk. v. 1412, Reg. v. Hasli, Nr 79,
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Der Komplex dieser ausgedehnten Liehen der Herren
von Ringgenberg nimmt offenbar einen ansehnlichen Teil
vom Grund und Boden der ganzen Landschaft ein;
die Reichsunmittelbarkeit erstreckte sich also bei weitem
nicht iiber den ganzen Thalbezirk. Aus diesen Lehens-
verhéltnissen kann gefolgert werden, dass die personliche
Freiheit kein Gemeingut simtlicher Bewohner der privi-
legierten Reichslandschaft Hasli war, sondern dass vielmehr
eine gewisse Zahl der Thalleute sich in Unfreiheit be-
fand. Diese Annahme findet ithren sichern Nachweis in
mehreren Ringgenberger-Urkunden, die sich auf Hand-
anderungen jener Lehensbesitzungen beziehen. In einem
solchen Vertrag vom 5. Mai 1347, nach welchem Ritter
Johann, Herr zu Ringgenberg und Vogt zu Brienz, das
Sattlerngut, das ins Dorf Wyler gehort, als Mannlehen
an Jakob von Seftigen verleiht, wird deutlich gesagt,
dass die Ubertragung dieses Lehens, welches er (Johann
von Ringgenberg) vom heiligen romischen Reich habe,
mit Leuten und mit Gut, mit voller Herrschaft ge-
schehe. ) Und im gleichen Jahr 1347 schliesst Philipp,
der Sohn Johanns von Ringgenberg, mit demselben
Jakob von Seftigen cinen fernern Lehensvertrag ab,
worin er dem letztern nun das ganze Dorf Wyler, ,sein
Dort uff Wyler in der Kilchhori Meiringen um 267 gut
Gulden Goldes von Ilorenz“, als Mannlehen verkauft;
dort werden die Rechte, die mit dem Lehen verkniipft
sind, genau dahin pricisiert:

,Die Vogtei desselben Dorfes mit Lit und Gut,
,mit allen Zubehdrden, mit Stiiren, mit Diensten, mit
,Gericht, mit Twingen und Bédnnen mit voller Herr-
,schaft.“ %)

") Urkunde von 1347; Regesten von Hasli, Nr. 48.
Y} Urkunde von 1347; Regesten von Hasli, Nr, 49,
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Die genannten Reichslehen waren urspriinglich ohne
Ziweifel im ausschliesslichen Besitz der Freiherren von
Ringgenberg; von der Mitte des 14. Jahrhunderts er-
scheinen in Urkunden einzelne Teile davon in den
Hénden des edeln Geschlechts von Bubenberg von Bern,
auf welches sie durch Erbschaft iibergegangen waren;
denn dass verwandtschaftliche Beziehungen zwischen den
Bubenberg und den Ringgenbergern bestanden haben,
wird erwiesen durch einen Lehensvertrag vom Jahr
1392, wonach Johann von Bubenberg, Edelknecht,  an
Ludwig von Seftigen die Mannlehen, die dieser Lehen-
triger schon von seinem Oheim Petermann von Ringgen-
berg empfangen hatte, neuerdings verleiht; dieser Oheim
des Johannes von Bubenberg habe alle Lehen und Mann-
schaften, heisst es in der Urkunde, in seine Hand ge-
fertigt. Als Gegenstinde dieser Lehenserneuerung werden
auch hier genannt: Der halbe Teil der Leute und des
Gutes an Grundlowinen, der Berg Trift, das Sattlern-
Gut, das Gut, genannt ,uf Wyler® in dem Lande Hasli. %)
Ebenso wird das Verwandtschaftsverhiltnis zwischen
den Ringgenberg und Bubenberg in einem Kaufbrief von
1439 beriihrt, worin ein Ritter Heinrich von Bubenberg
als Vetter und Vormund (Vogt) der Ursula von Ringgen-
berg und ihrer Tochter Beatrix genannt wird.?)

Zum erstenmal tritt ein Bubenberg als Besitzer der
Hilfte des Grundlauilehens in einem Vertrag von 1338
auf; es ist der Schultheiss Ritter Johann von Buben-
berg; derselbe verlieh den halben Teil jenes Gutes mit
Leuten und Gut und mit allen dazugehorigen Rechten
an Laurenz Miinzer von Bern und dessen Tochtersohn
Jakob von Seftigen, als Mannlehen.?)

4 Urkunde von 1392; Regesten von Hasli, Nr. 72.
) Urkunde von 1439; Regesten von Hasli, Nr. 92,
%) Urkunde von 1338; Regesten von Hasli, Nr. 43.
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Mit dem zweiten Viertel des 14. Jahrhunderts be-
ginnt eine Zeit der fortwidhrenden stiickweisen Ver-
dusserung der Ringgenbergischén Lehen durch Verkauf.
Eigentiimlicherweise - ist aber in allen diesen Lehens-
kéufen, sowohl der Giiterteile, die noch in Ringgen-
bergischem Besitz waren, als auch derjenigen, die
schon oft an das verwandte Geschlecht der Bubenberg
ibergegangen waren, stets der gleiche Kéufer oder
Lehensabnehmer angefiihrt, némlich jener angeschene
bernische Biirger Laurenz Miinzer und dessen Schwieger-
sohn Jakob von Seftigen. Es scheinen diese in dem
Ankauf der Lehen im Haslithal damals eine vorteilhaftc
Anlage ihres Geldes erblickt zu haben. Die in den
citierten Urkunden sich vorfindenden Bestimmungen, dass
die Lehensbesitzungen mit Gut und Leuten, mit Gtericht,
mit Twingen und Bénnen, mit voller Herrschaft an den
Kéufer iibergingen, bestitigen die Thatsache, dass eine
ziemliche Zahl der Bewohner jener Gebiete auf welche
sich die Ringgenbergischen Lehenbesitzungen ausdehnten,
im Zustand der wirklichen Unfreiheit, als Horige oder
sogar als Leibeigene, lebten. Die Organe des Gemein-
wesens der freien Thalschaft Hasli ibten iiber diese
mittelbaren Gebiete und ihre Bewohner keine oder doch
nur hochst beschrinkte administrative und richterliche
Befugnisse aus.

Nach dem Ubergang der Kirche Meiringen an das
Kloster Interlaken erwarb dasselbe im Haslithal all-
mihlich durch Vergabungen und durch Kauf bedeutende
Rechte auf Grundbesitz und Giiternutzungen. Ob ausser
den Freiherren von Ringgenberg und einigen edeln Ge-
schlechtern von Unterwalden noch andere Herren der
Umgebung im Haslithal Giiterbesitz hatten, ldsst sich
nicht genau bestimmen. Fir die von Eschenbach kann
dies mit grosser Wahrscheinlichkeit aus einer Urkunde
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vom 17. Oktober 1252 gefolgert werden, woselbst unter
den Zeugen angefithrt sind:

Hermanno et Petro, ministris de Eschibach in
Hasile. 1)

Bemerkenswert fiir die frithen Besitzverhiltnisse im
Haslithal ist die Thatsache, dass die méchtigen Herzoge
von Osterreich daselbst ebenfalls Giiter hatten. Der un-
zweitelhafte Nachweis dafiir findet sich in einer Urkunde
von 1320; nach derselben iibergiebt Burkhard von Mei-
ringen seine Rechte an Wilgetsgrindel, ndmlich einen
Staffel in der Leimern, samt den daran liegenden Giitern,
welche Rechte er von seinen erlauchten Herren, den
Herzogen von Osterreich, zu Lehen hatte,?) dem Walter
von der Egg in Grindelwald, wohnhaft in der Besitzung
der Kirche Interlaken, mit Einwilligung des Klosters
um 24 & und 10 Schill. Die betreffende Stelle im Ori-
ginal lautet:
| »Que ftitulo veri feodi habui et possedi, recepta

,ab illustribus prinecipibus dominis meis, Ducibus
sAustriae.“

Burkhard von Meiringen, Neffe des damaligen Am-
manns von Hasli, anerkennt also, wohl mit Riicksicht
auf dieses Lehensverhiltnis, die Herzoge von Osterreich
als seine Herren. Uber die Umstiinde, unter welchen
die Herzoge von Osterreich zu Giiterbesitz im Haslithal
gelangt sind, fehlt jede Kunde; ebenso erhalten wir
keinen Aufschluss iiber die Ausdehnung desselben, ob
sie ausser den in der Urkunde genannten Giitern nicht
noch Rechte auf andere Desitzgegenstinde hatten.

Zwischen den drei hervorragendsten Geschlechtern
des Haslithales und den Herzogen von Osterreich be-

1} Urkunde bei Zeerleder, I, 315.
¥} Urkunde vom 2. Mai 1320; Fontes, V, Nr. 119. Regesten
von Hasli, Nr. 28.
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standen iiberhaupt freundschaftliche Beziechungen. Die
Herren von Rudenz waren, wie schon hiervor bemerkt,
ihre Vasallen; die angefithrte Urkunde von 1320 beweist,
dass auch die von Meiringen von den osterreichischen
Herzogen Lehen trugen, und die Edeln von Resti mussten
mit ihnen ebenfalls Fiithlung gehabt haben. Denn von
Zwei Nachkommen des genannten Ritters Peter von Resti,
von welchem uns die citierten Urkunden von 1255,7)
12952) und 1296 %) Kenntnis geben, tritt der eine, Ulrich
von Resti, im Jahr 1362 im Rate des osterreichischen
Stiddtchens Zofingen auf, *) und Werner ,dessen Bruder,
genoss am fiirstlichen Hofe, gemeinsam mit Herzog Leo-
pold, die ritterliche Erziehung. Das freundschaftliche
Verhiltnis zwischen Herzog Leopold und Werner von
Resti tritt noch einmal zu Tage bei Werners Hochzeits-
feier im Jahr 1313, bei welchem solennen Anlass neben
einer grossen Zahl von Thalleuten und Adeligen aus der
Umgebung auch Leopold zugegen war, wie die Land-
chronik von Oberhasli berichtet.?)

IV. Abschnitt.

Die politischen Beziehungen der Landschaft Hasli
zu andern Staats- und Herrschaftswesen in der
vorbernischen Periode.

Da die frithesten historischen Zeugnisse iiber Giiter-
verhandlungen gleichzeitig auch den sichern Nachweis
geben, dass die ganze Thalschaft ein einheitlich organi-

) Urkunde von 1255 im Archiv der Gemeinde Hasliberg; mit-
geteilt von Hrn. Willi.

*) Urkunde von 1295; Fontes, 1II, 632.

) Urkunde von 1296; Fontes, III, 646.

Y Leu, 169.

°) Landchronik von Oberhasli, I. Bericht aus dem Jahr 1318.
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siertes kleines staatliches Gemeinwesen bildete,’) von
dem nur einige Gebietsteile sich in einem Abhidngigkeits-
verhdltnis zu umwohnenden Herrschaftsgeschlechtern be-
fanden, so ist natiirlich, dass neben der Behandlung der
innern Angelegenheiten, wie Verwaltung, Gericht, Handel
und Wandel, die Gemeinde ihre Aufmerksamkeit und
Sorge den #ussern Interessen, der Wahrung ihrer Selb-
stindigkelt zuwenden musste.

In den Wirren am Ende der staufischen Dynastie
und vollends nach dem Untergang dersclben kam fiir
die freien Reichsgebiete eine Zeit der gefahrvollen Be-
dringnis. Der einzige Schutz, den sie von der Reichs-
gewalt erhofften, auf den sie ihre Freiheiten griindeten,
war fiir sie dahin. Reichsfreiec Orte und Gebiete wurden
von den selbstherrlichen Grossen des Landes als herren-
loses Gut betrachtet, das nicht wenig ihre Machtgeliiste
reizte. Die grosste Gefahr fir ihre Selbstindigkeit er-
wuchs den reichsfreien Ortschaften in den jetzt bernischen
Landen durch die michtigen Grafen von Kiburg, wihrend
im Westen die Macht Peters von Savoyen bestindig im
Vorriicken war.

In der Entzweiung, welche im Reiche seit dem
Streit zwischen Kaiser und Papst eingerissen war, standen
die Grafen von Kiburg auf pépstlicher Seite, jedenfalls
um unbekiimmert Reichsgebiet zu annexieren oder solches
von Gregenkonigen zu erhalten. Bern aber hielt treu zu
Kaiser und Reich.

Graf Hartmann von Kiburg trieb eine willkiirliche
Annexionspolitik; die beiden Reichsburgen Laupen und

') Das Bestehen einer autonomen, Beschliisse fassenden Thal-
gemeinde wird zum erstenmal durch die oft erwithnte Urkunde im
Kloster-Archiv zu Seedorf aus der ersten Hilfte des 13. Jahrhunderts
erwiesen,

Archiv des hist. Vereins, ;)O
X1V, Band. 3. Heft. =
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Grasburg hatte er an sich genommen; ') er setzte sich
in den Besitz der Schirmvogtei iitber das Kloster Riieggis-
berg, unbekiimmert um Bern, dem dieselbe von Konig
Konrad (im Jahr 1244) iibertragen worden war. Murten
kam in schwere Bedringnis, wie aus einem Brief des
Konigs Wilhelm an diese Stadt vom 3. Nov. 1255 2)
hervorgeht, worin derselbe der schweren Not gedenkt,
die Murten fiir das Reich und ihn ausgestanden habe
und verspricht, weder Murten noch Laupen und Gras-
burg vom Reiche zu verdussern und ohne Zustimmung
Murtens mit dem Grafen von Kiburg nicht Friede zu
schliessen. Das Eroberungsgeliiste Kiburgs war aber
vor allem auch auf Bern gerichtet, dessen Besitz fiir den
Grafen namentlich mit Riicksicht auf einen bevorstehenden
kriegerischen Zusammenstoss mit Peter von Savoyen, der
seine Stadt Ireiburg bedringte, von entscheidender
Wichtigkeit gewesen wire. Dass Graf Hartmann bei
Konig Wilhelm von Holland sogar Schritte gethan hat,
mit Bern belehnt zu werden, erhellt aus der Bestéitigung
der Rechte und Freiheiten Berns durch Konig Wilhelm,
um welche diese Stadt im November 1254 nachgesucht
hatte; er sagt in der betreffenden Urkunde:

» Wir versprechen euch, dass wir zu keinen Zeiten
ygewissen Eingebungen Gehor schenken und euch
,durch Verpfindung oder andere Verpflichtungen vom
,Reich verdussern werden.“ *)

Im Jahr 1254 war der Bruch Berns mit Kiburg
jedenfalls schon erfolgt und der Krieg entbrannt, der die
Stadt in harte Bedréingnis brachte. Die Ursache zu

1) Dies geht aus einer Urkunde vom 16, Januar 1264 hervor;
Fontes, II, 556.

%) Urkunde vom 3. November 1255; Zeerleder, I, 344.

*) Urkunde vom 2. November 1254 ; bei Zeerleder, I, 832.



295

Justinger vor allem betont, m dem Briickenbau der
Stadt Bern, den der Graf von Kiburg verbot,!) sondern
in den politischen Verhiltnissen, deren Hauptmomente
sind: Die Spannung zwischen Kiburg und Bern wegen
der pépstlichen Parteinahme jenes und der Reichs-
treue dieses, sodann die giinstige Gelegenheit, Er-
oberungspolitik  zu  treiben, und endlich die Gefahr,
die aus der wachsenden Machtentfaltung Savoyens fiir
Kiburg erwuchs.

Sowohl Murten wie Bern waren ohne wirklichen
Schutz in dieser drohenden Lage; denn ausser brieflichen
Zusicherungen, sie nicht vom Reiche entiiussern zu wollen,
konnten sie vom Reichsoberhaupt nichts erlangen. Darin
lag aber noch keine Garantie gegen die kiburgischen
Eroberungspline ; wirksame Hiilfe konnten sie vom Konig,
der selber machtlos war, keine erwarten.

Sic mussten auf Mittel und Wege sinnen, ander-
wirts Schutz in der gefahrvollen Lage zu finden, und
die zu diesem Zwecke getroftenen Vorkehren geben uns
nun den Nachweis, dass auch die freie Landschaft Hasli
in derselben Gefahr schwebte, wie die andern zwei
Reichsortschaften. Auch im Oberland finden wir An-
zeichen feindscligen Verhaltens der Grafen von Kiburg
gegen einzelne Bezirke; so bestiitigen sie in einer Ur-
kunde von 1241 die von ihrem Lehenmann Kuno von
Brienz dem Kloster Interlaken gemachte Schenkung der
Kirche und des Kirchensatzes von Goldswil aus dem
Grunde, um Verzeihung fiir die Ungebithr zu erhalten,
die sic und ihre Dienstmannen dem Kloster zugefiigt

haben.?)

) Vergl. Justinger: ,Bernerchronik“; Ausgabe von Studer,
Bern 1870; p. 17 und 18.

2y Urkunde vom 3. Mirz 1241; Regesten des Klosters Interlaken,
von Stettler, S. 47.
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Da Kiburgs IHerrschaftsrechte bis an die Landes-
marken von Hasli hinaufreichten, indem auch die Herren
von Ringgenberg-Brienz ihre Oberhoheit anerkannten
und dic Herren von Kien am Ausgang des IHaslithales
ihnen pflichtig waren,!) so ist es schr wohl denkbar, dass
sie in thren Eroberungsgeliisten auch nach der treien Thal-
schaft Hasli trachteten, so dass deren Selbstiindigkeit
ebenso bedroht war, wic die der iibrigen reichsunmittel-
baren Orte Bern und Murten. Vielleicht steht mit der
Ausbreitung des kiburgischen Einflusses im Haslithal
auch die aus der schon angefiihrten Urkunde von 1252
sich ergebende Thatsache im Zusammenhang, dass die
Herren von Eschenbach, welche Dienstmannen der Ki-
burger waren, um diese Zeit als Ammiinner von Hasli
erscheinen.?)

So viel steht wenigstens fest, dass dic Lage der
Dinge im Haslithal von der Bewohnerschaft als drohend
und ihre Freiheit und Selbstéindigkeit als in Gefahr stehend
betrachtet wurden. Wir sehen lasli im Verein und in
Ubereinstimmung mit Bern und Murten dieselben Vor-
kehren treffen, um der momentanen Bedrdngnis entgegen
zu treten. Kinzeln vermochten die drei Reichsortschaften
nicht gegen die kiburgische Ubermacht aufzukommen ;
aber auch eine Vereinigung ihrer Krifte zu gemeinsamer
Kriegfithrung war nicht moglich, weil sie zu weit aus-
einander lagen und gerade durch kiburgische Gebiete
‘getrennt waren. Is blieb ihnen nur die Wahl zwischen
freiwilliger Unterwerfung oder Anschluss an eine Macht,
die den Kiburgern gewachsen war. Sie schlugen den
letztern Weg ein und entschlossen sich zur Annahme
der savoyischen Schirmherrschaft. Indem sie sich Peter

1y Fontes, 1I, . 128, 171, 235, 243 ete.
) Urkunde von 1252; Zeerleder, I, 315.
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von Savoyen freiwillig unterwarfen und damit ihre Selb-
stindigkeit, zum Teil wenigstens, preisgaben, behielten
sie doch fiir spiitere Zeiten mehr Awussicht, von dem
ferneren ,Herrn® wieder frei zu werden, als wenn sie
sich dem Grafen von Kiburg unterworfen hiitten, dessen
Gebiete das ihrige umspannten. Von Bern aus ging
eine Abordnung an Peter von Savoyen ab, der sich
damals in den waadtliindischen Gegenden befand; die
Bernerchronik berichtet dariiber :

yDise erber wis boten giengen us des Nachts in

wgrawen rocken dur das sibental uff fromd weg.“ 1)

Demnach war die ganze Gegend um Bern im Kriegs-
zustand und von Kiburg besetzt gehalten. Die Ge-
sandten trugen, laut Justingers Chronik, Peter von Sa-
voyen vor,

pwie der Graf von Kiburg si mit unrecht bekriegte
yund wie inen der ze mechtig und ze stark were und
,baten in, dass er inen ze Hiilfe kommen wollt und
SWir es sach, daz er das tun wollt, da wollten
,die von Bern in ewenklich fiir einen herrn han
yund wollten jm  dess brief und insigel geben.
yDess besammt der Graf von Satoi alle sine rit und
yam lezten gab cr inen zer antwort, dass er inen
Lhilflich sin wollt in denen worten, dass si sich im
yverbrieften, als vor stat.“ ?)

Die bernischen Boten hatten nach dieser Aufzeichnung
dem Grafen von Savoyen ziemlich weitgehende Zuge-
stindnisse gemacht, so dass von Selbstindigkeit wirklich
nicht viel mehr geblieben sein konnte. Sie kamen tiber die
Yertragsbedingungen tberein.  Es ist nun nicht gewiss,

1y Justinger : Bernerchronik; Ausgabe von Studer, Dern 1870;
p. 18. — Justinger setzt aber irrigerweise den Abschluss des Schirm-
vertrages mit Peter von Savoyen schon ins Jahr 1230.

) Justinger, Bernerchronik; p. 19.
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ob gleichzeitig mit den Boten Berns auch solche von
Murten und Iasli ihr Anliegen Peter vortrugen, oder
ob, was wahrscheinlicher ist, jene auch zugleich fir die
zwei andern Schirmsuchenden verhandelten. Dass aber
beim Grafen fir die Schirmvogtei nicht nur iiber Bern,
sondern auch iiber Murten und Hasli Verhandlungen ge-
pflogen wurden und dass Peter mit allen drei Orten
Vertrige einging, dafiir besteht der urkundliche Nach-
weis in folgendem: Graf Peter bedang sich aus, dass
ihm die Schirmherrschaft mit koniglicher Ermichtigung
tibertragen werde, wohl um fiir sein oberherrliches Ver-
hédltnis cine rechtliche Basis, eine Legitimation zu er-
halten. Es wurden demnach Boten an den in Hagenau
tunktionierenden ,Generalreichsjustitiar und Reichspro-
kurator® des romischen Konigs Wilhelm von Holland, den
Grafen Adolf von Waldeck, gesandt, der ihnen auf ihre
Bitten einen Brief ausstellte, worin er ’eter von Savoyen
in des Konigs Namen auftriagt, die Rechte und Pflichten
desselben bei den Stidten Bern, Murten und Hasli, sowie
allerorten in Burgund zu {ibernchmen und ,densclben
gegen den Grafen Hartmann von Kiburg und andere
Feinde beizustehen mit Rat und That, wie die Umstinde
es mit sich bringen und jene es verlangen werden, unan-
geschen alle Mithen und Kosten®; denn der Statthalter
verpflichtet sich, bei dem Konig Peter giinzliche Schadlos-
haltung auszuwirken.

Dieser Brief ist datiert vom 7. Mai 1255.') Noch
im Verlauf des Monats Mai erfolgte der Abschluss der
Schirmvertrige. Wenn auch nur derjenige von Murten
erhalten ist,?) so ist mit Riicksicht auf den Waldeckschen
Brief das einstige Vorhandensein der Vertriige fiir Bern

1) Zeerleder 1, 338.
%) Kine Abschrift desselben fand Prof. Kopp im Hotfarchiv
von Turin,



299

und Hasli nicht in Zweifel zu ziehen; denn da Peter
den Auftrag erhielt, die drei genannten Reichsorte in
seinen Schirm aufzunehmen, so muss er nicht nur mit
Murten, sondern auch mit Bern und Hasli beziigliche
Vertrage abgeschlossen haben. Da also die Errichtung
eines Schirmverhiltnisses zu Savoyen fir alle drei Orte
unter genau denselben Veranlassungen, denselben Um-
stinden und zu gleicher Zeit geschah, so haben wir hichst-
wahrscheinlich in dem einzig noch erhaltenen Vertrag
von Murten das Bild fiir die beiden iibrigen; denn die
Bestimmungen werden im allgemeinen und einzelnen
wegen der Gleichheit der Lage, in der sich die Schirm-
suchenden befanden, in allen drei Vertrigen so ziemlich
dieselben gewesen sein. Aus den Bestimmungen des
Vertrages von Murten seien hier folgende Hauptpunkte
erwihnt: Eingangs heisst es, ,Murten sei schwer be-
dringt von den Angriffen der Feinde und ohne Hiilfe
gelassen von seinem Herrn, dem Konig, den sie, Rat
und Gemeinde von Murten, dfter darum angesucht haben.
Aus freiem Willen nchmen sie zu ihrem Herrn und
Schirmer den erlauchten Mann Peter von Savoyven und
seine Iirben oder Stellvertreter fiir ewige Zeiten an, bis
ein Konig oder Kaiser nach Basel komme und sich durch
den Besitz von Basel als méchtig erweisen und sie zu
seinen Handen nehmen werde.“ Fernerhin sagt der
Vertrag, ,alle Einkiinfte und Ertragenheiten, alle Nutz-
ungen und Dienste solle Herr Peter beziehen, wie die
Konige und Kaiser in der Stadt Murten solche von jeher
bezogen haben“. Nun folgt noch eine bedeutsame Klausel,
die beweist, woraufhin Peter abziclte und wie willtihrig
die Kontrahenten gegen ihn waren; sie lautet:
, Wenn aber Herr Peter; seine Erben und Stell-
pvertreter im Laufe der Zeit die Abtretung von Murten
pvon dem Konige erhalten konnten, so versprechen
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,wir, einer solchen Abtretung ohne alle Widerrede
,beizustimmen, denselben, seine Erben und Stellver-
otreter von da an als unsere wahre Herrschaft anzu-
,schen unausweichlich.“

In diesem Vertrag hatte Murten den Auftrag des
Grafen von Waldeck weit iiberschritten; denn derselbe
iibertrug die Schirmherrschaft nur auf die Person Peters,
nicht aber auf dessen Erben; auch die eigenméchtige
Zuwendung der Reichseinkiinfte an den Grafen von
Savoyen beweist, wie selbstindig dicse Reichsorte iiber
sich und kaiserliche Rechte verfiigten. Dass dem gegen-
tiber die Stellung, in die sie nun zu Savoyen traten, ein
wirkliches Abhingigkeitsverhiltnis zeigt, ist offenbar.
Sowohl von Murten als von Bern ist die Anwesenheit
savoyischer Vogte urkundlich erwiesen; Murten verpflichtet
sich noch in einem spétern Vertrag vom 23. August 1272,
den Burgvogten (castellani) des Herzogs Gehorsam zu
leisten,!) in welchem Vertrag die Klausel betreffend
Erblichkeit des Schirmverhéltnisses jedoch weggetallen
ist. In Bern finden wir in den ersten Zeiten des Schirm-
verhiiltnisses einen Ritter Ulrich von Wippingen als
savoyischen Vogt in Urkunden von 1255 und 1256.%)
Nach dem Jahr 1256 findet sich keine Erw@hnung mehr
von der Anwesenheit eines solchen.

Aller Vermutung nach blieb das Haslithal von einem
savoyschen Schirmvogt, der die Obliegenheiten des Schirm-
herrn ausgeiibt hiitte, verschont.

Peter von Savoyen nahm nach Abschluss des Schirm-
vertrages die Streitangelegenheit zwischen Kiburg und
Bern sofort an die Hand. Er forderte den Grafen Ilart-

Y Urkunde von 1272, Fontes, I, 23.

#) Urkunde vom 31. August 1255 und vom 14. Dezember 1256 ;
Zeerleder, I, 341 und 357 (,Uolricus de Wippingen tunc temporis
advocatus in Berno®),
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mann zu einer Zusammenkunft auf, behufs Beseitigung
des Streites; diesc Tagleistung verlief indessen nach dem
Bericht Justingers resultatlos. Auf einer zweiten kam
endlich ein Friede zu stande. !) Derselbe muss vor dem
9. Juli 1256 geschlossen worden scin, indem an jenem
Tage der Graf von Kiburg in der Stadt Bern zu feier-
lichem Besuche erschien. )

Durch die Intervention Savoyens waren die Anstinde
mit Kiburg beseitigt worden; Bern, Murten und IHasli
waren von der Getahr der kiburgischen Herrschatt be-
freit. Der savoyische Schirm hatte den erhofften Erfolg
fiir sie gehabt; nun galt es, in der I'olge auch wieder
dieses Bchirmes, der die Selbstindigkeit einschrinkte
und die Reichsunmittelbarkeit vernichtete, ledig zu wer-
den. Fir Bern bot sich bald eine giinstige Gelegenheit
hierzu. Alssich Savoyen selber im habsburgisch-savoyischen
Kricg (von 1265—67) in schlimmer Lage befand, da
stand Bern seinem Schirmherrn Peter mit kriftiger Iliilfe
zur Seite und trug wesentlich dazu bei, dass er cinen
Sieg iber Habsburg errang. ®) Als Belohnung fiir seinen
thiitigen Beistand verlangte es den Schirmbrief und da-
mit seine Rechte und Freiheiten zuriick, da Peter vor-
her den Bernern versprochen hatte, ithnen zu erfiillen,
was ihr Wunsch wire, so berichtet der Chronikschreiber
Justinger *). Der Graf Peter soll daranf geantwortet
haben: ,Wie gross nu die bitt ist und wie schwer mir.
das anlit und wie hoch ich die sach wigen, so wil ich
tich doch halten, was ich versprochen han“, und gab

) Justinger: Bernerchronik, pag. 18 und 19.

) Vergl. Tillier: Geschichte des eidgendssischen Ireistaates
Bern, I, 57.

%) Jedentalls in der Schlacht bei Chillon im Jahr 1266.

Y) Justinger, pag. 20.
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ihnen den Brief wieder. Uber den Eindruck, den die
Herausgabe des bernischen Schirmbriefes in der Stadt
machte, sagt die Chronik: ,Die Gemeind ze Bern war
gar froh, daz sie wiederum ledig und fri warent und zu
ir ersten friheit des romischen richs kommen warendt
und danketen Gott.“ ') — Diese Stelle weist darauf hin,
dass der Berner-Vertrag solche Bestimmungen enthielt,
die fiir das Gemeinwesen driickend waren, wie sie uns
im  Vertrag von Murten aufgezeichnet sind. Mit dem
Nachfolger Peters von Savoyen, dem Grafen Philipp,
schlossen die Berner im Jahr 1268 einen Vertrag
ab, der auf ganz anderer Grundlage steht, als der
erste Schirmvertrag; er enthélt keine driickenden Be-
stimmungen und besteht in Kraft withrend der Lebens-
dauer Philipps; er hat auch mehr den Charakter eines
Freundschaftsvertrages. ?)

Murten war es nicht vergonnt, so schnell das sa-
voyische Schirmverhéltnis zu losen und sich wieder auf
freie Fiisse zu stellen. Es blieb unter der Schirmvogtei
Savoyens bis ins Jahr 1283, wo Rudolf von Habsburg
in einem Fehdezug gegen Savoyen es zuriickeroberte.
Im Friedensschluss vom Jahr 1283 musste Philipp, der
Graf von Savoyen, Murten, Peterlingen und Giimmenen
dem Reiche herausgeben. ?)

‘Wann der Schirmvertrag der Landschaft Hasli auf-
gehoben wurde, dartiber erhalten wir nirgends urkund-
lichen Aufschluss. Auch Rudolf von Habsburg erwihnt
in dem angefithrten Friedensvertrag mit Savoyen, in
welchem er Murten und andere Orte zu Handen des
Reiches vom Grafen von Savoyen zuriickverlangt, nichts

') Justinger, pag. 20 und 21.

*) Fontes II, 650.

%) Urk. vom 29. Dezember 1283; Fontes III, 875, 377.
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von der Landschaft Hasli. Hieraus ist zu schliessen,
dass der Vertrag Peters mit Hasli schon frither, vielleicht
beim Tode des Grafen, von selbst aufgehort oder viel-
leicht niemals thatsdchlich Geltung erlangt hat.

Die Yerbindungen aber, welche in dieser Zeit zwischen
Hasli und Bern angekniipft worden waren, blicben be-
stehen. Ja, im Jahr 1275 wurde ein eigentliches Schutz-
und Trutzbiindnis zwischen der freien Reichslandschaft
am Oberlauf der Aare und der aufstrebenden, jungen
Reichsstadt abgeschlossen. Bern mochte voraussehen,
dass eine vertragsweise Verbindung mit der hintersten
Gegend im jetzt bernischen Hochland, welche iiber die
Herrschaftsgebiete méichtiger Dynasten hinweg geschlossen
wurde, fiir die zukiinftige Gestaltung der Verhiltnisse
von Vorteil sein kionnte. Von welcher Partei die Ver-
anlassung zum Abschluss des Vertrages ausgegangen ist,
wird nicht erwihnt; es kann aber als sicher angenommen
werden, dass Bern hauptsichlich die Angelegenheit be-
trieb.

Der Bund datiert vom 16. Juni 1275; %) sein Inhalt
lautet in der Ubersetzung :

»HKund und zu wissen sei hiermit allen, die gegen-
wirticen Brief sehen oder lesen horen, dass wir, der
Ammann und die Gemeinde der Thalleute von Hasli
einerseits und wir, Peter von Kramburg, Ritter, der
Schultheiss, die Rite und Burger von Bern anderseits
einander geschworen haben, unsere Rechte und Besitz-
ungen gegenscitig zu verteidigen, wie bisanhin, so auch
i Zukunft, und dass wir uns beistehen wollen mit Rat
und That gegen alle Feinde, wenn eine Partet die andere
mahnt, ohne Gefdhrde; niemand vorbehalten, ausgenom-
men das Reich und des Reiches Oberhaupt. In diesem

N Urk. vom 16. Juni 1275; Fontes III, 120.
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Eid haben wir vorbehalten und wollen vorbehalten haben,
dass niemand von unserer oder threr Partei den andern
pfinden solle, ausgenommen um Schuld und Biirgschaft.
Des zum Zeugnis und zur fortwihrenden Bekriftigung
haben wir vorliegenden Brief mit dem Siegel unserer
Landsgemeinde versiegeln lagsen. Gegeben am Sonntag
nach dem Fest des Apostels Barnabas (16. Juni) im Jahr
1275 nach Christo.“

Beide Kontrahenten, die Stadt Bern und die Ge-
meinde von Hasli, erscheinen auf gleicher Linie; beide
sind souverin in dem Masse, wie ein unmittelbares
Reichsglied es nur immer sein konnte; kein ,IHerr“ hat
Rechte iiber den einen oder den andern, nur das Reichs-
oberhaupt erkennen sie als hichste Instanz an. Keiner
hat Rechte und Freiheiten, die nicht auch dem andern zu-
kommen. Sie verbinden sich zu gegenseitigem Schutz;
sie sind zwei gleichberechtigte freie Staatswesen.

Das Siegel der Urkunde ist dasjenige des damaligen
Ammanns von Hasli; es ist das I"amiliensiegel der Resti
mit dem Bilde des zinnenbekrdnzten Turmes und trigt
die Umschrift: ,Sigillum Wernheri de Resti“. Das Akten-
stiick ist also nicht mit dem Siegel der Landsgemecinde
verschen, wie es im Vertrag heisst. In seiner Eigen-
schatt als Ammann verwendete Wernher Resti sein eigenes
Siegel, anstatt dasjenige der Thalgemeinde. Ilin solches
besass sie faktisch noch nicht; zum erstenmal findet sich
ein Gemeindesiegel an einer Urkunde von 1296 ') mit
der charakteristischen deutschen Umschrift: [ DIS S. IST
DER GEMEIND VON HASLIE®“. Das Bild stellt einen
Adler mit ausgebreiteten Fligeln dar. Die Landschaft
kam also hochstwahrscheinlich erst ums Jahr 1296 zu
eincm eigenen Siegel; bis dahin versah der jeweilige

Y Urk. vom 7. Januar 1296; kontes 1II, 646, Original im
Staatsarchiv Bern, Fach Interlaken.
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Ammann die offentlichen Dokumente mit dem seinigen.

Der Vertrag von 1275 ist auch deshalb bemerkens-
wert, weil er uns einen Werner von Resti als Ammann
der Gtemeinde vorfihrt; ein Beweis, dass Minner aus
diesem Geschlecht als Leiter des Gemeinwesens und
Vertrauensménner des Volkes schon frith an der
Spitze der Thalschaft standen. Wie die Landschaft
Hasli als selbstiindiges Staatswesen gewiirdigt und von
benachbarten Dynasten, auf gleiche Linie mit den Reichs-
stidten Bern und Solothurn gestellt, im Verein mit diesen
um Bundesgenossenschaft und Hiilfe ersucht wurde, er-
fahren wir bei Gelegenheit ciner Fehde des Grafen von
Thurn von Obergestelen im Wallis gegen den Bischof
Bonifacius von Sitten vom Jahr 1295. In einer beziig-
lichen Urkunde wird berichtet, dass dieser Dynast, der
auf der Nordscite der Alpen, besonders im Frutigthal,
bedeutende Giiter hatte, mit dem genannten Bischof im
Streite lag. Um gegen diesen aufzukommen, verwendete
sich der Freiherr bei Bern, Solothurn und Hasli um Zu-
zug. Der Bischof erfuhr dies und erkannte die drohende
Gefahr, die ihm aus einer solchen Koalition erwachsen
miisste; er setzte alles daran, um dieselbe zu hinter-
treiben. Er rief die Intervention des Reichsvogtes Jakob
von Kienberg an, dem er 100 & der Wéhrung von
Maurienne versprach, wenn es ihm gelinge, die drei
Reichsorte von ihrem Vorhaben, dem IFreiherrn von
Thurn DBeistand gegen ihn zu leisten, abwendig zu
machen. ) Mit Bezug auf Hasli wird in der Urkunde
ein Ritter Peter von Resti genannt, an den sich der
bischofliche Unterhindler Jakob von Kienberg wenden
konne.

Als im Jahr 1308, am 1. Mai, die Schreckens-
nachricht von der Ermordung Konig Albrechts sich

1) Urkunde vom 5. Juli 1295; Fontes 1II, 632.
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bis in die hintersten Théler der Alpen verbreitete,
da gedachten die Berner und die Thalleute von Hasli
einander, und wohl wesentlich mit Riicksicht auf die Un-
sicherheit der Lage, die durch diese That geschaffen
wurde, fanden sie es angezeigt, ihre I'reundschaft noch-
mals zu besiegeln. So wurde schon am 18. Mai ihr
Bund von 1275 erneuert. Die im sog. Landbuch von
Oberhasli (von 1334) eingeschriebene Ubersetzung dieses
Vertrages lautet:
, Wir der Ammann und die ganze Gemeind des
» Lhales zu Hasle thun kund meniklichen gegenwirtigen
yund zukiinftigen, dass wir das zwyschen unsern lieben
yfriinden, den schultheissen, den riten und der Ge-
ymeind ze Bern, und uns bisher gehabte alte biind-
,nuss hiemit erkennen und selbige uff dise Weis wieder-
,umb erniieren, namlichen, dass denselben den schult-
yheissen, den riten und der Gemeind ze Bern, so oft
,von inen oder iren gewiissen Botten hierumb ersucht
,werden, alle ire rechte, einsatzungen und giittere zu
,beschirmen, hilff und rat erzeigen und beweisen
»so0llen, haben auch solliches bei unserm hierumb ge-
ytanen eid und unserem eigenen kosten wieder menk-
»lich, allein unsre herrschaft ussgenommen, versprochen,
»und damit vorgenannte biindnuss nit us unser und
,unserer nachkommen gedichtnis falle, haben wir in
»form ob stat, gelegt den eid dises bunds von zechen
wjahren zu zechnen inskiinftig zu erniiweren. Zur
,sterke und ziignus aller ob geschriebner dingen, haben
,Wwir unser gmeind insigel gehenkt an disen brief.
,Geben und beschechen ze Hasle im jahr des Herren
» 1308, sambstags nechst vor der Uffart.“ 1)

1) Landbuch von Oberhasli I, 3; Abschriftenbuch. Abdruck
des lat. Originals in Fontes IV, Nr. 291; Urk. vom 18. Mai 1308,
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Dieser Bundesbrief trigt nun in Abweichung vom
frithern das Siegel der Landschaft Hasli, welches, wie
schon bemerkt, zum erstenmal an einer Urkunde von
1296 sich vorfindet und einen Adler mit einem Kreuz
auf der Brust darstells.

Der Vertrag scheint®sich in drei Punkten von dem-
jenigen von 1275 zu unterscheiden. Es sind darin nur
die Verpflichtungen aufgezihlt, die das Biindnis den
Thalleuten von Hasli auferlegt; es heisst, diesen Punkt
betreffend, dass sie gehalten seien, Bern zur Verteidigung
aller Rechte, Einsetzungen und Giiter Hiilfe und Rat zu
leisten; von den entsprechenden Rechten, die sie von
Bern beanspruchen kénmen, wird nichts gesagt. Be-
sonders wird beziiglich der Hiilfeleistung der Hasler noch
hervorgehoben, dass dieselbe auf eigene Kosten zu ge-
schehen habe. Neu ist in diesem Bundesbrief auch die
Bestimmung, dass er von 10 zu 10 Jahren erneuert
werden solle, damit er nicht aus ihrem und ihrer Nach-
kommen Gedichtnis falle. In Wirklichkeit ist wohl nur
die letztere Bestimmung neu; von den Gegenleistungen
der Berner horen wir nur deshalb nichts, weil wir hier
die haslerische Promulgation des Vertrages vor uns
haben.

So sehen wir am Knde des ersten Jahrzehntes im
14. Jahrhundert das staatliche Gemeinwesen des Hasli-
thales in einer selten bevorzugten Stellung, im Innern
frei sich selbst regiecrend, nach aussen unabhingig, be-
freundet mit der hoffnungsreichen Zahringerstadt, deren
geschiitzter Bundesgenosse es ist. Die giinstigsten Aus-
sichten schienen fiir die Erhaltung seiner Freiheit und
Unabhingigkeit zu bestehen. Doch die Dinge nahmen
rasch eine andere Wendung.

Durch eine konigliche Verfiigung wurde das Hasli-
thal vom Reich verdussert; seine Reichsunmittelbarkeit
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war damit dahin; aus einem freien kleinen Staate wurde
es ein abhingiges Pfandland eines oberlindischen Dy-
nastengeschlechts, der Weissenburger. Die Selbstiindig-
leeit des haslerischen Gemeindewesens war von dieser Zeit
an fiir wamer verloren.

Wie verschieden fast zu gleicher Zeit die konigliche
Entscheidung {iber die Zukunft der staatsrechtlichen Stel-
lung der beiden benachbarten Théler Oberhasli und
Unterwalden ausfiel! Wiihrenddem dieses im Jahr
1309 als Glied des Waldstittebundes die DBestitigung
von Freiheiten erhielt, die es eigentlich noch nie besessen
hatte, verlor das Ilaslithal durch denselben Konig ein
Jahr spiter die Selbstindigkeit scines Gemeinwesens,
welche das angestammte Gut der freien Thalbewohner
seit den #ltesten Zeiten ihrer Geschichte war,

Uber die Umstinde, wie dieser Verlust der Reichs-
freiheit der Landschaft Hasli erfolgte, berichten uns zwei
Urkunden von 1310 und 1311, sowie Aufzeichnungen
im #ltesten Dokumentenbuch der Landschaft, der soge-
nannten Haslerchronik, datiert aus dem Jahr 1334.17)
Diese Chronik hebt an mit dem Ereignis von 1334, dem
Ubergang von Hasli an DBern, berichtet aber zuvor:

»1is 18t zu wiissen, daz das lanndt hasle von alter
»har gehertt an dass romisch rych mit einem jerlichen
yzinnse oder stiir von 50 (&) pfunden; nun hatte ein herr
» VO Wyssenburg vor zyten einem romischen rych so
piast gediennet, das der kiinig in ze Hasle Vogt und
ysAmtmann machte.“

Die Steuer von 50 Pfunden, die Hasli als Glied des
Reiches an dasselbe zu entrichten hatte, riihrt jedenfalls
aus friher Zeit her, und dieser Betrag bleibt bestiindig

') Dieselbe stand mir in einer Abschrift, die in der ersten
Halfte dieses Jahrhunderts angefertigt wurde, zur Verfiigung.
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derselbe in allen Verhiltnissen und zu allen Zeiten.
Versuche, denselben zu erhohen, haben jedesmal zu
Feindseligkeiten gefithrt, wie sich spéiter zeigen wird.
Einldsslicher iber die Umstinde der Verdusserung
unserer Reichslandschaft an die genannten Dynasten be-
richten uns die beiden Urkunden von 1310 und 1311.
Konig Heinrich VII. von Luxemburg wollte eine
Fahrt iiber ,den Berg nach dem welschen Lande“ unter-
nehmen. Er traf eifrig Vorbereitungen zu dieser Fahrt
nach Italien und kam im Mai 1310 auch nach Bern, !)
wohl in der Absicht, auch hier Reisige zu sammeln. In
Bern ward ihm, wie Justinger sagt, ,viel Ehr erbotten. )
Bald nachher erschienen an seinem Hofe in ,Liizelburg
(Luxemburg) zweil Herren aus dem niedern Simmenthal,
Johann und Peter von Weissenburg. Sie versprachen, ihm
mit 8 Streitrossen (dextrariis) und 2 Armbrustschiitzen (ba-
listariis) auf ein Jahr zu dienen bei seinem Zuge tiber ,den
Berg“. Dafiir sagte der Konig Heinrich den beiden Briidern
184 Mark Silbers zu und setzte als Pfand ,seine und des
Reiches Landschaft Hasli mit Gut und Leuten“. Von
den Thalbewohnern von Hasli kénnen sie 60 Mark bis
zum Herbst des Jahres 1310 beziehen; den Rest ver-
pilichtet er sich, ihnen bis Fastnacht (1311) zu entrichten;
bis zur Einlosung der Pfandschuld kénnen sie das Land
behalten. *) Allein es kam nicht zur Einlosung des
Pfandes. Vielmehr erhohte er die bestehende Pfand-
summe nach Ablauf eines Dienstjahres den beiden Herren
von Weissenburg, laut Urkunde vom 3. November 1311,
noch um weitere 160 Mark, in Anerkennung der grossen

1) Justinger: Bernerchronik, pag. 43, vergl. Mich. Stettlers
Chronik I, pag. 38.

#) Justinger, pag. 43.

9 Urk. vom 8. Juni 1310, Fontes IV, Nr. 383. Regesten des
Landes Hasli Nr. 22,

Archiv des hist. Vereins, 91
XIV. Band. 8. Heft. ~
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Dienste, die sie ihm in Italien geleistet, und als Mchr-
vergiitung fiir den Schaden, der ihmen aus diesem Dienst
erwachsen sei; fiir beide Betriige setzt er ihnen das Land
Hasli ein, das sie behalten mogen, ,so lange, bis ihnen
oder ihren Erben von uns (dem Konig) oder unsern Nach-
folgern im Reich fiir die ganze Schuld vollkommen Ge-
nugthuung geleistet wird“. ) Diese Urkunde ist ausge-
stellt zu Genua, woselbst Heinrich seit 2 Wochen sich
aufhielt. Sein Heer war durch den Mailinder-Aufstand
und durch die Belagerung von Brescia geschwiicht, so
dass er in Genua Winterquartier beziehen musste, ehe
er seinen Zug nach Rom ausfithren konnte. Zur Aus-
losung des Pfandes kam es aber nicht mehr; Heinrich
starb eines plotzlichen Todes im Kloster zu Buonconvento
bei Siena am 24. August 1313.

Fiir das Haslithal war sein Tod verhéngnisvoll, denn
nun war so bald keine Aussicht, dass ein Nachfolger auf
dem Throne durch Einlosung der betriichtlichen Pfand-
summe das ferne Gebirgsthal von seinem Zwischenherrn
befreien werde. Die Reichsunmittelbarkeit des Hasli-
thales war das Opfer des unseligen Systems der Ver-
pfindung von freien Reichslanden durch das kaiserliche
Oberhaupt geworden.

Eine bewegte Zeit voll schwerer Priifungen begann
nun fiir das friedliche Thal. In den Wirren, die nach
dem Tode Heinrichs im Reiche wegen FErlangung der
Kaiserwiirde entstanden, ibertrug der Gegenkonig Fried-
rich von Osterreich das Recht der Losung der Pfand-
herrschaft von den Herren von Weissenburg an den
Grafen Otto von Strassberg, den damaligen Reichsvogt
iiber Burgund. ?) Ausserdem wurde er auch belohnt mit

Y Urk. vom 3. November 1311; Fontes IV, Nr, 447, Regesten

des Landes Hasli Nr. 24,
%) Vergl. Tillier: Geschichte des eidg. Freistaates Bern, I, 140.
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den Osterreichischen Herrschaften von Oberhofen, Unter-
seen und Unspunnen. Im Morgarten-Krieg hatte er den
Auftrag, dic Waldstitte vom Briinig her mit einem Kriegs-
heer, gebildet aus den wehrfihigen Bewohnern dieser
kiburgisch-dsterreichischen Gebiete, anzugreifen.!) Bei
seinem Zuge iiber den Briinig mussten ithm insbesondere
auch die Minner aus dem Simmen- und Frutigthal, so-
dann die Gotteshausleute von Interlaken und, nach Tschudi
und Stertler, auch die Oberhasler Heerfolge leisten. 2)
Ob diese letztern wirklich am Kriegszuge gegen die Wald-
stitte beteiligt waren, ist zweifelhatt; jedenfalls hitten
sie darin nur dem Zwang gehorcht, denn mit ihren Nach-
barn von Unterwalden standen sie seit alters her in den
mntimsten und freundschaftlichsten Beziehungen. Dass
ihnen der Graf von Strassberg verhasst war, erhellt aus
dem Gesuch der Hasler an Konig Ludwig, denselben
von der Pfandherrschaft iber ihr Thal zu entsetzen. Die
Reichsvogtei wurde wieder in die Hénde des Freiherrn
Johann von Weissenburg gelegt. ?)

Die Freiherren von Weissenburg verfiigten iiber
einen ausgedchnten Giiterbesitz im Oberland. lhr Stamm-
land war das Niedersimmenthal. Dazu erlangten sie
einen grossen Teil vom obern Simmenthal. Nach Osten
dehnten sic ihre Macht aus iiber das Thalgelinde zwi-
schen den Seen; sie erwarben den Besitz von Unterseen
mit der Herrschaft Weissenau und denjenigen von Un-
spunnen und zu allem nun noch die Pfandherrschaft
iber Hasli. Die Weissenburger mussten die natiirlichen
Widersacher der Stadt Bern werden; denn immer mehr
war deren Streben darauf gerichtet, im Oberland festen

") Vergl. Mich. Stettlers Chronik von 1626, I, pag. 40.

%) Kbendaselbst.

%) ,Diplomat. Geschichte der Herren von Weissenburg® von
N. F. v. Miilinen. Gesch.-Forscher I, S. 32.



Fuss zu fassen, und nur mit Widerwillen konnten die
Berner es insbesondere ansehen, wie die einst freie und
ihnen verbiindete Reichslandschaft Hasli der Weissen-
burgischen Herrschaft verfiel. Da kam nun Bern die
wachsende Verschuldung der Weissenburger zu statten,
die ihren Grund wahrscheinlich in dem prunkvollen Auf-
treten und in den kostspicligen Bauten dicser Herren
hatte. In seiner Geldverlegenheit suchte Johann von
Weissenburg durch Auflage von ausserordentlichen Steuern
in seinen Stamm- und Pfandherrschaften sich zu helfen.
Bei den Haslern, denen die Weissenburgische Herrschaft
schon ohnehin em Dorn im Auge war, erzeugte diese
Massregel cinen heftigen Groll, der bald in Erhebungen
sich Luft machte.

Die Landchronik von Hasli berichtet hieriiber:

y,Nun wass der selbig voun wyssenburg nétig und
,wolte das land zu fast beschetzen iiber die flnffzig
,pfundt und wolten die von Hasle nit lyden, darumb
,50 kamendt sy mit inne ze grossen krieg, der hat
,vorhin siben jar gewert...“?)

Nachdem dieser unertrigliche Zustand, wie die
Chronik meldet, 7 Jahre gedauert hatte, entschlossen
sich die Hasler zu einem ecntscheidenden Schlag. Sie
setzten sich mit ihren Freunden, den Unterwaldnern, die
sie lebhaft zum Kampf aufmunterten und ihnen Hiilfe
zusagten, ins Einvernechmen. Auf einer Landsgemeinde
im Jahr 1332 beschlossen die kriegsunkundigen Hirten des
Haslithales, ecinen allgemeinen Kriegszug gegen die
méchtigen Herren von Weissenburg nach Unspunnen zu
unternehmen. Die Begeisterung wurde angefacht durch
den damaligen Landammann Johann von Rudenz, Edel-
knecht, der im Jahr 1329 zu dieser Wiirde erwihlt

*) Abschr. aus dem Dokumentenbuch von Hasli, pag. 3.
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wurde, ') withrend der ruhig denkende Werner Resti von
dem gefiahrlichen Unternehmen abmahnte.

Der Kriegszug endigte mit einer Katastrophe fiir
die Hasler, die ihre politische Lage noch bedeutend ver-
schlimmerte. Sie zogen aus im Vertrauen auf ihre
Manneskraft und auf die versprochene Unterstiitzung
von seiten der Unterwaldner; wohl mochte die Erinnerung
an den Kampf bei Morgarten sie verblenden und ihnen
die Zuversicht erwecken, dass ein dhnlicher Krfolg auch
ihr Unternchmen kronen miisse. Der Anschlag war
aber den Herren von Weissenburg zu Ohren gekommen,
so dass sic thre Reisigen und die Leute des Gotteshaus-
gebietes schnell sammeln und bewaffnen konnten.

Die Hasler waren zur gesetzten Stunde vor Un-
spunnen eingetroffen und harrten mit Ungeduld der Unter-
waldner, dic durch das Ilabkernthal hiitten kommen
und das Stidtchen Unterseen iberrumpeln sollen, um
nachher gemeinsam mit den Haslern den Angriff aut die
Feste Unspunnen zu unternchmen. Die Unterwaldner
trafen aber nicht ein und erschreckt sahen die Minner
von Hasli, anstatt ihrer Dundesgenossen, die Scharen
des Fretherrn heranzichen.

Die Chronik von Oberhasli erzithlt sehr anschau-
lich:

ye -« und in dem Zyte dess krieges do haten sy
Lein reise angeleit mit denen von unterwalden, die
yinnen in dem krieg bystendig werendt, das sy reisen
,wolten fitr unspunnen dar uft da der Herr von wyssen-
yburg gesessen wass und solten die von unterwalden
ydurch hagkern haruff ziechen und ze innen kommen,
yund als die von Hasle hinzugendt fiir gsteig gen un-

") Dokumentenbuch vou Oberhasli; Verzeichnis der Land-
ammanner.
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»spunnen lugten si fast um sich wo die von unter-
,walden kimen unnd innen hilfflich werendt also ka-
,mendt die von underwalden niit und liesen die von
yhasle in der not, dess kam der Herr von wyssenburg
,mit sym Volk und vili des gottshuss us dem boden
»(Bodeli) und griffen die von hasle an und fochten
,mit innen und stachen dero achtzehen man, fiengen
,bi fiinffzeg mannen, die selbigen Gefangenen konndten
,nie ledig werden . . .“

Nach der Erzéhlung, die Tillier!) in seiner Ge-
schichte von diesem Ereignis giebt, hat sich der Kampf
entsponnen auf einer Anhthe hinter dem Dorfe Bonigen,
wohin sich die Iasler beim Anblick der Weissenburgischen
Truppen, die Linie der Liitschine preisgebend, zuriick-
gezogen hatten. Noch heute wird von den Dorthbewohnern
daselbst der Ort, wo die Hasler von Johann von Weissen-
burg und seinen Reisigen geschlagen wurden, die ,Hasler-
egg® genannt, und an die Bezcichnung einer Wiese siid-
lich vom Dorfe Bonigen, den ,Rossacker®, kniiptt sich
die Sage, dort secien die Streitrosse der Weissenburgischen
Reiter angebunden gewesen und die Frauen von diesem
Dorfe héitten aus Hass gegen die ,Herren“ den Pferden
dort die Sehnen an den Fissen durchschuitten.

Unter den 50 Gefangenen befanden sich viele der
hervorragendsten Ménner aus dem Haslithal, die von dem
erziirnten Freiherrn in dem finstern Burgverliess bei
schlechter Kost verwahrt gehalten wurden. Schon zwei
Jahre lang schmachteten die 50 Hasler in dem Turm-
loch und noch immer hatte keine rettende Iland bis zu
ithnen gelangen kimnen, bis endlich die intervention der
Berner ihnen die Befreiung brachte.

1 Tillier, I, 161.



V. Abschnitt.

Der Ubergang der Landschaft Hasli an Bern und
die nunmehrige Gestaltung ihrer politischen Ver-
hiltnisse.

Bern stand schon seit einiger Zeit auf férmlichem
Kriegstusse mit den Freiherren von Weissenburg; zwei
Ziige, der erste im Jahr 1327 und der zweite 1329,
unternahmen die Berner, um das feste Stidtchen Wim-
mis, den Stammsitz der Herrschaft, in ihre Gewalt zu
bekommen; doch beidemal war die Belagerung erfolg-
los und sie mussten unverrichteter Dinge wieder ab-
ziehen. Durch die Bedringnis der Oberhasler wurden
aber dic Berner veranlasst, den Kampf zu erneuern.

Nach ihrem fehlgeschlagenen Unternehmen hatten
némlich die Hasler noch driickender dasJoch der Weissen-
burgischen Herrschaft zu fiithlen; alle Unterhandlungen
zur Auslosung der gefangenen Landsleute scheiterten.
Da beschlossen sie endlich in ihrer Not, die Berner um
Hiilfe zu bitten; ja, so bedringt waren sie, dass sic sich
bereit erklirten, fiir die bernische Unterstiitzung ihre
Freiheit zu opfern; fir ewige Zeiten wollten sie sich
unter die Oberhoheit Berns begeben, um ihren Weissen-
burger Dringer los zu werden.

Die Landchronik berichtet:

s - - . dan daz die von hasle hilff suchten an dennen
,von bernn, und baten die dass sy innen wolten ze
Lhilff komen in iren noten, das ir gefangen ledig
ywurden und wenn daz bescheche, so welten si inen
pundertenig syn, in aller der wyse als sy dem romi-
,schen rych ze tun gebunden warendt...*7)

1) Landbuch II, S. 43.
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An der Landsgemeinde des Jahres 1334 wurde der
erfahrene Ritter Werner Resti zum Landammann ge-
wihlt, dessen wichtige Aufgabe es nun war, die Sache
der Hasler bei den Bernern zu vertreten. Er besass
Geschick fiir derartige Unterhandlungen, hatte er doch
noch das Jahr zuvor mit Erfolg als I'riedensstifter mit-
gewirkt bei einem Streit zwischen den Unterwaldnern
und den Gotteshausleuten von Interlaken; ') fiir die Ver-
handlungen mit Bern war er besonders geeignet wegen
seiner verwandtschaftlichen Beziehungen zum damaligen
Schultheissen von Bern, dem Herrn von Kramburg, der
sein Bechwager war. Auch konnte das Hiilfegesuch der
Hasler in keinem giinstigern Moment kommen; durch
einen besondern Anlass waren die Berner ohnehin so
aufgebracht iiber die Herren von Weissenburg, dass sie
schon mit dem Gedanken umgingen, einen abermaligen
Kriegszug gegen diesclben zu untermehmen. — Ein ita-
lienischer Geldwechsler, ,ein Lampard“, wie die Chro-
nik sagt, schuldete der Stadt Bern grosse Summen. Er
wurde fliichtig und fand bei den Herren von Weissen-
burg in Wimmis gute Autnahme und Schutz.

Als unter solchen Umstdnden die Boten der Hasler
in Bern erschienen und ihr dringendes Hiilfegesuch vor-
legten, schwankten die Berner nicht lange und beschlossen,
gegen den Freiherrn von Weissenburg auszazichen. Sie
belagerten Wimmis und nahmen es im Sturm; ?) dann
zogen sie, als sie den ,Lampard“ hier nicht fanden, nach
Unspunnen, um diese Feste zu belagern. Seine missliche
Lage einsehend und gedringt durch die Zurcden seciner
beiden Neffen, der Junker Rudolf und Johann, lenkte der
starrsinnige Alte jetst endlich ein und unterzog sich

) Vergl. Urkunde vom 30. September 1533; bei Stettler, Re-
gesten des Klosters Interlaken Nr. 262.
2y Urk. vom 4. Juni 1334; Fontes VI, 119.
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einer Verstindigung. Die Chronik von Hasli erzihlt
das Ende dieser Weissenburger-Affaire mit den Worten : 1)
, - - - also zugen sie gen unspunnen und do der
sherr von wyssenburg deren von bernn macht sah,
,do lies er sich wyssen und ward vertidiget, daz die
ygefangenen ledig wurden und ward die sach erreicht
y,und also kamendt die von hasle an die stadt von
yoernn und wysset dero von hasle brieff uff den mon-
,tag nach sant lorenzen tag, anno dess tusendt dry-
yhundert drysig und vier jar.“

Am 30. Juni kam der Friede zwischen den Frei-
herren von Weissenburg und der Stadt Bern zu stande, ?)
dem zufolge jene die gefangenen IHasler freigaben und
die Pfandherrschaft iiber das Thal von Hasli an Bern
abtraten; am 2. Juli wurde ecine rechtmissige Abtretungs-
urkunde errichtet, worin Johann und seine Neffen Ruf
(Rudolf) und Johann, die Sohne des verstorbenen Rit-
ters Peter von Weissenburg, bezeugen, dass sie ihr
Pfandrecht auf dieses Reichsgebiet der Stadt Bern um
,1600 7z Pfennigen gemeiner ze Berne® verkauft haben.
Am 5. Juli 1334 zeigten die Weissenburger ihren Unter-
gebenen im Haslithal an, dass sie die Rechte auf die
Landschaft und deren Bewohner durch Verkauf an Bern
ibertragen haben; sie entbinden die Hasler des ihnen
oeleisteten ,lides, des Dienstes und der Stiir und aller
Ansprach® und weisen sie an, ,dem Schultheiss, dem
Rat und der Gemeinde von Bern IHuld zu thun, den-
selben gehorsam zu sein und alles das zu leisten, was
sie bisher ihnen schuldig waren“. )

Die staatsrechtliche Stellung, welehe die Landschatt
Hasli nach ihrem Ubergang an Bern nun einnimmt, wird

) Landbuch von Hasli, Nr. 11, {. 45.
Yy Urk. vom 30. Juni 1334; Fontes VI, 120.
%) Fontes VI, 124; Regesten von Hasli Nr. 36.
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den Bewohnern des erworbenen Gebiets von den DBe-
horden dieser Stadt in einer vom 8. August 1334 da-
tierten Urkunde bestimmt auseinandergesetzt; darin werden
die Rechte, welche Bern auf die Landschaft erlangt hat,
priicisiert und zugleich ihre alten Freiheiten bestitigt. ?)
Die historische Bedeutung dieses Dokumentes rechtfertigt
eine Wiedergabe des Inhaltes, er lautet:

, Wir, der Schultheiss, der Rat und die Zwei-
yhundert und die Gemeinde der Stat von Berne thun
Lkund allen, dien disen Brief nu oder hienach scchent
yoder horent lesen: wann wir dike stéss und irrtag
,zwischen dem amann und den landliiten von hasle,
punsern cidgenossen und ir herrschaft und pflegeren
,50 inen von dem heiligen romischen riche gegeben
y,waren, gesehen hein, von der stiire und telle wegen,
,80 s dem riche thun solten, wann die von hasle
Lseiten, si solten nit me einez jares geben ze stiire
,von recht und von alter gewonheit, denne fiinfzeg
,pfunt pfennigen und hein och ze etlichen ziten dar
»umbe koste und arbeit gehebet, wie wir si in dem-
»selben recht und gewonheit behalten und sit wir des
yriches recht iiber ir liite und gut an uns gewunnen
Lhein und wir och wissen und erfaren hein an erberen
Jiten daz si ir herrschaft oder den pflegeren von
palter nid me gebunden waren ze stlire ze gebenne,
,denne 50 pfunt, so wil uns och von inen die wile
,Wir si inne hein, des selben dienstes der 50 pfunden
»pfennigen gemeimer in unser statt jirlich ze stiiren
,begniigen und wollen si lassen bi i altem recht und
pgewonheit beliben dez dienstes und wolten si daran
pungerm wisen noch drengen und verjehen daz mit
yisem biffe. Und behein uns hie wnder vor daz ampt
Sund daz gerich von hasle ze besetzenne und ze ent-

) IFontes VI, 129. Das Original ist im Landarchiv von Hasli.
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JSetzenne mit einem 1w landmann nach unserm willen.
, Wir behein uns och vor ander unser rechtung so wir
phariiber da hein daz si och unser recisen siillen gan,
»als si von alters har mit ir herschaft gebunden waren
,ze thunne ane alle gefihrde. Und zu einer wahrheit
»und gewiren urkund dis dinges hein wir, der Schult-
»heiss, der Rat, die zwei hundert und die Gemeinde
,von Bernn ehe genannten unser gemeindsinsigel ge-
phenket an disen brief. Der ward gegeben und ge-
,macht an dem nechsten Montag vor sant Lorenzien-
»tag im Ogsten, da man zalt von Gottes Geburt 1334
sjar.”

Mit diesen Bestimmungen gaben sich die Hasler zu-
frieden. Schon am folgenden Tage, also am 9. August
1334, wurde Landsgemeinde gehalten; in dem dort ge-
tassten Beschluss verpflichten sich Ritter Wernher von
Resti, Ammann, und dic Landleute von Hasli, nachdem
sie den oben angefiihrten Brief von Bern erhalten hatten,
die jdhrliche Steuer von 50 & auf St. Martins-Mess aus-
zurichten und mit der Stadt zu ,reisen“, und erkennen
das Recht der Stadt an, auf besagte Weise Amt und
Gericht von Hasli zu besetzen und zu entsetzen. ?)

An der Urkunde hingt das Siegel der Landschaft;
einc Abschrift davon befindet sich im Landbuch von
Oberhasli Nr. II, mit der Uberschrift: ,Staatsvertrag
zwischen der Landschaft Hasli und der Gemeinde Bern.“

Unter diesen Verhiltnissen vollzog sich der Uber-
gang der Landschaft Hasli an die Stadt Bern; mit ihr
hatte Bern seine ,,zweite Provinz® erworben, nachdem
es am 19. September 1323 %) durch den Kauf der Stadt
und des Schlosses Thun von Eberhard von Kiburg den

) Fontes VI, 130: Regesten von Hasli Nr. 58.

%) Iontes V, 319.
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Schliissel zum Oberland erlangt hatte. Dern hatte durch
sein Eingreifen Hasli aus dem verhassten Abhingigkeits-
verhédltnis zu Weissenburg befreit und 1thm damit eine
ersehnte Lrleichterung verschaftt; allein seine Reichsun-
mittelbarkeit, die cs bis zur Verpfindung durch Konig
Heinrich VILI. im Jahr 1310 in vollstem Masse besessen
hatte, blieb verloren, denn die Pfandsumme wurde nicht
von den Thalleuten erlegt. Der Besieger der bisherigen
Herrschaft vereinigte mit dem Anrecht der Oberhoheit
iiber die befreite Landschaft, das ihm aus seinem Waffen-
sieg erwuchs, auch das Recht des Kéufers, indem er die
auf der Landschaft haftende Pfandschuld in gutem Gelde
ausbezahlte. DBern hat auf rechtem Wege den Besitz
der Landschaft Hasli erworben und es hat sein Anrecht
auf das erworbene Land nicht misshraucht; denn obwohl
das Haslithal Bern unterthan wurde, so behielt doch das
Verhiltnis der Untergebenheit eine sehr gelinde und
lockere Form. Bern trat wesentlich nur in die Rechte
und Befugnisse ein, die friher dem Reichsoberhaupt
direkt zustanden.

Hasli wurde bei seinen hergebrachten Ireiheiten
belassen; die Steuer von 50 Ptunden, welche die Thal-
gemecinde seit den #ltesten Zeiten jahrlich dem Reich
entrichtete, wurde im ndmlichen Betrage beibehalten und
hierfiir bindende Zusicherung gegeben, nur bezog sie nicht
mehr der Kaiser oder Konig, sondern die Stadt Bern,
als Inhaberin der Oberherrschaft iiber Hasli. Diese Ab-
gabe hat sich merkwiirdigerweise durch alle Zeiten hin-
durch in demselben festen Betrage von 50 Pfunden und
unter dem althergebrachten Namen ,Reichssteuer® bis
ins Jahr 1798 erhalten.!) In den innern Angelegen-
heiten behielt sich die Stadt, laut der mitgeteilten Ur-

1 Vergl. Tillier, Gesch. Berns, I, 163.
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kunde, das Amt und das Gericht zu besetzen und zu
entsetzen vor mnach ihrem Willen; sie verpflichtet sich
sich aber, nur Ménner aus der Mitte der Thalleute zu
wihlen. Die Verordnungen, die Schultheiss und Rat
von Bern in der Folgezeit fiir die Landschaft Hasli er-
liessen, betreffen denn auch vorzugsweise das Gerichts-
wesen, teils um Liicken im bestehenden Landrecht aus-
zufiillen, teils um Unzukdmmlichkeiten in demselben zu
verbessern. Ausser der erwihnten finanziellen Verpflich-
tung der Landschaft an Bern hatten die Leute von
Hasli dieser Stadt nun in ihren Kriegen Heeresfolge zu
leisten.

Diese Aufgabe zu erfiillen, kamen die Oberhasler
schon nach 5 Jahren in den Fall, und sie thaten es in
der wiirdigsten Weise. Dic Stadt Bern fand bei ihren
Angehirigen von Hasli die treuste Hiilfe in dem schweren
Krieg von Laupen im Jahr 1339. — Als die Gefahr
drohend wurde, begab sich eilends der Schultheiss Jo-
kann von Kramburg ins Oberland, um die der Stadt ver-
pflichteten Herren von Weissenburg und die Ménner von
Hasli zum Zuzug zu mahnen. Seine Mission war nicht
ohne Erfolg; sogar die Weissenburger folgten dem Rufe.
In Hasli fand er gute Aufnahme bei seinem Schwager,
dem oft erwidhnten Werner Resti, der noch immer das
Amt des Landammanns bekleidete. Noch in der Nacht
nach der Ankunft des bernischen Rats-Gesandten berief
er die Gemeindevorsteher, und einstimmig wurde be-
schlossen, der bedringten Herrschaft mit aller Kraft zu
Hiilfe zu ziehen. Eilends wurde durch Sturmblasen die
gesamte waffenfihige Mannschaft des Thales gesammelt,
und schon am 18. Juni zogen die tapfern Krieger von
Hasli unter ihrem Anfithrer Werner Resti aus; es waren
ihrer 300 an der Zahl, was fiir die damaligen Verhilt-
nisse geradezu ein erstaunliches Kontingent war. In
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Muri stiessen sie am 20. Juni zu den {iibrigen Ober-
lindern und den Hiilfsmannschaften aus den Waldstitten.
Die Berner Stadtchronik hebt diesen Zuzug der Hasler
sehr lobend mit den Worten hervor:
,Das waren die erberen biderben frommen liit
,von Hassli, die erst by fiinf jaren denen von Bern
oegesworen hatten. Mit dryhundert Mann, wohl ge-
,wappnet, zugen si us.“’)

Nach dem gldnzenden Sieg entliessen die Berner
thre getreuen IHelfer in der Not aus den Waldstiitten,
von Solothurn und ITasli mit innigem Dank. Die Hasler
hatten sich im Laupenkrieg zum erstenmal als wiirdige
Kampfer unter Berns Banner erwiesen; spiiter erscheinen
sie noch oft in der bernischen Heerfolge.

Die Selbstindigkeit nach aussen horte fiir die Thal-
gemeinde unter der bernischen Oberhoheit natiirlicher-
weise auf; das Recht, Biindnisse und Vertrige abzu-
schliessen, war ihr benommen, und wenn solche noch ab-
geschlossen wurden, so waren sie wirtschaftlicher Natur,
den Handel und Verkehr betreffend, und geschah dies
stets mit Einwilligung oder durch Vermittlung der Berner-
regierung. Als Bern im Jahr 1353 in den Bund der
Eidgenossen eintrat, war nur der Schultheiss und Rat
der Stadt bei den Verhandlungen beteiligt; Hasli wurde
damit auch aufgenommen; es spielte aber nur eine pas-
sive Rolle.

Wegen der weitgehenden Freiheiten und der wenig
beschriinkten Selbstindigkeit, welche die Gemeinde in
ihren innern Angelegenheiten besass, nahm die Land-
schaft eine Ausnahmestellung im bernischen Staate ein,
die ithr wihrend Jahrhunderten fast ungeschmilert blieb.
(tegeniiber den andern, von der Stadt erworbenen Land-
gebieten war diese Stellung von Hasli eine hdchst be-

;)WJus“ﬁilger, Bernerchronik, pag. 86 und 94.
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neidenswerte und bevorzugte; denn jene bildeten als
Vogteien und Twingherrschaften blosse Verwaltungs-
bezirke der Stadt, ohne Selbstindigkeit in innern An-
gelegenheiten. Hine wohlthuende, beinahe unbegreifliche
Erscheinung ist es, wenn in einer Zeit, in welcher die
extremste Ausschliesslichkeit der aristokratischen Ge-
schlechterherrschaft sich breit machte, unter den Be-
wohnern jenes Gebirgsthales die reinsten demokratischen
Einrichtungen aus alter Zeit, die letzten Spuren fritherer
Reichsfreiheit erhalten blicben. Mit der Ubernahme der
Ptandrechte auf das Haslithal, worin Bern die Weissen-
burger abloste, bestand aber fiir die Stadt noch keine
Grarantie, dass dasselbe ihr bleibender Besitz, ihr unbe-
streitbares Eigentum sein werde. Das Reichsland Hasli
wurde durch die Abtretungsurkunden von 1334 mnoch
nicht ,in unlosbarer Form ein bernisches Unterthanen-
land“; ') vielmehr blieb das Recht der Einlosung des
frithern Reichslandes aus der bernischen Pfandschaft
durch das Reichsoberhaupt oder durch einen von ihm
mit diesem Rechte belehnten ,Grossen® in der Folge
noch bestehen. Beweis dafiir ist die Thatsache, dass
Bern nach 24 Jahren beinahe in die unangenehme Lage
versetzt worden wiire, das Haslithal gegen Erlegung der
Pfandsumme wieder zuriickgeben zu miissen. Schultheiss
und Rat verhehlten sich auch keineswegs, dass dieser
Fall eintreten konnte, wie aus einer urkundlichen Ver-
handlung, betreffend die von Hasli zum voraus ent-
richtete Reichssteuer, vom Jahr 1347 hervorgeht.?)

1) Vergl. ,Geschichtliche Entwicklung der Stadt Bern zum
Staate Bern“, p. 24, von E. Blosch. Bern 1891.

) Regesten von Hasli, Nr, 52; Urkunde vom St. Kath.-Abend
1347: Bern verspricht darin, die bis 1354 zum voraus erhaltene
Reichssteuer von 400 # fir soviele Jahre zuriick zu bezahlen, als
die Losung des Reichspfandes vor dem letzten Ziel (also vor 1354)
erfolgen sollte.
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Nachdem sodann Karl der IV., romischer Kaiser,
laut Urkunde den Bernern noch im Jahr 1348 von
Niirnberg aus alle ihre Pfandschaften, speciell auch ,das
Thal Hasli, das thnen von den Herren von Weissenburg
versetzt worden sei®, bestitigt hatte, , wegen des Dienstes,
den Schultheiss, Rat und Gemeinde von Bern ihm und
dem Reich oft geleistet, vorziiglich den Dienst, den sie
seinem Vater Heinrich, romischem Kaiser; iiber das Pirg
gen Lamparten getan,“ !) {ibertrug dieser Konig dennoch
unterm 19. Januar 1358 scinem Schwiegersohn, dem
Herzog Rudolf von Osterreich, die Ermiichtigung, die Pfand-
rechte iiber Hasli wieder einzulosen; mit andern Worten,
dieses Thal als seinen Besitz zu erwerben.?) Herzog
Rudolf war aber augenscheinlich nicht in der Lage, von
diesem Recht Gebrauch zu machen; die Einlosung unter-
blieb zum Gliick fiir Bern und die Thalbewohner von
Hasli. Von da an ist die Stadt in diesem wohlerworbenen
Besitz nie mehr gefihrdet worden, und das Haslithal
wurde 1n der Folgezeit von selbst ihr bleibendes Eigentum.

VI. Abschnitt,

Die Beziehungen der Landschaft Hasli zu den beiden
Kliostern Interlaken und Engelberg.

Die Gebiete der beiden Kloster reichten schon in
frither Zeit bis an die Landesmarken von Hasli; sie
bildeten auf entgegengesetzter Seite thatsdchlich die
territoriale Abgrenzung desselben, Interlaken im Westen

1) Urkunde von 1348; abgedruckt im Solothurner Wochenblatt,
Jahrg, 1827, p. 189,
?) Solothurner Wochenblatt, Jahrg. 1825, p. 453.
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und Siidwesten, Engelberg im Nordosten. Schon aus
dieser Mittelstellung des Haslithales zwischen den Ge-
bieten der beiden reichen Gotteshiiuser, die zu den be-
deutendsten unseres Landes zihlten, ergaben sich viel-
fache Bezichungen privater und oOffentlicher Natur. Die-
jenigen zum Kloster Engelberg sind aber wesentlich ver-
schieden von denen zum Kloster Interlaken. Wihrend
die erstern den Charakter eines freundnachbarlichen Ver-
kehrs, eines stets guten und vertrauensvollen Einver-
nehmens haben, erscheinen letztere vornehmlich unter
dem Gesichtspunkt der kirchlichen Oberhoheit, die Inter-
laken iiber das Thal erlangt hatte. Auf seiten der Thal-
gemeinde tritt darum das Verhéltnis der Verpflichtung und
auf derjenigen des Klosters die weitgehendste Inanspruch-
nahme der Rechte und das fortdauernde Streben nach
Ausdehnung von weltlichem Desitz und Einfluss stark
hervor. Iieraus entstanden oftere Streitigkeiten, ge-
legentlich heftige Reitbungen und gegenseitige Klagen.

Uber die Verbindungen der Thalleute mit dem
Kloster Engelberg geben uns die urkundlichen Zeugnisse
verhéltnisméssig erst spiat Aufschliisse; denn, ausge-
nommen die Schenkung des Patronats- und Vogteirechts
der Kirche zu Brienz ans Kloster Engelberg vom
3. Mirz 1219 1) durch den Edeln Kuno von Brienz und
seinen Bruder Rudolf von Raron, welche Verhandlung
die Landschaft Hasli eigentlich micht beriihrt, sind aus
dem 13. Jahrhundert keine Urkunden bekannt, die sich
auf den Verkehr mit Engelberg beziehen. Erst aus dem
2. Viertel des 14. Jahrhunderts sind solche vorhanden.
Die historisch erwiesenen Beziehungen der Landschaft
zum Kloster Interlaken beginnen mit dessen Erwerb des

1) Urkunde bei Zeerleder, I, Nr. 117,

Archiv des hist. Vereins. 29
XIV. Band. 3. Heft.
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Patronatsrechtes der Kirche zu Meiringen von den
Lazaritern im Jahr 1272.1)

Die Augustinermonche wollten ihres Besitzes sicher
sein und holten dafiir die Bestétigung Konig Rudolfs
ein, der dieselbe unterm 18. Oktober 1280 %) auch er-
teilte. Er kniipfte aber die Bedingung daran, dass die
Einkiinfte der Kirche nur zur Aufbesserung des Tisches
der Klosterfrauen, deren Armut ihm bekannt sei, ver-
wendet werden. Diese Bestimmung wirft ein eigen-
tiimliches Lieht auf die Wirtschaftsfiihrung im Kloster;
hiernach zu schliessen war die Freigebigkeit und zarte
Riicksicht fiir die Klosterfrauen nicht gerade die stirkste
Seite der Interlakener-Monche, da der Giiterbesitz des
Stiftes schon damals ein betrichtlicher war. Der in
dieser Bestimmung beriihrte Umstand — ungeniigender
Verpflegung der weiblichen Klosterinsassen — steht
allerdings nicht im Einklang mit einer Verordnung aus
dem Jahr 1266; Propst und Kapitel thun ndmlich darin
kund, dass von ihrem eigenen Einkommen den einge-
schlossenen Schwestern (sororibus nostris inclusis) statt
des rauhen Haberbrotes weisses Brot ausgerichtet werden
solle, und zwar selbst bei allfilliger Verminderung der
Einkiinfte bis auf den Betrag von 40 & Geld.?)

Entsprechend der Anordnung des Konigs trifft auch
Bischof Rudolf von Konstanz durch Urkunde vom
14. April 1282 die Bestimmung, dass den Nonnen die
genannte Kirche mit allen ihren Ertrignissen aus-
schliesslich zur Aufbesserung ihres Tisches {iibertragen
sein solle, wozu er durch das Mitleid mit ihrer Armut
und durch die dringenden Bitten des Konigs bewogen

1) Urkunde vom 13. April 1272; Fontes, III, Nr, 17.

) Fontes, III, Nr, 309,

) Urkuude vom 5. April 1266 ; Stettler: ,Regesten des Frauen-
Klosters Interlaken®, p. 108.
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worden sei. Damit diese Verfiigung auch beriicksichtigt
werde, solle der jeweilige Probst des Klosters nach ein-
stimmigem Beschluss des Konstanzer-Kapitels auf das
heilige Evangelienbuch schworen, er wolle die genannten
Einkiinfte zur Aufbesserung des téglichen Brotes der
Klosterfrauen und zu keinem andern Zwecke verwenden,
unter Androhung des Bannes gegen Zuwiderhandelnde.
Dem Kloster wird in dieser Verfiigung das Recht erteilt,
die Kirche zu Hasli durch einen ihrer Konventualen be-
dienen zu lassen.?)

Mit dem Erwerb des Patronatsrechtes iiber die
Kirche Meiringen war dem Kloster das Haslithal auch
als finanzielles Operationsfeld eroffnet. Die grosse Zahl
von urkundlichen Verhandlungen des Klosters wihrend
der Dauer seines Bestehens (Stettler giebt in seinen
Regesten allein 677 an), diec zum grossten Teil Rechte
oder Rechtsanspriiche, Vergabungen oder kidufliche Er-
werbungen von Giitern und daraus resultierende hiufige
Streitigkeiten um Rechte der verschiedensten Art zum
‘Gegenstand haben, belehrt uns dariiber zur Geniige.
Die Landschaft war in Wirklichkeit dem Kloster weniger
ein Arbeitsfeld fiir gewissenhafte Seelsorge, als vielmehr
eine geschitzte Domine fiir Ausbreitung seiner Besitz-
rechte und fiir Vermehrung der jahrlichen Einkiinfte.
Indem Propst und Kapitel von Interlaken ihren Einfluss bei
-den Thalleuten fiir Zuwendung von Vergabungen geltend
machten und ausserdem eine Menge Giiter kéuflich er-
warben, gelangten sie am Ende des 13. Jahrhunderts
allméhlich zu betrdchtlichen Besitzrechten; diese um-
fassten Giiter im Thale, Anteile an Alpen, Lehen und
Zehnten. Uber die Widumsgiiter des Kirchensatzes
hinaus thaten sie, soweit uns urkundliche Nachrichten

1) Urkunde vom 14, April 1282; Fontes, III, Nr. 339.
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erhalten sind, den ersten Schritt zur Gewinnung von
Eigentum im Jahr 1279; am 9. Oktober dieses Jahres
iberliess Heinrich von Wolfenschiessen auf dem Stein
dem Kloster Interlaken den halben Staffel auf der Alp
Grindel als Allod und trat einen ganzen Staffel in der
Leimeren um 3 Schillinge zu jihrlicher Nutzung ab.?)

Die meisten Vergabungen im Haslithal wurden dem
Chorherrenstift Interlaken durch die Edeln von Resti
und die Freiherren von Ringgenberg gemacht. Es scheint
dasselbe iiberhaupt bei diesen Geschlechtern, namentlich
bei dem erstern, in besonderer Gunst gestanden zu
haben.

Aus vorhandenen Dokumenten lassen sich folgende
klosterliche Vergabungen aus dem Haslithal feststellen:
1296 verzichten Peter Resti und sein Bruder Konrad

auf ihre Ansprache auf drei Widumshofstitten
und nehmen dieselbe in 10jahrige Pacht.?)

1329 — Wernher von Briigga und seine Frau geben
an Propst und Kapitel cirka 170 Alprechte an
verschiedenen Alpen, nebst einer Anzahl von Be-
sitzungen im Thale, auf.?)

1333 — Ulrich zer Stapfen und Ita, seine Ehefrau,
schenken den nédmlichen zum Heil ihrer Seele
ihre Besitzungen im Dorfe Wyler.*)

1346 — Heinrich in der Gassen und Gertrud, seine ehe-
liche , Wirti“, schenken dem Kloster alle ihre
Gtiiter in der Parochie Hasli, behufs Stiftung einer
,Jahrzyt* fiir ihren Sohn.?)

) Urkunde von 1279; Fontes, III, Nr. 283.

*y Fontes, III, Nr. 646.

3) Regesten von Hasli, Nr. 34.

1) Stettler, Regesten vom Kloster Interlaken, Nr. 259, p. 63.
) Regesten von Hasli, Nr. 46.
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1350 — Hans von Husen schenkt dem Kloster einige
Giiter zu Niederhusen.?)

1368 — Heinrich von Resti, Ritter, schenkt zu seinem
und seiner Eltern Seelenheil dem Kloster Interlaken
das Dorf Hofstetten, welches er von Junker Philipp
von Ringgenberg als freies Mannlehen erhalten
hatte.?)

1369 — Junker Philipp von Ringgenberg, Vogt zu Brienz,
schenkt zu seinem und seiner Vorfahren Seelen-
heil und auf ernstliche Bitte des P. von Bach,
Landammann zu Hasli, demselben Kloster den
Zehnten zu Husen, zu ob Fluh, zu Unterfluh und
auch den ,Nusszehnten“ im Berit.?)

Aus dem Jahr 1371 ist von demselben Philipp von
Ringgenberg noch eine kirchliche Schenkung bekannt;
das Objekt derselben ist das grosse Lehen ,Morisried*,
welches dieses freiherrliche Geschlecht vom Reiche inne
hatte; in der bezliglichen urkundlichen Verhandlung ist
sonderbar, dass die Vergabung jenes Lehens fiir den
Leutpriester zu Hasli ,und seine Kinder“ bestimmt
wird. *)

Es liegt hierin der Hinweis auf die vielerorts be-
stitigte Thatsache, dass das Célibat, trotz des pépstlichen
Gebotes und der oft erncuten strengen beziiglichen
Weisungen, in Wirklichkeit nicht allgemein zu Recht
bestand; der Leutpriester von Hasli hatte laut dieser
Urkunde Kinder, die als erbberechtigt, also rechtlich
anerkannt erscheinen.

) Stettler, Regesten von Interlaken, Nr. 350.
%) Stettler, Regesten von Interlaken, Nr. 403.
%) Stettler, Regesten, Nr. 405.

4y Urkunde im Landarchiv von Hasli; mitgeteilt von A. Willi
in der Schrift: ,Das Kirchenwesen im Haslithal®.
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Diese beiden Ringgenbergischen Lehensvergabungern:
fallen in die Zeit, da der Stern des einst so glinzenden
Rittergeschlechtes im raschen Niedergang begriffen war.
Durch harten Druck hatten sie zu jener Zeit ihre Vogts-
leute so erbittert, dass dieselben sich an ihre Nachbarn,
die Landleute von Unterwalden, um Hilfe wandten.
Diese, wie immer bereit, sich in aufstindische Bewegungen
in den Théilern des Oberlandes zu mischen,!) unter-
nahmen mit ihnen in der zweiten Hilfte des 14. Jahr-
hunderts mehrfache Kriegsziige gegen die Herrschaft
Ringgenberg, so dass Bern auch da mit Waffengewalt
zweimal einschreiten und die Rube durch Unterwerfung
der Emporer wiederherstellen musste.?)

Die wiederholten Aufstinde im eigenen IHerrschafts--
gebiet scheinen die Freien von Ringgenberg veranlasst
zu haben, auf einen Teil ihrer weiter entlegenen Lehen
im Lande Hasli zu verzichten. In der Folge entiussern
die einzigen weiblichen Nachkommen dieses Geschlechts,.
Ursula und ihre Tochter Beatrix von Ringgenberg, noch
ihre letzten Lehensrechte im Haslithal verkaufsweise ans
Kloster Interlaken,®) so dass dasselbe um Mitte des
15. Jahrhunderts iiber einen grossen Teil der ausge-
dehnten einstigen Ringgenbergischen Reichslehen in der
Landschaft Hasli verfiigt.

1) Im Jahr 1349 schlossen die Bewohner mehrerer Gemeindern
des heutigen Amtes Interlaken einen foérmlichen Bund mit Unter-
walden gegen das Kloster und gegen Burger von Bern, die daselbst
Herrschaftsrechte hatten; Bern loste den Bund auf und legte den
betreffenden Gemeinden empfindliche Strafen auf. — Vergl. die Ur-
kunde bei Stettler, Regesten von Interlaken, vom 28, Februar 1349,
Nr. 342 und 343.

%) Vergl. Tillier, ,Geschichte des eidgendssischen Freistaates
Bern“, II, 265 ft.

%) Urkunden von 1411, Regesten von Hasli, Nr. 78, und vom
1439, Regesten von Hasli, Nr. 92.
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Ausser durch die erwidhnten Vergabungen ver-
mehrten sich die Besitzrechte des Klosters Interlaken in
jenem Thale durch cine Menge kiuflicher Erwerbungen.
So verkauft beispielsweise unterm 29. September 1363
Ita von Rudenz, Heinrichs sel. Tochter und Witwe des
Junker Winfried von Silenen, dem Leutpriester Johannes
Wiill, Klosterherrn von Interlaken, um 350 Gulden den
p,Llurm“ und die Hofstatt zu Meiringen; es ist damit
jedenfalls das alte Stammschloss der Familie Rudenz
daselbst gemeint.’) Dieser Johannes Wiill, Leutpriester
zu Hasli, hat den genannten Kauf ohne Zweifel im Auf-
trag und zu Handen des Klosters Interlaken, dem er
selber angehbrte, abgeschlossen; denn eine dhnliche Ver-
handlung, in der er ebenfalls als Kaufer auftritt, ist uns
aus dem nidmlichen Jahr 1363 erhalten, wonach er um
15 & die Giiter ,in der Dorfmarche uffem Wyler im
Ryche“ erwirbt.?)

Dieses weite Umsichgreifen des Klosterbesitzes in
ihrem freien Thale musste den Oberhaslern als cine Ge-
fahrdung ihres kleinen staatlichen Gemeinwesens mit
seinen anerkannten Freiheiten erscheinen; denn an Be-
sitz war Recht, Einfluss und Gewalt gekniipft, und in
dem Masse, als das Kloster seine ihm angehorenden
Gebiete zu erweitern wusste, wuchsen seine Rechte und
sein Einfluss, wihrenddem das Gemeinwesen der Land-
schaft, beziehungsweise seine Organe, Ammann und
Landsgemeinde, im gleichen Verhéltnis daran einbiissten.
Die aus diesem bedeutungsvollen Umstand entstehende
Spannung der Landleute von Oberhasli gegen Propst
und Kapitel von Interlaken wurde bald eine akute. In-
dem diese ihre Rechtsanspriiche auf den Bezug der

') Urkunde vom 29. September 1363, Regesten von Hasli,
Nr. 65.
) Urkunde von 1363, Regesten von Hasli, Nr. 63.



332

Kirchenzehnten, die ihnen mit der Kollatur der Kirche
zu Meiringen iiber das ganze Thal zukamen, willkiirlich
erweiterten und also zu hohe Zehnten forderten, wo-
durch einer allgemeinen Irbitterung gerufen ward,
steigerte sich jene Spannung schon im ersten Viertel
des 14. Jahrhunderts zu einem Offentlichen Streite
zwischen den Landleuten von Hasli und dem Kloster
Interlaken. Die Klagen der erstern fanden keine Beriick-
sichtigung. Bern musste sich ins Mittel legen; es ist
nicht sicher, von welcher Partei die Intervention der
Stadt angerufen wurde. Durch Landsgemeindebeschluss
vom 1. April 1319 erkliren ,Burkhard von Meiringen,
Ammann, der Rat und die Gemeinde von Hasli, dass
sie nach dem Rate der Burger von Bern {iberein ge-
kommen seien, den Streit wegen dem Zehnten der Pfarrei
durch ein Schiedsgericht von Biirgern aus Bern und aus
Méinnern von Hasli entscheiden zu lassen.“!) In dem
sehr spit erfolgten Spruch vom Jahr 1335 tritt nicht
mehr das erwihnte Schiedsgericht, sondern Schultheiss,
Réte und die Zweihundert von Bern als entscheidende
Behorde auf. In der das schiedsrichterliche Urteil ent-
haltenden Urkunde, worin die Hasler als ,unsere Burger
und Eidgenossen“ angeredet werden,?) heisst es, dass
nach der Kundschaft von zwei von ihnen Abgesandten

1) Urkunde vom 1. April 1819. Stettler, Regesten von Inter-
laken, Nr. 199. Regesten von Hasli, Nr. 26. '

%) Die betreffende charakteristische Stelle im Original lautet:
5 « - - 10 santen wir zween erbar man, unser burger ze Hasle und
ze Unterseewen, ein kuntschaft und warheit darumbe ze ervarenne
und do mir die kundschaft von dienselben unsern burgern erherten,
da funden wir daz Gotzhus in kleiner schulde, doch want stette und
kloster dicke gut gebent dus {rides willen da si wenig dur recht ge-
bunden waren, so heissen wir desselben Gotzhus lite geben dien
von Hasle uffen nechsten sant And, tag drihundert pfunt pfenninge
gemeiner ze Berne ... “
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zar Krfahrung der Wahrheit dem Kloster nur eine kleine
Schuld zufalle; dasselbe sei aber um des Friedens willen
zur Bezahlung eciner Summe bereit.') Dem Kloster wurde
demnach 300 & zu bezahlen auferlegt und die Landleute
von Hasli angewiesen, sich gegen das Kloster und dessen
Kirche zu Meiringen freundlich zu benehmen und ohne
Einwilligung des Rates von Bern keine ,neuen Satzungen®
gegen das Kloster einzufiithren.?)

In dieser letstern Bestimmung ist darauf hingewiesen,
dass die Geemeinde von IHasli zur Wahrung ihrer Rechte
und Freiheiten schon Massregeln eingefithrt hatte, durch
welche sie die zunehmende ,Verkirchlichung® ihres
Grund und Bodens mit den darauf haftenden Abgaben
und die damit verbundenc bedenkliche Uberhandnahme
des klosterlichen Einflusses in ihrem Thale zuriickzu-
dringen oder einzudimmen suchte. Wenn eine hierauf
beziigliche Landsatzung durch den Spruch der Stadt
Bern vom Jahre 1335 auch aufgehoben wurde, so nehmen
die Landleute von Hasli doch keinen Anstand, i ent-
schiedenster und unzweideutigster Form wieder ein Ver-
bot gegen den Giitererwerb durch Kirchen und Kloster
im Lande Hasli zu erlassen.

Der daherige Beschluss der Landsgemeinde aus dem
Jahr 1376 lautet:

5 Wir Claus ab der Furen in den zyten landt-
yamman ze Hasle und wir, die landtlit und die gmeindt
,von Hasle verjechen al unerscheidenlich, das wir
,wissentlich gesundt und wol bedacht und mit guter
» Yorbetrachtung gemeinlich iibereinkommen sind durch
yunser guten nutz und ehren willen, des ersten, das
,hiemandt der unser landtliiten, es sye frouw oder

) Fontes, VI, Nr. 187. Urkunde vom Februar 1335.
?) Solothurner Wochenblatt, Jahrgang 1829, p. 541 u. ff.
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,man, jung oder alt oder jemandts, der zu unss horet,
,an gewerde, un heis syn gut ligendt, es sye an bergen
woder in griinden nit verkouffen sol, sunderlich an
nenkheiss gotshus, noch geben sol in khein wdig . . .“1)

Diese Verordnung beweist, dass die Landleute von
Hasli ihre Stellung zum Kloster, gegen das sie berechtigtes
Misstrauen hegten, richtig erkannten und mit Eifersucht
ihr Selbstbestimmungsrecht zu wahren suchten; mit
fester Entschlossenheit wagen sie es, gegen das michtige
kirchliche Institut aufzutreten und dem Umsichgreifen
von dessen Einfluss in ihrem Thale Schranken zu setzen.
Der alte Kampf zwischen weltlicher Gewalt und kirch-
lichem Einfluss spielt sich hier im kleinen ab. Freilich
wurde dieser Massregel nicht immer streng nachgelebt,
deshalb kam die Landsgemeinde noch zweimal, im Jahr
1420 und 1445, in die IL.age, jenes Verbot zu erncuern
und durch Strafandrohung zu verschérfen.?) Selbst in
dem im Auftrage der Berner Regierung neu geschriebenen
Landrecht von Oberhasli vom Jahr 1534 finden sich
zwel Artikel, die im wesentlichen dieselben Bestimmungen
betreffend den Verkauf und das Verleihen von Giitern
enthalten, ndmlich Artikel 39: ,Wie man keine ligende
Giitter uss dem land verkaufen sol“, und Art. 41: ,Wie
niemandt seine Giitter fromdenn lichenn sol. ?)

Ebenso wahrten die Landleute von IHasli ihre Un-
abhéngigkeit gegeniiber der geistlichen Gewalt auf dem
wichtigen Gebiete der Rechtsprechung. Sie verteidigten
ihr Landrecht gegeniiber den Forderungen des kanonischen
Rechts. Der erste bekannte Erlass, der einer entschie-
denen Verwahrung gegen die geistliche Gerichtsbarkeit

') Abschrift aus dem Landbuch, S. 33.
) Abschrift aus dem Landbuch, Nr. II, p. 57, 65 und ff.
%) Landbuch von Oberhasli vom Jahr 1534.
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gleichkommt, ist der Beschluss der Landsgemeinde von
1352, wonach die Geistlichen in ihren Immunititen be-
schrinkt und unter die weltliche Gerichtsbarkeit gestellt
werden.')

Wie im Einzelfall die Anerkennung dieser Be-
stimmung durchgesetzt wurde, vernehmen wir aus einem
Landsgemeindebeschluss von 1394; ein gewisser Helfer
Shuli musste bei seiner Wahl den Revers ausstellen,

. dass er sich in allen Dingen den weltlichen Ge-
richten des Landes unterziechen und keine Hiindel
je vor ein auswirtiges oder geistliches Gericht bringen
wolle. ?)

Mit aller Entschiedenheit wird der Standpunkt, dass
innerhalb der Landschaft Hasli nur das eigene, freie
Volksrecht Geltung haben soll, auch in der oben er-
withnten Sammlung von Gerichtssatzungen von 1534 ein-
genommen; der hierauf beziigliche Artikel sagt:

»18 sol auch niemant den andernn uss dem Land
yHassli, er sye geistlich oder wdiltlich, m kein fromd
,Gericht, wider geistlich noch wiltlich Récht nitt
,ladenn noch bannen, sunder sich dess Riéchtenn im
wland Hassli oder der Herrschaft (Appellation an die
,Berner Regierung) beniigen lassen Récht umb Récht
,Z0 gebenn und zu ndmmen.“ %)

Ein neuer ,Span“ entstund zwischen der Landschaft
Hasli und dem Kloster Interlaken ums Jahr 1460. Dies-
mal handelte es sich um Rechtsanspriiche an das Dorf
» Wyler am Briinig“. Dasselbe lag in den Landesmarken
von Hasli, es war frither nach Meiringen kirchgenissig,
laut Spruchbrief von Bern in einer Streitangelegenheit

1) Landbuch I, Beschluss von 1352.
) Beschluss der Landsgemeinde von 1394, Landbuch I
%) Landbuch von 1534, Artikel 27,
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um Anteil an einer ,Atzweid® von 13723 1) im Jahr 1416

erwarb das Kloster durch Kauf von Johann von Herbligen
,einen Sechsteil des Dorfes, Leute und Gut zu Wyler
yam DBriinunge mit Twing und Bann, mit IHiithnern,
ymit dem dritten Pfennig®. ?)

Ob die andern 5/; dieses einstigen Ringgenbergischen
Lehens bald nachher auch in den Besitz des Klosters
kamen, ist ungewiss; genug, im Mai 1460 fiihren Propst
und Prior von Interlaken vor dem Schultheissen von
Bern, Kaspar vom Stein, Klage gegen das Dorf Wyler,
dass es zu demen von Hasli geschworen, und gegen den
Landammann daselbst, dass derselbe es ins Landrecht
aufgenommen habe. Die Abgeordneten der Landschaft
deponieren aber, sie wollen dem Kloster an ,Rechten
und Stiren nicht Eintrag thun®, Wyler liege aber in
ihrer Landesmarke und sei immer mit thnen ,gereist¥,
es habe Reis- und Landkosten an sie bezahlt und sie
hitten die Bewohner, gestiitzt auf einen alten Brief von
Schultheiss und Rat, zu ,Landleuten® angenommen ; mit
Riicksicht darauf verlangen sie Abweisung des Klosters
und ,dass es die von Wyler aus der Gefangenschaft
entlasse®.

Der erwihnte alte DBrief Derns datiert vom Jahr
1383, in welchem dieses erklirt, dass alle

» Yogtliit in iiwerem Lande und auch die von Wyler
»am Briinig in unserem und iiwerem Lannde schirm
Lsindt . . .4
darum gebieten sie den Landleuten von Hasli, dass sie
die von Wyler anhalten, mit ihnen fiir Bern zu reisen.®)

1) Brief der Berner Regierung, Abschrift aus dem Dokumenten-
buch, S. 6.

) Urkunde von 1416, 31. Dez. Regesten von Hasli, Nr. 84.

*) Schreiben von Bern, vom Mai 1383; Abschrift aus dem
Dokumentenbuch, 8. 71.
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Ammann und Gemeinde von Hasli sahen darin die
Ermiichtigung, die Bewohner von Wyler in ihr Landrecht
aufzunehmen und sich von ihnen den Eid schwiren zu
lassen. Damit machten sie einen Eingriff in die Rechte
des Lehensherrn, des Klosters, wenn wirklich das ganze
Dorf durch Kauf an dasselbe iibergegangen war. Der
Rat von Bern schlug in seinem Entscheid einen billigen
Mittelweg ein, indem er gemiss dem alten Briefe be-
stimmt, ,...dass die von Wyler mit denen von Hasli
reisen und ihnen Reiskosten, auch Steuer und Land-
kosten zahlen; die von Hasli sollen jedoch die von
Wyler ihrer Eide ledig lassen und der Propst solle bei
seinem Rechte bleiben®, 1)

Derartige Zwistigkeiten zwischen Landschaft und
Kloster hatten kein Ende, da die Thalleute mit ziher
Energie dem fortwiihrenden Umsichgreifen des Klosters
zu wehren suchten und das Kloster seinerseits jede Ge-
legenheit wahrnahm, seine Macht im Thal zur Geltung
zu bringen. Dabei waren dem Kloster in allem die
materiellen Interessen massgebend. Charakteristisch ist
in dieser Beziehung das Verhalten des Klosters bei Ge-
legenheit des Kirchenbaues von Guttannen.

Bekanntlich war die Kirche von Meiringen bis ins
15. Jahrhundert die einzige im IHaslithal; zwar be-
standen an einigen Orten Kapellen, wie z. B. in Wasser-
wendi, Briinigen und (tadmen, in denen zeitweise durch
den Leutpriester von Hasli Messe gelesen wurde.?) Da
die Entfernung von der Kirche zu Meiringen fiir die Be-
wohner der obern Zweigthéler eine sehr grosse war, so
beschlossen die Leute von Guttannen, eine cigene Kirche
zu bauen. Diese Teilung der Parrochie Hasli erschien

" Urkunde vom Mai 1460; Regesten von Hasli, Nr. 98.
) Vergl. Willi, ,Das Kirchenwesen im Haslithal®.
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dem Propst und Kapitel von Interlaken als eine Ge-
fihrdung ihrer Einkiinfte im Thale. Nachdem die Kirche
zu Guttannen schon gebaut und vom Bischof eingeweiht
war, machten die Monche von Interlaken Schwierigkeiten
wegen Verkiirzung ihrer Anspriiche. In den nun fol-
genden langwierigen Verhandlungen behaupteten sie als
die Vorsteher des Kirchenwesens der Thalschaft ihr
Recht auf den Besitz der Widumsgiiter und auf die
jahrlichen Zehnten-Einkiinfte, die ihnen von den Be-
wohnern der ganzen Thalschaft entrichtet werden mussten.
Die neue Kirche zu Guttannen konnte nicht eher ihrer
Aufgabe dienen, als bis ein Vertrag zwischen den Par-
teien vereinbart worden war, der fir das Kloster die
(rarantie enthielt, dass es durch die Bediirfnisse der
neuen Kirche in keiner Weise in seinem Besitz und
scinen stindigen Einkiinften benachteiligt werde. Die
Vertragsbestimmungen sind samt und sonders im In-
teresse des Klosters wohl abgewogen; alle ziclen auf
dessen Vorteil. Einige Biirger von Guttannen {ibernahmen
die Garantie fiir die Erfiillung der im Vertrage ausge-
sprochenen Verpflichtungen; sie lauten:

1. Ausser in dringendén Nottillen sollen in dieser Ka-
pelle keine Leichenbegribnisse stattfinden.

2. Die Kapelle ist bloss gestiftet worden zum Messe-
lesen, und es sollen dadurch die Rechte der eigent-
lichen Leutkirche zu Hasli und ihrer Patronen
nicht beeintrichtigt werden.

3. Niemand ist zum Messelesen in dieser Kapelle be-
rechtigt, als der Kirchherr von Hasli oder dessen
Helfer, oder welchem Priester es der Kirchherr
bewilligen wird.

4. Dem messelesenden Kirchherrn oder Priester gebiihrt
fir jede Messe von den Unterthanen 5 Schilling
per Tag, ein Mahl und Futter fiir das Pferd und,
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wenn er auf Begehren iiber Nacht bleibt, als
Nachtlohn 3 Schilling, nebst Mahl und Futter fiir
das Pferd. Die an solchen Tagen auf den Altar
fallenden Opfergaben gehoéren dem Kirchherrn
elnzig.

5. Die fiir den Bau der Kapelle fallenden oder ge-
sammelten Gaben gehdren zur Hilfte dem Kirch-
herrn, zur Hilfte dienen sie fiir diesen Bau. Wenn
aber Grundstiicke fiir dem Bau der Kapelle ver-
gabt werden, so gehiren sie ausschliesslich der
letzteren.

6. Ein jeweiliger Vogt der Kapelle soll schworen,
fiir sie keinen Priester, weder fremden noch
einheimischen, anzustellen ohne Bewilligung des
Leutpriesters von Hasli.

7. Die Unterthanen von Guttannen sollen die Kapelle
zu allen Zeiten in gutem Bau und Ehren erhalten,
ohne Entgelt der Mutterkireche zu Hasli, und die
Kapelle weder erweitern noch #ndern ohne die
Bewilligung des Propstes von Interlaken.!)

Aus diesem Vertrag erhdlt man den Eindruck, es
sel die Kirche von Guttannen eher zur Vermehrung der
Rechte und Verbesserung der Stellung des Leutpriesters
von Hasli errichtet worden, als um den religidsen Be-
diirfnissen der Bewohner zu dienen.

Die wurkundlichen Nachrichten verstummen von
diesem Zeitpunkt an wihrend einer langen Reihe von
Jahren; vielleicht ist daraus zu schliessen, dass fiir eine
Weile in den Beziehungen zwischen Kloster und Land-
schaft eine gewisse Beruhigung eintrat. Doch noch ein-
mal vor der Reformation, welcher auch in den bernischen

1) Urkunde vom 18. April 1467 ; Stettler, Regesten des Klosters
Interlaken, Nr. 569,
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Landen die Klosterherrlichkeit zum Opfer fiel, erhob
sich ein Streithandel zwischen den Moénchen von Inter-
laken und den Landleuten von Oberhasli wegen der jahr-
lichen Abgaben. Als eine besondere Art derselben be-
stand im Haslithal der sogenannte ,Jungizehnten“, in
dessen Desitz das Kloster war. Dieser Zehnten ver-
pflichtete jeden DBesitzer von Vieh, einen jihrlichen
Betrag von jedem Stiick, insbesondere auch von den
jungen Tieren, dem Kloster zu entrichten. Die Chor-
herren von Interlaken glaubten sich in ihrem Rechte
benachteiligt, indem ihnen von den Landleuten bei der
Entrichtung des ,Jungi- oder L#&mmerzehntens* nicht
nach Gebilihr gesteuert werde; sie flihrten Klage vor
dem Landammann und den ,Fiinfzechen“ (dem Gerichts-
rat der Thalschaft) und forderten Schutz ihrer alten
Rechte. Auf einer am 7. April 1510 tagenden Lands-
gemeinde wurde betreffend die Zehntschuldigkeit eine
Ubereinkunft mit dem Kloster geschlossen, wonach ent-
richtet werden soll:

1. Fir junge, ungeschorene Schafe 1 Pfennig.
Fir ein dlteres Schaf 3 Pfennig.

Fir eine junge Ziege 3 Pfennig.

Fiir eine éltere Ziege 3 Pfennig.

Fiir ein Fiillen 3 Pfennig.

Fiir ein junges Kalb 1'/2 Pfennig.

Fir ein dlteres Schwein 3 Pfennig.

GHeich viel fiir einen Bienenschwarm.”)

Lo

P e

oo ~1 O Ot

Diese Verhandlung iiber den ,Jungizehnten“ bildet
den letzten Denkstein, den sich die Monche von Inter-
laken in der Geschichte des Haslithales gesetzt haben.

1) Urkunde vom 7. April 1510; bei Stettler, Regesten des
Klosters Interlaken, Nr. 60. Bericht iiber denselben Gegenstand
im Dokumentenbuch von Hasli, Abschrift, S. 17.
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Unter einem wesentlich andern Gesichtspunkt er-
scheinen die Beziehungen der Landschaft Hasli zum
Kloster Engelberg.

Die Grundlagen, auf denen sich der Verkehr zu
den beiden Gotteshdusern entwickelte, waren nicht die-
selben fiir Engelberg, wie fiir Interlaken. Dort bestand
nicht das Verhilltnis vom ,Herrn® zum ,Untergebenen®,
wie hier; wenn dieses Abhidngigkeitsverhiiltnis auch nur
auf kirchliche Angelegenheiten Bezug hatte, so griff es
mit den den Thalleuten von Hasli auferlegten Ver-
pflichtungen doch tief hinein in ihr biirgerliches, be-
ziehungsweise wirtschaftliches Leben und wurde von
ihnen oftmals als schwerer Druck empfunden. Gegen-
iber Engelberg hatten die Landleute keinerlei Ver-
pflichtung, indem jenem keine kirchlichen Rechte iiber
das Thal Hasli zustanden. Es waren demnach derartige
Misshelligkeiten und Reibungen, wie sie dort entstanden,
hier ausgeschlossen. Die Bezichungen konnten sich im
Rahmen des freundschaftlichen Verkehrs entwickeln, in-
dem sie durch keine Rechtsanspriiche irgendwie gestort
wurden. Gerade die fortwihrende Spannung, die auf
jener Seite bestand, forderte eine gewisse Sympathie,
ein vertrauensvolles Hinneigen der Landleute von Hasli
nach dieser Seite, jenseits des Jochpasses; denn keine
Gefihrdung ihrer Rechte drohte ihnen von dort her.
Nirgends finden sich in den oberhaslerischen Urkunden
Andeutungen, dass sich Rechtsstreitigkeiten zwischen
der Liandschaft und dem Kloster Engelberg entsponnen
héatten. Dessen Besitzrechte innerhalb den Landes-
marken von Hasli waren ausserdem so unbedeutend, dass
von einem eigentlichen Einfluss auf die innern Angelegen-
heiten von dieser Seite her keine Rede sein konnte.
Der Giiterbesitz der Engelberger auf Haslerboden er-
streckte sich ausschliesslich auf Alpberechtigungen, speciell

Archiv des hist. Vereins. 23
X1V. Band. 3. Heft.
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an der grossen Engstlenalp, zu oberst im Genthal ge-
legen, angrenzend an das Thal von Engelberg. Mehrere
Urkunden, die iiber diese Besitzrechte Aufschliisse ent-
halten, sind im Archiv des Stiftes zu Ingelberg aufbe-
wahrt, andere finden sich zerstreut in dem Gemeinde-
archiven der Landschaft Hasli vor. Nach einer Zu-
sammenstellung der urkundlich bekannten DBesitzerwer-
bungen des genannten Klosters in der citierten Schrift:
sDie Ritter und Edeln des Haslithales®, 1) datieren
sie alle aus der Zeit von 1320—1330, und zwar
rithren 12 Erwerbungen von Alprechten von verschiedenen
Biirgern der Gemeinde her, wihrend der damalige Land-
ammann, Ritter Burkhard von Meiringen, allein 5 be-
ziigliche Verhandlungen in eigener Sache mit Engelberg
abschloss. Laut einer Donatorentafel des Stiftes ver-
gabte Ritter Burkhard am 1. Februar 1321 demselben
seine Rechte an der Alp Rugisbalm bei Wolfenschiessen
und an der Alp im ,Fang® im Thale Engelberg. Unter dem
gleichen Datum stehn im Nekrologium des Klosters sein
Name und der seiner Frau Agnes und seiner Kinder
verzeichnet. Es deutet dies darauf hin, dass die ge-
nannte Vergabung als Jahrzeitstiftung gemacht wurde.
Kiufliche Abtretungen von Alprechten durch den ge-
nannten Burkhard von Meiringen werden 4 gemeldet, aus
den Jahren 1321, 1323, 1324 und 1327.%) Im ganzen
gelangte das Stift Engelberg in den Besitz von 116 Kuh-
rechten an der erwihnten KEngstlenalp.

Es ist ein bezeichnendes Moment, dass alle diese
Giitererwerbungen wihrend der Periode der Amts-
thitigkeit Ritter Burkhards als Landammann von Hasli

Y Willi: ,Die Ritter und Edeln des Haslithales®, $S. 102
und 103.

%) Ebendaselbst, 5. 104 und 105.
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-gemacht wurden und dass ein grosser Teil davon von
ihm selbst herriihrt. Er wurde zu der hochsten Wiirde
in der Thalgemeinde im Jahr 1320 gewihlt?) und be-
hielt sie bei bis 1329, in welchem Jahre der friither ge-
nannte Johann von Rudenz sein Nachfolger wurde.
Burkhard von Meiringen muss in vertrautem Verhiltnis
mit dem Abt von Ingelberg gestanden haben, und zwar
gerade in der Zeit, als die Landleute von Hasli und
-er an ihrer Spitze den ersten heftigen Streit gegen Propst
und Kapitel von Interlaken wegen deren Uberforderung
an Zehnten ausfochten.?) Wenn auch damals hochst
wahrscheinlich das Verbot des Verkaufs von Giitern an
Gotteshduser schon erlassen war (da im Urteilsspruch
von 1335 darauf hingewiesen 1st), so begiinstigte der
Landammann dennoch die Erwerbungen KEngelbergs.
Dieses Kloster verkaufte seine Anteile an der Fngstlen-
alp im Jahr 1447 an mehrere Biirger von Unterwalden
und Luzern; aber noch in demselben Jahre machten
Ammann und Gemeinde von Hasli die Landrechtsbe-
stimmung aus dem Jahr 1376 und 1420%) gegeniiber
diesen Personen geltend; die Landschaft kam gegen
Erlegung der Kaufsumme wieder in den Besitz dieser
Alprechte.

Das Bestehen eines fortwéhrend freundschaftlichen
Verhiltnisses zwischen den Landleuten von Hasli und
dem Kloster Engelberg wird vor allem durch die That-
sache erwiesen, dass jene ihre wichtigsten Urkunden
diesem Stifte in Verwahrsam gaben. Schon im Jahr
1334, als sie von Bern, ihrer nunmehrigen Herrschaft,
«die urkundliche Bestdtigung ihrer I'reiheiten erhielten,

1) Landbuch von Hasli, II, 209.

“) Der oben erwihnte Streit-Handel von 1316—1335; vergl,
. 332

) Vergl. Dokumentenbuch von Hasli, II, Abschrift, p. 57 u. 65.
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iberbrachten sie das wertvolle Dokument dem Abt von
Engelberg, wie aus dessen Widimusbrief vom gleichen
Jahr hervorgeht,”) worin er kund thut, er habe
,geldssen und behalten den brieff der wol beschei-
pdennen liiten, der burgeren von bernn, den sy ge-
yzeben handt den erberen liiten, den landtliitten von
»Hassli, umb ir rechtunge, gerecht und ganntz an in-
,sigel nach den worten als hicnach volget geschrieben
ystanndt . . ¢,
dann folgt dic wortliche Abschrift des iibergebenen
Freiheitsbriefes. Abermals beschlossen sie, auf den
Landsgemeinden von 1381 und 1414, dem Stifte zu
Engelberg ihre wichtigsten Urkunden und Satzungen
~zur sichern Aufbewahrung zu iibergeben. Sonderbarer-
weise erhalten im Jahr 1418 nun die Klosterfrauen von
Engelberg denselben Freiheitsbrief vom Ammann und
den Landleuten zu Hasli in Verwahrung, laut einer
brieflichen Bestidtigung der genannten Klosterfrauen,
worin sie zur Kenntnis bringen, dass ihnen
,die wysen bescheidenen, der Ammann und lanndtliite
,z¢ Hasle hand ze behalten geben einen guten, unuer-
yserten besigleten brieff, der innen und irem lanndt
yzugehort, und ist der brieff besiglet mit der statt
,insigel der gemeinde ze bernn .. .“?)

Indem die Oberhasler ihre Dokumente, welche ihre
verbrieften Rechte enthalten, in den sichern Kloster-
rdumen unterbringen liessen, bekunden sie, mit welcher
Sorgfalt sie iiber alles das wachten, was auf die frei-
heitlichen Einrichtungen ihres staatlichen Gemeinwesens

1) Abschrift aus dem Doknmentenbuch, S. 62; Brief vom Abt
Wilhelm von Engelberg an Hasli vom Jahr 1334.

%) Abschrift aus dem Dokumentenbuch von Hasli, 8. 43. Brief
der Klosterfrauen von Engelberg an Hasli; datiert von 1418, St.
Ambrosius-Tag.
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Bezug hatte. Im Besitze threr von Bern neu bestétigten
Rechte, gaben sie sich dennoch keiner sorglosen Ruhe
hin, sondern fassten den schlimmsten Fall ins Auge, ver-
héingnisvolle Ercignisse konnten sic zur Auslieferung der
Freiheitsbriefe zwingen, darum suchten sie fiir dieselben
cinen Ort, wo sie sie sicherer verwahrt glaubten, als in ihrer
eigenen Mitte. Es setzt dies aber auch ein unbedingtes
Vertrauen der Landleute von Hasli zu den Bewohnern
des Stiftes Engelberg voraus. Das Kloster Interlaken
hiitten sie aus guten Griinden nic mit einem solchen Zu-
trauen bechren konnen.

VII. Abschnitt.

Die Beziehungen der Landschaft Hasli zu Ober-
wallis am Ende des 14. und am Anfang des 15. Jahr-
hunderts.

Hasler und Oberwalliser waren auf vielfachen Ver-
kehr miteinander angewiesen; aber Urkunden und Chro-
niken melden uns, dass zwischen den Bewohnern der
beiden Thiler in diesem Zeitraum kein freundnachbar-
liches Einvernehmen bestand. Vielmehr brachen immer
wieder Streitigkeiten und heftige Reibungen aus, welche
die Ruhe und Sicherheit storten und gegenseitige schwere
Besitzschiidigungen zur Folge hatten,

Die Bewohner von Hasli nahmen jedoch nicht in
allen diesen Fehden die gleiche Stellung ein; wihrend
sie in denjenigen gegen das Ende des 14. Jahrhunderts
ausschliesslich ihre eigenen Angelegenheiten, ihre Rechts-
anspriiche verfochten, wobei freilich die Stadt Bern ihre
Rechte in den schiedsrichterlichen Unterhandlungen aufs
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kraftigste unterstiitzte, wurden sie bei den Feindselig-
keiten anfangs des 15. Jahrhunderts eigentlich nur durch:
Bern in Mitleidenschaft gezogen, denn der Streit dieser
Stadt mit Wallis wegen der Vertreibung des Freiherrn
Guitschards von Raron beriihrte die Hasler nicht direkt.
und doch hatten sie am schwersten darunter zu leiden..

Der Grund der friihern Verfcindungen zwischen den
Haslern und den Oberwallisern lag, soweit ecinige Hin-
deutungen in den Berichten und Urkunden uns dariiber
aufkliren, in Besitzanspriichen an Alpen auf den Grenz-
gebieten, in Zollerhebungen und andern Erschwerungen
des Warenverkehrs iiber den Saumweg der Grimsel, der
damals ein sehr betrichtlicher war.

Ein heftiger Streit brach im Jahr 1373 aus; in
ihrer Erbitterung nahmen die Landleute von Hasli den
Wallisern ihr Vieh und andere Giiter weg; die letztern
ibten Wiedervergeltung, zogen iiber die Grimsel und
verfuhren gleich mit dem Eigentum der Hasler. Ein
Walliser Brief vom Jahr 1374 sagt dariiber:

- - - daz sy (die Hasler) etlichen unsern land-
oliten ir vich und ander ding genommen und ge-
nschidiget haben und wir und unser landliit hinwieder
sinnen ouch ir vich und ander ding genommen und
»geschidiget han . . .“ 1)

Die Eidgenossen von Zirich, Luzern, Uri und
Schwyz mussten eine Tagleistung ,von der nliwen stdss
und ufflauffen wegen® halten, um Friede zu stiften. )
Durch den Spruch der Schiedsrichter wurden die Hasler
zur Leistung einer Entschidigung an die Walliser ver-
urteilt. Unterm 20. Mai 1374 bekundeten sie die An-
nahme dieser Entscheidung, nachdem auch ihre ,libe

) Dokumentenbuch von Hasli; Abschrift 5. 24
) Vergl. denselben Walliserbrief von 1374.
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Herrschaft, Schultheiss, Rat und Burger von Bern der-
selben die Genchmigung erteilt hatten“.?) Und im Namen
der Walliser erklirten darauf Johannes am IHeimgarten,
Richter von Toss, im Verein mit noch drei andern Bilirgern
von Wallis die Hasler
,gar und ginzlich lidig und guit umb dasselbe gilt,
,das sy uff den zwblften tag ze wienacht, der jetz
,hechest wass, solten gewirt hann.“ ?) '

Mit dieser Aussohnung waren die Feindseligkeiten
zwischen Wallis und Bern nicht fiir alle Zeit gebannt.
Die Walliser erneuerten ihre Raubziige iiber die Berge
in die bernischen Thiler; nicht nur die Landschaft
Hasli hatte iiber rduberische Einfille derselben zu klagen,
sondern auch die Bewohner von Frutigen und des Simmen-
thales. Im Jahr 1391 war die Lage wieder so kritisch,
dass die Abgesandten der Eidgenossen in Luzern zu-
sammenkamen, um neuerdings die ausgebrochenen Feind-
seligkeiten zu schlichten. ®) Nach dem Bericht iiber
diese Zusammenkunft, die am Donnerstag nach Pfingsten
1391 stattfand, war das Schiedsgericht zusammengesetzt
aus je zwei Abgeordneten von Uri, Schwyz und Unter-
walden; vor diesen erschienen Klage fiihrend und ihre
Sache vertretend zwei Boten von Bern, Johannes von
Muleren und Peter Pfister; zwei von Hasli: der Ammann
Wernher zu Dornen und Ruf von Halten; von Frutigen:
Johannes Brabant und Johannes zum Kehr. Wallis
sandte den Landeshauptmann Guitschard von Raron,
Petermanns Sohn, den Edelknecht Rudolf von Raron und
7 Landleute. Diese schiedsrichterliche Intervention wird

1) Urkunde vom 20. Mai 1374; Regesten von Hasli Nr. 68.

¥) Walliserbrief, Dokumentenbuch, Abschrift S. 24.

#) Ein ausfithrlicher Bericht itber diese Schiedsrichterversamm-
lung und die Aufzeichnung des daherigen Vertrages findet sich im
Dokumentenbuch von Hasli, Abschr. S. 51.
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in dem citierten Bericht damit begriindet, dass zwischen

Bern und etlichen seiner Angehorigen, ndmlich
,die von Hasli, die von Frutigen und die von Sieben-
ythal eines Teils und die erberen wyssen die von
, wallis gemeinlich zum andern teill, stosse, misshéll
»und fiendschaft gewisen sind, mit sunderheit von
yroubes wegen die von wallis vor zyten den von Fru-
»tigen genommen und hingefiirt hanndt.“ ')

Im Schiedsspruch wurde Wallis zur Bezahlung von
3000 Gulden an Bern verurteilt. Ferner bestimmt das
Abkommen, dass die von Bern und die von Wallis von
nun an gute Freunde sein sollen, als ob von dem Vor-
gefallenen nichts geschehen sei. In #hnlichen Streit-
fillen sollen sich die Parteien nicht selber Recht ver-
schaffen durch Gewalt, sondern mit einander ,ze tage
kommen und récht suchen.* Wegen Schuld soll jeder
da nachgesucht werden, wo er ,sisshaft ist. Sollten
sich fernerhin Misshelligkeiten zwischen den angrenzen-
den Thilern einstellen, so diirfe auf bloss miindliche
Absage hin keine Partei die andere angreifen oder
schidigen; die Absage soll nur Kraft haben, wenn sie
durch einen offenen Brief des Landes mit dessen In-
sigel erfolgt. Dieser Bestimmung wird noch die be-
sondere Beschrinkung beigefiigt, dass dennoch, wenn
auch die vorschriftsmissige Absage erfolgt sei,

»ein guter, getriiwer friede zwen monet zwischen denen

»die also abgeseit handt und denen so abgeseit ist*
fortdauern solle. Der Vertrag bekundet tberhaupt die
feste Absicht der Abgeordneten, diesen unseligen Strei-
tigkeiten zwischen den Bewohnern der bernischen Thiiler
und denjenigen von Wallis dauernd zu wehren und den
Geist der nachbarlichen Vertriglichkeit zu pflanzen.

) Ebendaselbst.
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Ob nun wéhrend der ndchsten Jahre infolge dieser
Verstindigung der Iriede aufrecht erhalten blieb, ist
nicht sicher, doch veranlasste das allgemein empfundene
Bediirfnis nach Ruhe und Sicherheit die Bewohner von
Hasli, diesmal im Verein mit Schultheiss, Rat und Biir-
gern von Unterseen auf der einen Seite und den Richter,
den Rat und alle Gemeinden von Deisch (Doss) im
obersten Wallis-Zehnden (Goms) auf der andern Seite
zu einem freiwilligen Ubercinkommen. Die Boten der
genannten 3 Orte kamen um Mitte Herbst 1393 ,zu
friindlichen tagen ze Hasle in das Dorf Meiringen an
der gassen“ zusammen und schlossen daselbst einen
Freundschaftsvertrag. ') Darin versprechen sich die mit
voller Gewalt ausgeriisteten Boten, dass sie von diesem
Tag an ,sdllend gut frind syn und fried und siin (Ver-
sohnung) s6llen mit einandren han.“ Awusserdem stellen
sie, in Anlehnung an den erwidhnten Schiedsvertrag von
1391, mehrere Bestimmungen auf, worin sie sich gegen-
seitigen Rechtsschutz fiir die Angehorigen garantieren
und iiber das gegenseitige Verhalten im Falle von offenem
Krieg, den ihre Herrschaften mit einander hitten, ge-
wisse Zusicherungen geben. Immerhin findet man es
fiir angemessen, zur Vorsicht im Geschéftsverkehr von
Landschaft zu Landschaft zu mahnen durch die Be-
stimmung :

, B8 soll ouch keiner dem andern nichts zu kaufen
»geben, er wiisse waraus und wie im vergolten werde.“ ?)

Wihrend eciner Reihe von Jahren wird in den zeit-
genissischen Aufzeichnungen keiner neuen Ruhestorung
Erwahnung gethan. Doch hatte das friedliche Verhilt-
nis zwischen den Bewohnern von Hasli und Oberwallis

) Dokumentenbuch von Hasli, Abschrift S. 73.
¥} Ebendaselbst.
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keinen bleibenden Bestand. In derselben Zeit, als die
Walliser im heftigsten Streit gegen das michtige frei-
herrliche Geschlecht der Raron lagen, brachen auch die
alten Feindseligkeiten zwischen den beiden Landschaften
wieder aus und #dusserten sich in allerlei Gewaltthiitig-
keiten und Besitzschiidigungen. In einem geharnischten
Brief, der einem Ultimatum gleicht, hilt die Berner
Regierung den Landleuten von Wallis ihr freventliches
Benehmen gegen die Leute von Hasli vor; mnach den
Angaben dieses Briefes haben die Walliser ,etwa vil
messen salzes zu Guttentannen freventlich und mit ge-
walt genommen und in ir lant gefiirt ...

Die Berner Regierung ist iiber diesen Raub hochst
aufgebracht, denn sic sagt:

5. - - wand uns solche Smach, Unwird und Ge-
,walt von Herren, Stctten und Lendren nie beschehen
wibhs® 1

In drohenden Worten giebt sie ihnen zu verstehen,
dass sie nicht gewillt sei,

»semlich Smachheit vallen lassen, harumb so ist unser
,Meinung, daz Ir uns eigenlich vorschriben wiissen
,lassent, ze stund und by disem Botten ob Ir uns
,denselben Ubergriff, Gewalt und Frevel, so Jr in
,unserm Lant begangen hant, ablegen und verbessern
,wollent oder nit.“?)

Weiterhin ruft Bern den Wallisern in diesem Brief
in Erinnerung, dass sie oft gemahnt worden seien, vor
ihnen zu erscheinen, um iiber ihre Forderungen und die
Rechte des edlen Junkers Guitschard von Raron, Bur-
gers der Stadt Bern, zu verhandeln, den sie

,mit Gewalt, unerfolget des Rechten von Lant, Liit

1) Brief Berns an Wallis, Datum Martini 1417, abgedruckt im
sSchweiz. Geschichtsforscher® Band VIII, 420.
¥) Ebendaselbst.
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,und von sinem vetterlichen Erb gestossen und ver-
,triben hant.“ 1)

Das machtige Geschlecht der Raron, welches von
den Edeln von Brienz abstammte und sich im 12. Jahr-
hundert im Wallis niederliess, stand dort lange Zeit in
hoher Achtung beim Volk. Beweis dafiir ist, dass die
Walliser selbst die Erhebung von zwel Edeln dieses Ge-
schlechts unmittelbar nacheinander auf den bischoflichen
Stuhl von Sitten zu bewirken wussten. ?)

Die bevorzugte Stellung benutzten die Raron, um
die Herrschaft iiber die Walliser zu erlangen, was ihnen
aber trotz ihrer Verbindungen mit Auswirtigen, mit Sa-
voyen und dann mit Bern, nicht gelang.®) In diesem
Streben nach Vermehrung ihrer Herrschaftsrechte auf
Unkosten der Fretheiten des Walliservolkes liegt ohne
Ziweifel die Hauptursache, dass die Walliser sich gegen
das ganze Haus Raron ecrhoben und in erbittertem Kampf
die gribsten Gewaltthétigkeiten veriibten. *)

Der Landeshauptmann Guitschard Raron, Herr zu
Einfisch, wurde im Jahr 1414 vertrieben; ®) er floh nach
Bern, in dessen Burgerrecht er seit 1398 stand, und bat
um Hiilfe. ) Als die Walliser Kunde erhielten, dass die
Berner ihrem Mitbiirger Beistand gegen sie leisten wollten,
suchten sie Verblindete an den Waldstitten. Im Jahr
1416 wurde der Zehnten vom Goms von Luzern, Uri
und Unterwalden ins Landrecht aufgenommen. ?) Damit

") Ebendaselbst.

%) Vergl. ,Der Kampf der Walliser gegen ihre Bischofe“ S. 9
von Prof. B. Hidber.

%) Ebendaselbst.

*) Vergl. den citierten Brief Berns an Wallis. Gesch.-Forscher
VII, 420.

%) Vergl. Justinger: pag. 253

®) Vergl. Michael Stettlers Chronik, I, 116 und ff.

) Ebendaselbst, S. 118.
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drohte der Raron-Handel verhfngnisvoll fiir die Eid-
oenossenschaft zu werden. Die. Walliser legten sich nach
Abschluss ihres Biindnisses keine Massigung auf; sie be-
raubten die Angehirigen des vertriebenen Freiherrn,
seine Frau und Kinder, aller ihrer Gdiiter,!) vertrieben
sie von Haus und Hof, ziindeten alsdann das Stamm-
schloss der Raron an?) und veriibten im Jahr 1417 die
in jenem Brief Berns an Wallis erwédhnten Gewaltthétig-
keiten gegen ibre Nachbarn von Hasli. Diese scheinen
hinwiederum ihrem Hass (gegen die Walliser) durch
‘Gewaltmassregeln verschiedener Art gegen die Land-
leute von Wallis, die sich auf haslerischem Gebiet auf-
hielten oder es durchreisten, Luft gemacht zu haben,
wenn anders die in einem Brief der Walliser an die von
Hasli erwihnten Vorfalle der Wahrheit entsprechen. ®)
Dort heisst es:

, Wissent Ir Landlit von Hasli, daz Ir uns vil
,stugk hant gethan und uns an iiwerem Gebiet sint
»geschechen, daz uns fast unbillich dungkt, daz si uns
,und der unsren geschechen sint. Item zem ersten
»wir Ir uns efern verbutten Essen und Tringken, Huss
yund Hof im Winter und niema solt beherbergen, daz
,doch an kein Kristenmdnsch dem andern thun solt
»und wir och dazemal an kein offener Krieg zwiischent
peinander hatten. Dernach uf der fert schliigent Ir
»von iiwerem Lant, welli von Wallis hinter {ich waren
ykommen, sasshaft oder dieneten, die do nit wolten
»gut geben und sunderlich etlich, die bi zwanzig Jaren
»bi der Ii gesessen waren, die schiedent Ir von einan-

1) Vergl. den Brief Berns an Wallis, Gesch.-Forscher VII1I, 420.

) Vergl. Justinger: Bernerchronik, pag. 258.

) Brief der Walliser an die Leute von Hasli vom Jahr 1417.
{xesch.-Forscher VIII, 419.
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,der, daz doch unkristentlich was und us von iich
ygar unbillich dungkt .. .¢

Noch bemiihten sich die unbeteiligten Orte Schwyz,.
Ziirich, Zug und Glarus, auf einer Tagleistung zu Mei-
ringen den Ausbruch des Krieges zwischen Bern und
Wallis zu verhindern. Im Jahr 1418 erschienen da-
selbst die Vertreter der beiden Parteien und die Gesandten
der unbeteiligten Orte. Die Verhandlungen fithrten wohl
einem Spruch, dahin gehend, dass die Walliser dem
Freiherrn von Raron seine Giiter zuriickerstatten sollten,
allein er wurde von diesen und ihren Verbiindeten ver-
worfen, wihrend Bern ihn anerkannte. Den unbeteilig-
ten Orten gelang es also nicht, eine Aussthnung zu er-
ziclen. Eine von Bern mit den Orten Uri, Unterwalden
und Luzern im Kienholz bei Brienz abgehaltene Zu-
sammenkunft vom Jahr 1418 ) hatte keinen bessern Iir-
folg. Auf eigene (fefahr unternahmen jetzt eine Menge
junger Leute aus Frutigen, Simmenthal und Saanen ei-
nen Kriegszug iiber den Sanetsch nach Sitten, das sie
eroberten und verbrannten, 36 Walliser wurden getitet;
mit Beute beladen, zogen sie zuriick; in Bern?®) machte
man ernste Vorbereitungen zu einem grissern Zug. ®) Da
bot Ziirich noch einmal alles auf, um Frieden zu stiften.
Die Gesandten der unbeteiligten Orte kamen dort zu-
sammen; der Weg der Verhandlungen wurde wieder
betreten. Wallis verharrte jedoch wie bisher auf seinem
Widerstand; es wollte von der Wiedereinsetzung der
Raron in ihre Rechte nichts wissen. *) 'Wéhrend der
Dauer der Verhandlungen in Ziirich bestand fiir jeder-

) In einem Schreiben von Unterwalden an Bern, datiert vom
St. Gallentag 1418, wird darauf hingewiesen. Gesch.-Forscher VIII, 422.

¥) Justinger : Bernerchronik, pag. 261.

%) Vergl. M. Stettlers Chronik, I, 119.

Y) Vergl. Justinger: Bernerchronik, pag. 265.
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mann ein geschworner Friede; die Walliser brachen ihn
aber und unternahmen in der Zeit vor dem St.Ja-
kobstag des Jahres 1419 ecinen rduberischen Einfall ins
Haslithal, wo sie mit dem Eigentum der Thalleute iibel
hausten. Auf der Alp, genannt die ,Ober-Aaren“, wo
die Landleute von Hasli alpeten, nahmen sie an Fiillen
und an Schafen fiir mehr als 800 Gulden weg und auf
der Alp ,Trift* raubten sie kurze Zeit nachher ,800
Schafe und drei geringer Kn#chten“.!) Unermiidlich
bestrebten sich unterdes die Orte, den Streit noch zu
schlichten; mehrere Zusammenkiinfte wurden an ver-
schiedenen Orten abgehalten; alle scheiterten an dem
starren Widerstand der Walliser, die den Schiedsrichter-
spruch: ,Hinsetzung der Herren von Raron in ihre
Rechte und Entschidigung der Landschaft Hasli® zuriick-
wiesen. Bern riss unter diesen Umstinden die Geduld;
es griff zu den Waffen. Ein gewaltiger IHeereszug von
cirka 13000 Mann bewegte sich nach dem Oberland und
schlug die Richtung nach dem Haslithal ein; der Haupt-
angriff sollte iiber die Grimsel geschehen.?) Wie schwer
das arme Thal unter diesem Kriegszug zu leiden hatte,
ldsst sich denken. Die Chronik von Hasli entwirft ein
diisteres Bild davon, welche schwere Priifungen die Be-
wohner in diesem Jahr (1419) zu ertragen hatten. Erstens
wurden sie hart geschédigt durch die rduberischen Ein-
fille der Walliser; dann forderte die damals ausge-
brochene, Pest ,der schwarze Tod“, auch im Haslithal

viele Opfer; der Bericht sagt davon:
5. - - 1m selben jar fing an der todt ze Ilasle . ..
ound sturben in demselben jar des Todts mehr denn

» 700 menschen.“ ?)

1) Bericht im Dokumentenbuch von Hasli, Abschrift 5. 49.
%) Vergl. Justinger: Bernerchronik, pag. 270—276.
%) Bericht im Dokumentenbuch von Hasli, Abschrift S. 49.
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Dazu gesellte sich noch eine Teuerung, wihrend
welcher ein ,méss kirnen 64 Plappart galt®.

Die Notlage im Haslithal wurde noch bedeutend
verschlimmert durch den Umstand, dass das ganze Heer
daselbst anhalten musste infolge eines starken Schnee-
falles und Eintretens schlechter Witterung. Die Chronik

schildert diesen driickenden Zustand mit folgenden
Worten :

y- - - und hatten vier Kuchenen uffgeschlagen in
pder Kilchen und warend alle gemach, es wirendt
whiiser, schiiren, stidel und stdll all voll liiten und
yrossen von Oberried haruff bis an die handegg und
yward alles how verwiist, das zu IHasle was, in dem
,Jandt und sunderlich im grund, und ward das how
ofast thiir und das rinder vech wollfeil und wurden
yunsern liiten viel genomen und geraubet, daz etlicher
yverloren dry rinder gehornets vychs und vil hiffen,
,pfannen und kesi wurden den Landtliitten geraubet
»und genommen, ursach daz die houptliit die knicht
,Nit mochten gemeistren wigen des bisen witers . . .“ 1)

Wie schwer die Bewohner auch durch die Pest, die
Teurung und die Kriegslast zu leiden hatten, so be-
fahlen die Fiihrer beim Aufbruch nach den Bergen, der
nun doch durchgesetzt wurde, den Mannen von Hasli,
dass sie mit ihrem Banner vorangehen; sie mussten die
ersten sein, um ,den ban ze machen und den schnee
ze brichen“. Die Hasler erfiillten da wahrlich keine
geringe Aufgabe! Die Walliser erschraken beim Heran-
nahen der bernischen Ubermacht und wichen zuriick,
nur beim Dorfe Ulrichen, wo sie vor alten Zeiten sieg-
reich gegen den Zdhringer gekédmpft hatten, wurden sie
von ihrem Fiihrer, Thomas in der Biindt, zu helden-

1) Ebendaselbst.
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miitigem Widerstand begeistert; die Berner verloren dort
etwa 40 Mann. Vor der Ubermacht mussten die Wal-
liser aber weichen. Die Chronik von Hasli berichtet,
dass die ihrigen 7 Dorfer im Wallis abgebrannt hétten.
Um der Gefahr zu entgehen, jenseits der Berge im
Rhonethal eingeschneit zu werden (es war schon im Spiit-
herbst) und durch die Natur sich selber den Riickzug
abschneiden zu lassen, beschlossen sie, umzukehren. Ein
nochmaliger Angriff der Walliser auf die Nachhut beim
,opital® (Grimselspital) wurde von derselben blutig zu-
riickgeschlagen. Nach dem haslerischen Originalbericht
verloren die Berner im ganzen 52 Mann, darunter 2
Hasler.

Die Walliser waren nun zu Yerhandlungen geneigt;
der Feindseligkeiten war man auf beiden Seiten satt. Dic
Angelegenheit wurde einem Schiedsgerichte, bestehend
aus dem Herzog von Savoyen und den Bischiéfen von
Tarantaisc und Lausanne, ibertragen. Durch den als-
dann im Jahr 1420 gefillten Schiedsspruch wurde Wallis
zur Bezahlung von 25,000 Gulden Schadenersatz, davon
10,000 an Bern, verurteilt; dagegen wurde dem Walliser-
volk mehr Anteil an der Regicrung des Landes zuer-
kannt und festgesetzt, dass in Zukuntt der Landeshaupt-
mann und der Bischof nur aus einheimischen Familien
erwithlt werden sollen. Die Walliser unterzogen sich
diesmal willig dem Schiedsspruch, der ihnen empfind-
lichere finanzielle Verpflichtungen auferlegte, als die
frithern, die von den eidgentssischen Orten in dieser Streit-
angelegenheit gefillt worden waren. Die rauhen Kriegs-
stirme hatten ihren Widerstand zu brechen vermocht.

Wer aber durch die ,raronischen Héndel® und durch
den daraus entstandenen Krieg zwischen Bern und Wallis
am meisten in  Mitleidenschaft gezogen wurde, so zu
sagen ohne cigenen Grund und eigene Schuld, das
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waren die Landleute von IHasli; mit Recht sagt der
Chronikbericht dieser Landschaft dariiber:
, - .. und also haben wir in dem Krieg und in
ydem todt gros not und arbeit erliten, viel mehr, dan
L7zl sagen ist ... 1)

VIII. Abschnitt.

Die wirtschaftlichen und Verkehrsverhiiltnisse
im Haslithal bis zum 16. Jahrhundert.

In frithern Jahrhunderten hatte das Haslithal ein
wesentlich anderes Aussehen als in unsern Zeiten. Wo
sich uns heute in seinem untern Teile der Anblick
eines 0den, unfruchtbaren Weidelandes bietet, das erst
durch die in den letzten Jahrzehnten ins Werk gesetzten
grossartigen Entwisserungsarbeiten aus dem Zustand eines
eigentlichen Sumpflandes erhoben wurde, da breiteten
sich vor Jahrhunderten fruchtbare Ackerfelder und saf-
tige, frische Wiesen aus. Am Thalrande aber waren
zahlreiche belebte Ortschaften ausgestreut, deren DBe-
wohner mit dem Anbau des ertragtihigen Bodens ihr
gutes Auskommen fanden; denn reichlich brachte die
Erde ihre Gaben der sie fleissig bebauenden Hand dar.

Aus Urkunden wird uns das einstige Vorhandensein
mehrerer Dorfer und Weiler in diesem Teile des Thales
nachgewiesen, von denen heute keine Spur mehr zu
finden ist. Auf der Sonnseite des Thales lagen an der
Landstrasse, die vom heutigen Ballenberg tiber Balmhof
am Fusse des Briinigherges vorbei nach Meiringen fiihrte,

") Originalbericht im Dokumentenbuch von Hasli, Abschrift
S. 50.

Archiv des hist. Vereins. 924
XIV, Band. 3. lleft.
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die Ortschaften: Hinterluchern, Biirglen, Balm und
Niederhusen. Die ersten zwei Dorfer werden genannt
in einer Urkunde vom St. Hilarientag des Jahres 1362,
wonach die Gebrider Johannes und Wernher von
Rudenz sie fiir ein Geldanlethen zu ,rechtem und be-
wertem Mannlehen® hingeben.!) — Ausserdem werden
Biirglen und Balm in einer Urkunde von 1420 erwiihnt. %)

Der Weiler Niederhusen erscheint in einer Schen-
kungsurkunde vom 15. August 1350.°)

Durch immerwiihrende Uberschwemmungen entstand
im Laufe der Jahrhunderte eine vollstindige Versumpfung
des einst so lippigen Thalgrundes; die genannten Dorfer
konnten mitten in der zunehmenden Verddung nicht be-
stchen; sie verschwanden vom Erdboden; die Einwohner
waren gezwungen, sich anderswo im Haslithal ein neues
Heim zu griinden oder auszuwandern in weiter ent-
legene Gegenden.

Das Dorf Balm wurde im Jahr 1650 durch einen
Bergsturz verschiittet, so dass nur noch wenige Héauser
stehen blieben. *)

Als eine erste Ursache der Uberschwemmungen und
der dadurch bewirkten allmihlichen Versumpfung des
Thalgrundes wird der von den Monchen von Interlaken
in den Jahren 1433 und 1434 erstellte Querdamm durch
die Aare genannt.”) Diese sogenannte Unterseenschwelle,
wegen welcher mit Riicksicht auf das Iischereirecht die

1) Urkunde von 1362; eingeschrieben im Urkundenbuch der
Landschaft Hasli, 11, 215.

2y Urkunde vom 15. Juni 1420; Regesten von Hasli Nr. 86.

3 Urkunde vom 15. August 1350; Steitler: Regesten des
Klosters Interlaken Nr. 350.

4) Willi: Die Korrektion der Aare und Entsumpfung des
Haslithales, 1880, pag. 12.

5) Urkunde vom 25. April 1434; Stettler: Regesten von Inter-
laken Nr. 529.
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dadurch geschiddigten Bewohner von Unterseen in der
citierten Urkunde Beschwerde beim Konig Sigismund
fithren, sollte den Monchen zur Erleichterung des Fisch-
fanges dienen. Sie bewirkte durch ein betrichtliches
Aufstauen des Wassers die Hebung des Seespiegels um
5>—7 Fuss. ) Dies hatte fiir das Haslithal die verhidng-
nisvolle Folge, dass das ohnehin geringe Aaregefille
obenher der Miindung in den Brienzersee noch bedeutend
reduziert wurde, so dass das Wasser Miihe hatte, seinen
Lauf fortzusetzen; die weitere Iolge waren héufige
Uferbriiche und Uberschwemmungen der Thalebene, wo
das Wasser sich ansammelte und keinen Abfluss hatte.
Es ist denkwiirdig, dass auch schon die alten Hasler in
jener Unterseenschwelle eine Ursache der zunehmenden
Versumpfung ihres Grundes und Bodens erkannten. Auf
threm Zuge nach Interlaken in der Aufruhrbewegung
gegen die Reformation zerstorten sie die Aareschwelle
von Grund aus.?) Als fernere Ursachen des Ubels be-
trachtet man den Bergsturz von Kien, welcher in der
ersten IHilfte des 16. Jahrhunderts Schloss und Dorf
Kien verschiittete, wodurch dem Abfluss des Wassers
neuerdings schwere Hemmnisse in den Weg gelegt wur-
den; sodann bewirkte die direkte Ableitung der Liitschine
in den Brienzersee, welches Werk das Kloster Inter-
laken um die Mitte des 15. Jahrhunderts ausfithren liess,
gleichfalls, wic die Aareschwelle, eine Steigung des Sce-
spiegels infolge der gewaltigen Schuttmassen, welche die
Liitschine nun unmittelbar im Seebecken ablagerte. Dass
aber namentlich auch eine unverniinftige Raubwirtschaft

) Vergl. Willi: Die Aarekorrektion.

). Auf diesen Vorfall wird hingewiesen in einem Brief der
Berner Regierung an Hasli nach dem Aufstand vom November 1528.
Dokumentenbuch von Hasli, Abschrift, Seite 189. — Vergl. ferner
Mich. Stettlers Chronik 1626; 1I, 13.
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in den Waldungen des Haslithales, dank des DBetriebes
der dortigen staatlichen Eisenbergwerke, hiiufige Uber-
schwemmungen bewirkte, lisst sich aus den mehrfachen
Klagen der Landleute iiber den Riickgang ihrer schimen
Wilder — die der jEisenschmelze® zum Opfer fielen —
schliessen.

Lrst vom 16. Jahrhundert an erzéihlen die Urkunden
vou periodisch wiederkehrenden Katastrophen, angerichtet
durch die Wasser der Aare. In der fortschreitenden Ver-
sumpfung lag ein schweres Landesungliick; der allge-
meine Wohlstand sank infolge der Iintwertung so aus-
gedehnter Landstrecken; die Kulturgrenze wurde stetig
zuriickgedringt. Aut diese verhiingnisvolle Iirscheinung
weist die Aussage eines Zeitgenossen aus dem Jahr 1551
tiber die Ortschaft Balm hin:

»Damals (1510)%, sagt dersclbe, ,,war die Bauern-
same gross, viel grosser und reicher mit Giitern als
jetzt, gegenwirtig (1551) ist sie um zween Tell
schwicher, denn vormals; da die Aare alles ertrinket
und viel davon gescheitelt (abgelist) hat.© 1)

Vor dem Eintreten dieser verhiingnisvollen Verinde-
rungen lebten die Bewohner der Landschaft Hasli in
bescheidenen, aber nicht fdrmlichen Verhéltnissen; sie
erfreuten sich eines miissigen Wohlstandes, der sich auf
einen ausgiebigen Acker- und Wiesenbau, sowie auf eine
ausgedehnte und sorgfiiltig gepflegte Viehzucht und Alpen-
wirtschaft griindete. Die Gemeinde als solche verfiigte
denn auch stets iiber ausreichende Geldmittel; Beweis
dafiir ist die Thatsache, dass sie mehrmals an Bern eine
Art von Vorschiissen machte, indem sie fiir mehrere
Jahre zum voraus die sogenannte Reichssteuer bezahlte;

1) Diese Aussage findet sich in einem vom Landammann ge-
fallten Spruch; Dokumentenbuch von Hasli, II, mitgeteilt von Willi:
Aarekorrektion.
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g0 z D. laut Urkunde von 1347 400 Ptund fiir acht
kiinftige Jahre und 1375 laut einem Schreiben der Berner
Regierung 600 Ptund fir zwolf Jahre. ')

Die Landschaft ihrerseits geniigte 1n  pekunidrer
Beziehung sich selbst und jeder einzelne Biirger hielt
auf seine Okonomische Unabhiingigkeit; ja, es galt als
landschaftliches Gesetz, dass kein Landmann ausser dem
Thale Anlcihen machen durfte. Wenn er bei vermog-
lichen Mithlirgern nicht Geld bekam, so wurde es ihm
aus dem , Landsiickel® geliehen. s giebt sich auch
hierin, wie in der frither erwiithnten Landrechtsbestim-
mung, betreffend das Verbot des Verkaufs von liegenden
Giitern an Auswiartige, die Absicht kund, fremden Iin-
fluss und fremde Rechtsanspriiche von der Landschaft
fern zu halten.

Eimgehende Aufmerksamkeit verwandten  die  Be-
hirden der Landschaft auf die Alpangelegenheiten. Die
Landsgemeinde vertrat auch in diesem Zweig der wirt-
schaftlichen Verhiltnisse das Prinzip: Schutz der eigenen
Interessen der Landschaft.  Sie nahm deshalb Stellung
gegen die Mitheniitzung der Alpen durch Fremde, indem
sie das Verlethen von Alprechten an Auswiirtige verbot,
laut dem Landrecht von Hasli von 1534.%) Um fir den
inlindischen Viehstand die Weidrechte zu sichern, stellte
die Landsgemeinde dberdies schon frithe die strikte Be-
stimmung auf, dass niemand Vieh auf die Alpen der
Landschaft treiben solie, das nicht im Lande selbst ge-
wintert wurde. ®)

N Urkunde vom St. Katharinenabend 1347, Regesten von Hasli
Nr. 52. — Brief der Berner Regierung an Hasli von 1375: Doku-
mentenbuch von Hasli, Abschrift, Seite -16.

¥) Landrecht von Hasli von 1531; Artikel 2.

%) Die Landsgemeindebeschliisse von 1376 und 14203 Doku-
mentenbuch von Hasli, Abschrift, Seite 67 und 33.

2
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Die Verbéltnisse der Beniitzung der Alpen wurden
meistens durch die Landsgemeinde geregelt, indem
diese sogenannte ,Einungen® (Alpordnungen) aufstellte.
Die Einungen beruhten durchwegs auf dem Genossen-
schaftssystem; jede ,Béuerten“ (Dorfschaft) besass eine
oder mehrere Alpen; wenn diese sehr gross waren, so
hatten oft mehrere Dorfschaften Anteil daran, wie z. B.
an der grossen Engstlenalp. In vorkommenden Streit-
fillen betreffend Alpberechtigung stand der Landsge-
meinde die Entscheidung zu, oder es wurde ein Schieds-
gericht ernannt, das die Sache schlichtete. Wichtige
Streitangelegenheiten zwischen mehreren Dirfern wurden
vom Rat zu Bern entschieden; so fillte dieser bei-
spielsweise in einem Streitfall wegen Weidberechtigung
zwischen den Dorfern ,Moringen, Stein und Isanboltigen
gegen das Dorf Wyler am Briinig“ einen Schiedsspruch
im Jahr 1372.1)

Was die Art der Viehzucht im Haslithal anbetriftt,
so muss damals die Schafzucht neben der Rindviehzucht
eine ganz andere Stelle ecingenommen haben als heute;
es gab gewaltige Schafherden, wie schon aus der einen
Thatsache erhellt, dass die Walliser bei ihrem Raub-
einfall im Jahr 1419 auf ciner einzigen Alp (,Trift%)
700 Stiick wegstehlen konnten.  Auch die Pferdezucht,
die heute verschwunden ist, wurde in frithern Jahrhun-
derten im Haslithal eifrig gepflegt.

Noch erinnert eine Ortsbezeichnung ,Rossmiirt* an
dic einstigen grossen Pferdemirkte in Meiringen. Das
wichtigste Absatzgebiet war Italien. Das Haslithal stand
in jenen Zeiten iiberhaupt in einem lebhaften Verkchr
mit den ,enetbergischen® Gegenden; sowohl in der Rich-

'y Spruch vom Rate zu Bern in dieser Streitangelegenheit;
Dokumentenbuch von Hasli, Abschrift, Seite 6.
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tung nach Bellinzona, als in derjenigen nach Pomat und
Domo d’Ossola unterhielten die Landleute von Hasli
fortwithrend Handelsverbindungen. Ttalienische Handels-
leute hatten in Meiringen ihre stindige Vertretung. Wie
die Urner, so zogen auch die Hasler oftmals mit ihrer
Viehware iiber die Berge, um auf jenen italienischen
und tessinischen Marktplitzen einen guten Erlos heraus-
zuschlagen. ') Die kleine Braunvichrasse des Haslithales
war von den welschen Hindlern schr gesucht; die Ein-
fuhr von Rindern und Ochsen in die Lombardei war
eine bedeutende; ebenso waren die im Thal geziichteten
Pferde auf den italienischen Mérkten ein beliebter Ar-
tikel, wo sie von den Eigentiimern oft selber zum Ver-
kaufe hingefithrt wurden. Von einer solchen ,Fahrt auf
den Bellenzermarkt“ erzihlt das Landbuch von Hasli
aus dem Jahr 1616, %) dieselbe endigte jedoch mit einer
schrecklichen Katastrophe; die harmlosen Minner von
Hasli wurden auf dem Riickweg auf der IHohe des
Niifenenpasses durch die Kugeln italienischer Briganten
niedergestreckt; die Gauner machten sich mit dem Kr-
lose aus den verkauften Pferden aus dem Staube und
entgingen der Hand der Gerechtigkeit. Von da an ver-
loren die Hasler die Lust, ihr Vieh selber jenseits der
Berge zum Verkauf auszubieten.

Ausser der Ausfuhr von Rindviech und Pferden nach
Italien vollzog sich mittelst Saumpferden oder Maul-
tieren durch das Haslithal iber die Grimsel ein nicht
geringer Warenverkehr zwischen den Léindern nord-
und sitidwérts der Alpen. Dem Grimselpass kam
als Teil dieses internationalen Verkehrsweges eine

" Willi: ,Geschichtl. Mitteilungen aus dem Haslithal®, 1885
(,Eine Fahrt auf den Bellenzermarkt®).

) Erzihlung im Landbuch von Oberhasli, mitgeteilt von A. Willi
in der eben citierten Schrift.
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eminente Bedeutung zuj; sie wurde dadurch noch
erhoht, dass der Grimselpass vom Rhonethal aus nach
drei Richtungen, iiber den Niifenen nach dem Tessin,
tiber den Griespass mach Pomat und durchs Binnenthal
tiber den Albrunpass mnach Domo d’Ossola eine siid-
liche Fortsetzung hatte. Der weitaus bequemste und des-
halb begangenste von diesen siidlichen Alpeniibergingen
war in jenen Zeiten der Albrunpass !); er bisste freilich
dann spiiter seine Bedeutung fiir den Warentransport
ein, als der Simplonpass, dic nachherige Simplonstrasse,
mehr und mehr an Wichtigkeit zunahm.

Meciringen erhielt als nordliche Iindstation dieses
Alpeniibergangs einc besondere Wichtigkeit.  Oftmals
sah man hier Karawanen von 30-—50 Pterden oder
Maultieren von den Bergen her ankommen oder nach
denselben abmarschieren. #)

Iis ist begreiflich, dass es das eifrigste Destreben
der Landleute von Hasli war, dem Grimselpass scine
Bedeutung als Iandelsweg zu wahren und, noch mehr,
durch den Ausbau zu einer Fahrstrasse sie zu erhdhen;
lag ja doch in diesem lebhaften Saumverkehr und
in dem Besitz eines Warcenstapel- und Marktplatzes,
wie Meiringen es war, eine wichtige Einnahmsquelle fiir
cinen grossen Teil der Bevilkerung., In dem angedeu-
teten Sinne haben die Hasler hochstwahrschemlich bet
ihrer Herrschaft, der Stadt Bern, zu wirken gesucht, und
allem nach nicht ganz ohne kirfolg, denn schon im Jahr
1397 wurde wirklich eine Ubercinkunft zwischen der

1) Trotz seiner einstigen grossen Bedeutung als Verkehrsweg
zwischen den Gegenden nordlich und siidlich der Alpen wird dieser
Pass in dem einlisslichen Werke ,Die Alpenpisse”, von Olmann,
nirgends genannt.

°) Vergl. ,Kine Fahrt auf den DBellenzermarkt®, evzihlt im
Landbuch von Oberhasli, miteeteilt von A. Willi.
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Q.

legicrung von Bern und der von Wallis geschlossen,
wonach eine Strasse iber die Grimsel bis ins Rhonethal
und von da durchs Binnenthal iiber den Albrunpass nach
Domo d’Ossola gebaut werden sollte. 1)

s wurde auch noch spiter dariiber zwischen den
zwei Orten verhandelt, doch das Werk kam nicht zu
stande (jedenfalls der Kosten wegen). Welche nach-
haltige I'orderung das Verkehrswesen im Oberiand durch
die damalige Irstellung ciner Alpenstrasse von Meiringen
bis hinein ins Eschenthal evhalten hiitte, liegt auf der
Hand. Sie hitte ein wiirdiges Gegenstiiek zur Gott-
hardstrasse gebildet.  Das bedeutungsvolle Projekt hat
die Jahrhunderte iberdauert; es geht erst in unsern
Tagen, soweit es den nordlichen Teil, die Grimselstrasse,
betritft, der Austihrung entgegen.

Mit Unterwalden und Luzern ordnete die Land-
schatt Hasli die Verkehrsverhiltnisse schon sehr friih
durch cinen Vertrag vom 21. Juni 1341, welcher den
Charakter eines cigentlichen Handelsvertrages hat. Unter-
walden und Hasli, als zwel ancinander grenzende Land-
schatten, unterhielten ither den DBriinigpass ecinen leb-
haften Verkehr miteinander; aber auch Luzern stand in
vielfachen Dezichungen zum Haslithal. Da beide, so-
wohl Luzern als Unterwalden, mit Italien Handelsver-
bindungen hatten und dabei vornchmlich den Pass iiber
die Grimsel beniitzten, so lag es vor allem in ihrem In-
teresse, moglichst glinstige und freie Verkehrsbestimmungen
zwischen ihnen und Hasli aufzustellen.  Nach dicsem
Grundsatz ist denn auch jener Vertrag von 1341 abge-
fasst. Dic drei Orte sichern sich gegenseitig freien Kauf
und Verkauf zu; jeder soll die Landstrassen und Saum-
wege des andern unbeschwert beniitzen dirfen; 1m

) Urkunde vom 12. August 1397, eingeschrieben im Wallis-
buch I, 97; miteeteilt von P'rot. Hidber.
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Handel und Warentransport garantieren sie sich gegen-
seitigen Schutz.

Einlasslich ist auch die Verteilung der Kosten fir
Unterhaltung des Briinigpasses, sowie das Zollwesen auf
demselben normiert. Dieser Vertrag blieb nicht immer
in Kraft; denn die Stadt Bern beanspruchte das Recht,
iber die Zollangelegenheiten der Landschaft Hasli Be-
stimmungen aufzustellen.

Ein besonderes Moment in den damaligen wirt-
schaftlichen Verhiltnissen des Haslithales ist der Berg-
bau auf Eisenerz. Die erste Eisenschmelze war zu
Biirglen, im untern Teil des Thales.!) Das Erz wurde
obenher der Migisalp gebrochen, an der noch heute so
benannten ,Erzegg®, welche Bezeichnung auf das einstige
Vorhandensein des Bergwerkes hindeutet. Die Berner
Regierung beanspruchte als Landesherrin das Regalrecht
tiber das Bergwerk und liess es von Staats wegen aus-
beuten.?) Die unverhiltnismissig grossen Gewinnungs-
kosten waren wohl der Grund, dass die Eisenschmelze
von Biirglen weiter hinauf ins Thal an den Zusammen-
fluss der Gadmen- und der Guttannenaare (nach Keisten)
verlegt wurde. Auch auf der Baumgartenalp, auf der
Grenze zwischen Obwalden und Hasli, wurde némlich
um das Jahr 1416 Eisenerz gefunden. Iin Mitbesitzer der
Alp wollte das Recht der Gewinnung den Herren von
Bern streitig machen, weshalb ein Bote derselben vor
dem Gericht zu Meiringen Klage fithrte; in dem vom
Landammann und den ,Iinfzehn“ gefillten Spruch
erkennen sie das (rewinnungsrecht der Stadt Bern anj
da diese die hohen Gerichte habe und sie (die Hasler)
an Statt des Reiches beschiitze, so sollen sie auch Wild-

1 Willi: ,Aarekorrektion“, p. 10.
) Urkunde von 1416; Regesten von Hasli, Nr. 82.
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béinne und Bergwerk zu verleihen das Recht haben,
doch sollte der Betrieb des Bergwerkes durch einen
Landmann um denselben Preis wie durch einen andern
gelichen werden konnen; ausserdem verlangen die Hasler
Vergiitung des Schadens an Alpen, Holzern und Wegen.?)

Kurze Zeit nach diesen Verhandlungen wurde unter
den Bewohnern von Silber und Gold und allen miglichen
Metallen gemunkelt, die sich im Gebiete von Hasli vor-
fainden; der Rat von DBern bezeichnete dieses Geriicht
als ,etwas awentiierliche Sachen* und verlich zu Erb-
lehen an Anton Gugla ,die Silber- Ysen- und Stachel-
gruben, mit Gold, Silber, Kupfer, Blei, Salz und andere
Bergwerksachen, die sich im Lande Hasli vorfinden®, zu
einem méssigen Zinse.*) Darin liegt der beste Beweis,
dass die ganze Bergwerksgeschichte im Volksmund bald
eine phantastische (Gestalt annahm, wihrend die wirkliche
Ausbeute der vorhandenen Tisenminen fiir den Staat
keine belangreiche Einnahmsquelle war. Dennoch hatte
das Bergwerk fiir ihn wihrend Jahrhunderten eine be-
sondere Bedeutung; die Kisenlager im IHaslithal waren
die einzigen bekannten in der alten Landschaft Bern,
dic ausgebeutet wurden; deshalb bestimmte die Regierung
das dort gewonnene Eisen vor allem zu militirischen
Zwecken.?) Fir die Landschaft aber war der DBetrieb

1) Vergl. die citierte Urkunde.
) Urkunde von St. Antonius 1416; Regesten von Hasli, Nr. 85,
%) Wir erfahren dies aus einem sogenannten Bergwerk-Lybell,
dem Resultat von langwierigen Unterhandlungen zwischen der Berner
Regierung und der Landschaft Hasli, das zwar aus einer spitern
Periode, dem Jahr 1631, datiert, jedoch auch auf die Verhiltnisse
der frithern Zeit bis zum 16. Jahrhundert zutriftt. Die Berner
Regierung weist darin aut die Notwendigkeit der Kisengewinnung

mit den Worten hin:

s - - . Diewyl semblich Bergwerk dem ganzen Land sehr
yhutzlich, sonderlich aber zu Erhaltung des Ziighuses und De-
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des Bergwerks in anderer Iinsicht ein Nachtell, ja, er
wurde sogar zu einer Kalamitit fir die Interessen der
Thalleute. Die Regicrung von Bern musste niimlich
mit dem Rechte der Ausbeutung des Bergwerkes auch
zugleich das Recht in Anspruch nehmen, die Walder
der Landschaft fiir den notwendigen Holzbedarf fiir die
Eisenschmelze zu verwenden. Dies hatte aber cine
masslose Ausforstung der Waldungen zur Iolge, die
sich allmiihlich, da der Nachwuchs in keiner Proportion
zum Yerbranch stand, bedeutend lichteten und stellen-
weise dem Ruin entgegengingen 3 denn nach urkundlichen
Angaben verschlang die Dlisenesse im Haslithal Jahr fur
Jahr bis 1000 Klafter Holz.') Dass der Riickgang der
Wilder eine unheilvolle Wirkung auf die hydraulischen
Verhiltnisse  der Landschatt ausiibte, ist keine Frage,
und dic mit dem 16. Jalhrhundert periodisch werdenden
Uberschwemmungen finden jedenfalls nicht zum wenigsten
hierin ihre Irklirung.

Der Betrieh des Bergwerkes wurde bald mit grosserer,
bald mit geringercr Intensitit weitergefiihrt bis gegen
das Ende des 18. Jahrhunderts. Die Spruchbiicher und
Ratsmanuale des  bernischen  Btaatsarchivs enthalten
aus dieser Zeit noch mehrfache Verhandlungen iber
Lehensvertriige, das Bergwerk im Haslithal Dbetreffend,
beispielsweise vom 22, Januar 1770.%)  Seit dem 1T.
Jahrhundert stand ein Ilochofen 1m Miihlethal in De-
trieb; ®) zerfallene Trimmer desselben zeugen noch

Jfension des Vaterlandes erforderlich, dienstlich und notwendig
ysyge und von deswegen diss Bergwerk nit werden wellindt zer-
poan lan.®

Forstdokumentenbuch, I, 230, Schreib. von 1630, 25. August

und 30. Januar 1631; Bernisches Staatsarchiv.

') Angabe bei Willi: Aarekorrektion.

%) Deutsches Sprachbuch R R R, 331, Staatsarchiv Bern,

?) Haslibuch, I, 71
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von der einstigen Gewerbsthiitigkeit in diesem abgelegenen
Thale. Die grossen Schwierigkeiten hinsichtlich Brechung
und Transport des Erzes in das Thal hinunter, mit
denen der Bergbau zu kiimpfen hatte, und die durch
den Betrieb erforderlichen enormen Kosten bei ver-
hiltnismissig geringen Ertrigen, sodann die Moglichkeit,
anderswo den notigen Iisenbedarf des Landes bequemer
und billiger beschatfen zu konnen, waren die zwingenden
Griinde, dass in unserm Jahrhundert im Haslithal der
Bergbau auf Iiisen ginzlich und wohl fir immer ein-
gestellt wurde.

IX. Abschnitt.

Die Reformation im Haslithal.

Seit dem Iintritt des Hasli in das Abhingigkeits-
verhéltnis von Bern bestand wihrend eines Zeitraumes
von beinahe 200 Jahren das freundschaftlichste Verhilt-
nis zwischen der Landschaft und der Stadt. Die Hasler
genossen stetsfort ungeschmiilert die ilmen bei der Uber-
nahme der Schirmherrschaft durch die Stadt Bern im
Jahr 1334 zuerkannten Freiheiten und Rechte. Iis wurde
ihnen eine bevorzugte Behandlung von seiten des Rates
und der Burgerschaft von Bern zu teil; sie wurden in
in den Zuschriften, ungeachtet des faktisch bestehenden
Abhéngigkeitsverhéltnisses, noch lange Zeit von diesen
als ,Freunde und Kidgenossen* angeredet. Neuerdings
bestitigten Schultheiss und Rat den Haslern durch
Schreiben vom St. Luzientag 1513 thre alten Ireiheiten,
Rechte und guten Gewohnheiten ,in Ansehen der guten
Dienste, die sie ithnen alle Zeit erzeigt haben®. )

1 Dokumentenbuch von Hasli, Abschrift S. 5.
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An keiner feindseligen Bewegung, wie solche in
den oberldndischen Théilern im [Laufe der Zeit sich
mehrere erhoben, die direkt oder indirekt die Stellung
und die Rechte Berns in diesen Gebieten getihrdeten,
nahmen die Landleute von IHasli Anteil oder haben auch
nur im geheimen die Unruhen gefordert; sie standen
beispiclsweise dem von einigen Gemeinden im Gebiete
des Gotteshauses Interlaken mit den Landleuten von
Unterwalden geschwornen Bund vom 3. Januar 1349 1)
fern, ebenso demjenigen, der ungefihr ein Jahrhundert
spiater, im Jahr 1445, von den Bewohnern fast aller
oberlindischen Thiler gegen das Kloster Interlaken und
die Herrschaft Bern geschlossen wurde. ) Auch findet
sich in den Urkunden keine Spur davon, dass die Hasler
den Herrschaftsleuten von Ringgenberg in deren Em-
porungen in den Jahren 1350—80 *) Beistand gegen die
I'reiherren geleistet haben, wie die Unterwaldner dies
thaten, welche die Ringgenbergischen Angehirigen in
ihr Landrecht aufnahmen. Da die Berner diesen Auf-
stand unterdriickten, so wiirden die Landleute von IHasli
bei einer Beteiligung von der Stadt ebenfalls als Be-
siegte behandelt worden sein, wovon aber nirgends eine
Andeutung vorhanden ist.

Solange DBern die Landleute von Iasli bei ihren
alten Gewohnheiten und Rechten liess, hatten sie keinen
Grund, eine feindselige Stellung gegen ihre Herrschaft
anzunchmen, und sie waren auch klug genug, sich nicht

1) Urk. vom 3. Januar 1349 und 28. Februar 1349. Stettler,
wegesten des Klosters Interlaken.

%) Urkonden vom 22. April und 2. Mai 1445. Stettler, Re-
gesten von Interlaken. '

) Yergl. Tillier: ,Geschichte des eidgen. Freistaates Bern¢,
Band I, 227 und ff.
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in derartige Wirren einzumischen; in jedem Fall hitten
sie nur dabei verlieren konnen.

Dies gute Verhiltnis zwischen der Landschaft Hasli
und der Stadt Bern erhielt aber im Jahr 1528 einen
heftigen Stoss durch die Einfithrung der Reformation.
Nirgends in bernischen Landen stiess sie auf so
harten Widerstand, wie in mehreren oberlindischen
Thilern und namentlich auch im Haslithal. Das war
nicht von Anfang an zu erwarten, denn zuerst verhielten
sich die Leute von Hasli und die Bewohner des Kloster-
gebietes von Interlaken ruhig gegeniiber der neuen Ord-
nung. Als nach der in Bern stattgefundenen Disputa-
tion die Annahme der Reformation durch Rite und
Burger der Stadt beschlossen ward, erging an die ber-
nischen Landschaften die beriihmte Reformations-Botschaft
vom 7. Februar, worin das Volk aufgefordert wurde, alle
Missbrauche abzuschaffen, den Gottesdienst nach dem
reinen Gfotteswort einzurichten und sich vom Gehorsam
gegen Papst und Bischife loszusagen. Die Umgestaltung
vollzog sich in den meisten Gegenden ohne Anstand;
Michael Stettler sagt in seiner Chronik:

,Hiemit (mit der Reformationsbotschaft) fiel die
,Mess allgemach, gleichsam den blettern an den
,biaumen zu Herbsteszeit in der Statt Bern und ihrer
yLandschaft zu Grund, der meiste Teil der Unter-
ythanen richteten sich gutwillig in ihrer Obrigkeit
»Reformation.

Aber vielerorts verlangte man mehr als blosse An-
derung des kirchlichen Wesens; Stettler #dussert sich
dariiber, indem er fortfdhrt:

,- .. hingegen ware viel daritber ungedultig, dic Landlecut
yallernechst umb der Statt und sonderlich der Klostern
yzugethane stelleten sich unrilewig und suchten bey
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oAbschaffung der Mess auch entladung ihrer Zinsen
y,und Zehnden.® 1)

Auf diesen Standpunkt stellten sich vorab die Gottes-
hausleute von Interlaken; die Reformation hitten sie
sich gern gefallen lassen, die Messe hiitten sie preis-
oegeben, wenn nur ihre Hotfnung, mit der Aufhebung
des Klosters auch von den Zehnten und andern Leis-
tungen an  dassclbe  befreit zu werden, erfillt worden
ware.

Als es sich nun aber herausstellte, dass die Stadt
Bern die Erbschatt des Klosters antrat und dass die
demselben  Zinspflichtigen hinfort, anstatt dem Propst,
einem bernischen Landvogt im Kloster die Abgaben ent-
richten und dass die Gemeinden dazu noech die Armen-
pflege iibernehmen mussten, da schlug die Stimmung
asch um.  Das Kloster wurde iberfallen und der Amt-
mann flibschi und der Schultheiss von Unterseen konnten
sich nur mit Miihe daraus fliichten. DBern betrat vor-
sichtigerweise den Weg der Unterhandlungen; am 17.
Mai fand zu Interlaken eine Zusammenkunft der berni-
schen Gesandten mit den Widerspenstigen statt.  Eine
gewisse Beruhigung wird sie geschaffen haben, wenn
schon die junriiewigsten von allen“, die Grindel-
waldner, frank und frei die Forderung stellten: Wieder-
aufrichtung der Mess oder Nachlassung der Zinsen und
Ziehnden, worauf die Boten antworteten, die Sache
miisse durch das Recht entschieden werden. 2)

Im Haslithal ist nun die gegenreformatorische Be-
wegung wohl nicht durch diese materiellen Griinde er-
zeugt worden. Uber die Entstehung und den Verlauf

') Michael Stettlers Chronik von 1626, Bd. II, pag. 7.
#) Stettler, Chronik, II, S. 9.
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derselben, die freilich bald mit dem Aufruhr im Kloster-
gebiet von Interlaken zusammenfloss, erhalten wir zu-
verlissige Aufschliisse aus einem zeitgendssischen Ori-
ginalbericht von einem Mitheteiligten, der aber auf seiten
der reformationsfreundlichen Fraktion stand und zweitens
aus einem ldngern Schreiben der ,gniddigen Herren“ an
die Landleute von Hasli vom November 1528, worin der
Verlauf der ganzen Angelegenheit in den Hauptmomenten
erzihlt wird, mit der zu Grunde liegenden Absicht, den
Leuten von Hasli ihr Unrecht vorzustellen und das Ver-
halten Berns zu rechtfertigen. Mit beiden Darstellungen
stimmen die Chronikangaben von Stettler iiberein.

Als die Botschaft der Stadt Bern bei den Haslern
zur Verhandlung kam, nahmen sie ,gemeinlich, freiwillig
und ungezwungen® die Reformation an ') und gaben da-
von den gnddigen Herren schriftlich Kunde. Die an-
fingliche Zustimmung zur neuen Lehre war wesentlich
durch den gewichtigen Einfluss des allgemein beliebten
und aufgeklirten Landammanns, Augustin von Weissen-
fluh, zu stande gekommen. Derselbe genoss auch beim
Rate von Bern ecin grosses Vertrauen und Ansehen; er
wurde kurzweg ,Ammann Augustin® genannt. Der Um-
schlag erfolgte jedoch bald; der Ammann vermochte der
Situation nicht mehr Herr zu werden. In einer schlichten,
kernigen Rede, in der er die Landsgemeinde vor vor-
eiligen Aufregungen warnt und die Biirger zum Gehorsam
gegen die Obrigkeit ermahnt, bekundet er einen ver-
stindigen, freien Sinn, grosse Erfahrung und ein uner-
schiitterliches Vertrauen in die Landesobrigkeit. Er sagt,
dass er fiir seinen Teil der Obrigkeit, die von Gott ver-
ordnet, der Kirchenversammlung und dem lautern Gottes-

1) Schreiben der Berner Regierung, Dokumentenbuch; Abschrift
5. 189 und ff.

Archiv des hist. Vereins. 25
XIV. Band. 8. Heft.
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wort in der Bibel mehr glaube als den ,gottlosen Mess-
pfaffen®. )

Erst nachtriiglich entstand cine Auflehnung gegen
die Einfihrung der neuen kirchlichen Ordnung; sie
wurde erzeugt durch den Liinfluss der Nachbarn jen-
scits des Briinig, der Unterwaldner. Wie diese schon
mehrmals durch ihren verhiingnisvollen HEinfluss die Be-
wohner der oberlindischen Thiler irre gefithrt hatten,
so boten sie auch jetzt wieder alles aut, um sie zum
Widerstand gegen die Kirchenreform zu bewegen. Sie
stifteten Zwietracht und Streit zwischen den Bewohnern
und fachten das Feuer des Aufruhrs gegen die Landes-
obrigkeit an. Laut dem erwiihnten Reformations-Bericht
von einem Augenzeugen aus dem Jahr 1528 %) gingen
etliche der ,Ungehorsamen® nach Unterwalden und
brachten mit sich ,drei Miss Pfaffen®, damit dieselben
zu Iasli, nachdem der neue Gottesdienst eingefithrt war,
wieder Messe lisen. Die Gemeinde von Hasli teilte sich
unter der Einwirkung dicses fremden Einflusses in zwei
feindliche Partcien, die einander aufs heftigste bekimpften.
Schon an der Landsgemeinde vom 7. Juni, wo die Mchr-
heit den Beschluss fasste, die Messe sei wieder einzu-
fithren, warcn etliche Unterwaldner anwesend.?) Die
mit 40 Mann in Minderheit geblichenen Regicrungsge-
treuen vermochten nicht mchr aufzukommen gegen den
zunchmenden Einfluss des benachbarten Unterwalden,
dem sich Uri und Wallis anschlossen; allein sie blieben
fest bei ihrem angenommencn ,erniireten Glauben®

»Sie woltens mit ihren gnédigen Herren han und sich
plhnen gleichformig machen; der mchrteil aber die

) Die Rede wurde abschriftlich dem Rat zu Bern mitgeteilt.

) Dieser DBericht ist eingeschrieben im Landbuch von Hasli;
Abschrift, S. 107.

%) Stettler, Chronik, II, 10.
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,wolten dic Miss han und nahmen stirke und anlass
yan denen von Unterwalden.“ ')

Von dort her wurde also der Widerstand geniihrt
und Zwietracht unter den Landleuten von Ilasli gestiftet;
der Hass hatte schon derart die sonst so friedlichen
Gremiiter ergriffen, dass es mehrmals an den Versamm-
lungen beinahe zu Thiitlichkeiten gekommen war; der
Bericht sagt dartiber:

, « - - Und gingen all mann an zwo gmeind und
Hhitten dick und mangmahl Einandern gschlagen,
,Wo nit Gott wunderbarlich geschieden hétt.“

Schultheiss und Rat von Bern boten alles auf, die
Ruhe auf friedliche Weise wieder herzustellen; sie
sandten mehrere Botschaften wie mnach Interlaken, so
auch nach Hasli, welche die Ungehorsamen durch drin-
gendes Zureden von ihren feindseligen Umtrieben und
namentlich von ihren Verbindungen mit Auswiirtigen
von Unterwalden abbringen wollten. Doch nirgends ver-
mochten die Boten die Unzufriedenen zu beschwichtigen
und versthnlich zu stimmen. Die Hasler erklirten den
Gesandten, sie beharrten bei ihrem Vorsatz, die Messe
zu behalten. Um dieser Antwort gleichsam einen be-
sondern Nachdruck zu geben, begniigten sic sich nicht
mit den zwei von Unterwalden erhaltenen Pfaffen, sondern
schickten noch nach Uri um einen ,Kirchherrn“, der
thnen bewilligt ward.?) Bern beschwerte sich durch
Boten auch bei Unterwalden und Uri wegen der Ein-
setzung von Priestern im ITaslithal. Diese beiden Orte
entschuldigten sich zwar hoflich mit der Erwiderung,
s sei dies nur von einigen Personen und nicht mit Vor-
wissen der hochsten Gewalt geschehen; dabel versicherten

) Originalbericht im Landbuch von Hasli, Abschrift, S. 107.
%) Stettler, Chronik, II, S, 10.
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sic die Boten ihrer guten Gesinnung und Freundschaft
fiir die Stadt Bern.') Ein starker Zweifel in die Aufrich-
tigkeit der unterwaldnerischen Landesobrigkeit wird aber
erweckt durch eine Angabe in jenem Reformationsbericht
und ebenso durch einen Hinweis in dem sogenannten
,Reformationsbrief*, den die Berner Regierung nach der
Erhebung an die Hasler richtete. Wir erfabren aus
diesen beiden zeitgendssischen Schriftstiicken, dass die
Landleute von Unterwalden es nicht bei blossen Auf-
munterungen zu Widerstand bewenden liessen, sondern
sich vielmehr hecrausnahmen, gegen die Leute von Hasli
die schwersten Drohungen auszustossen, falls sie die
Messe wieder abschaffen wollten. Die beziigliche Stelle
lautet :

»E8 begab sich auch dick und vil, dass die von
,Unterwalden hiniiber kahmen gen Hasli und starkten
»also die Widerspidnstigen, die wider mein Ilerren
ywahren, dass Sie doch den necuwen Glauben nit an-
»nehmend und bei der Heiligen Méss bleibend; dann
,Wwo sie das nit thitend, wellten sie mit macht hin-
yuiber ziehen und Ihnen die Houser verbronnen und
»ie schidigen an Leib und gut. Die aber, so es mit
,mein Herren hiitten, wellten sie all ertodten und
yumbringen.“ %)

Dass aber die Unterwaldner die Landleute von
Iasli nicht allein nur zum Festhalten am alten Glauben
bewegen wollten, sondern durch ihre Einmischung in die
oberhaslerischen Angelegenheiten auch dahin zielten,
sie direckt zur Auflehnung gegen ihre Herrschaft, die
Stadt Bern, zu treiben, wobei sie ihre eigene Rechnung
zu finden glaubten, beweisen sie in einer spiitern Schrift

1) Ebendaselbst.
*) Zeitgenossischer Bericht, eingeschrieben im Landbuch von
Hasli, Abschrift, S. 107,
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betreffend die Reformation und die Unruhen im Ober-
land. Darin sagen sie unumwunden,
,es seien die von Hasle gantz fry und denen von
»Bern niit schuldig, pflichtig noch verbunden, in
»keynen Wig, sunder hand ire von Hasle Vordern
»die von Bern uf- und angenommen fiir Schirm-
yherren.“ 1)

Die in diesen Worten liegende Tendenz ist unzwei-
deutig; die Unterwaldner bezweckten ecine Loslosung des
Haslithales von Berns Oberhoheit. Damit wiire die
Landschaft ihrem wunmittelbaren Einfluss ausgeliefert
worden, und eine Aufnahme derselben ins unterwald-
nerische Landrecht fiir ewige Zeiten oder sogar eine
eigentliche Einverleibung hétte in ziemlich sicherer Aus-
sicht gestanden.

Doch es sollte anders kommen. Zwar nahmen die
Dinge fiir dic niichste Zeit eine bedenkliche Wendung.
Die Auflehnung gegen die Reformation verbreitete sich
iiber einen grossen Teil der oberlindischen Thiler; nur
Unterseen und Niedersimmenthal blieben Bern und dem
neuen Bekenntnis zugethan. Die Unruhen in den ver-
schiedenen Bezirken spielten nun ineinander; die Auf-
rithrer verbanden sich zu gemeinsamer Erhebung. Ein
von Bern an Hasli gerichtetes scharfes Ermahnungs-
schreiben, datiert vom 30. August,?) stimmte die Hasler

1) Diese Schrift ist um das Jahr 1534 entstanden; sie wurde da-
mals ausdriicklich anerkannt durch eine feierliche Krklirung der
Landamménner und Réte von Ob- und Nidwalden. Abgedruckt wurde
sie neuerdings im ,Arvchiv fir schweizerische Reformationsgeschichte® ;
herausgegeben auf Veranstaltung des schweizerischen Piusvereins;
Band II, 1872. Der Titel lautet:

yGruntlich warlich Anzéug und Bericht des Zuges tber den
wBriinig zu denen von Hasle und ihren Mithaftten wider die von
Bern und was daraus gefolgt.“
) Bericht im Landbuch, Abschrift, 5. 108.
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noch unversdhnlicher und grimmiger; sie sandten DBoten
nach Unterwalden, Grindelwald und Brienz, um zu ciner
Versammlung i Hasli einzuladen. Eine solehe fand
statt und wurde von 30 Unterwaldnern beschickt. Den
Haslern war es vorerst darum zu thun, die regierungs-
freundliche Partei zum Abfall zu bewegen; doch gelang
es ihnen nicht, diese Entschlossenen, mit Augustin von
Weissenfluh an der Spitze, zum Wanken zu bringen.
Dieselben sandten im Gegenteil eine Botschaft nach Bern
und baten um Hiilfe; ehe aber Iiilfe kam, sahen sich
manche von ihnen gendtigt, aus dem Thal zu weichen
und in Unterscen ihren Aufenthalt zu nehmen.

Ende September griffen die aufstindischen Hasler
tiber thre Landschaft hinaus und {iberfielen, mit Auf-
stindischen von Brienz vercinigt, Interlaken. Hier liessen
sie ihren Zorn an der bekannten Unterseenschwelle, jenem
Querdamm {iber die Aare, aus und zerstorten ihn,
wie frither schon erwidhnt, von Grund aus samt dem
Fischfang.!) Das Kloster Interlaken wurde von ihnen
besctzt, die Amtleute mussten sich fliichten. Gleichzeitig
verjagten die Grindelwaldner ihre Pridikanten ) und die
Unterwaldner zeigten sich alsbald schr eifrig und schickten
in alle Thiiler,

pgen Frutigen, gen Interlaken und Grindelwald Pfaffen,
ydie da wider mein Ilerren Wiissen und Willen an
,denen Enden und Ohrten Miss hittend .. .4 %)

Der Rat von DBern verharrte trotz alledem noch
immer bei seinem bisherigen nachsichtigen Verfahren
gegeniiber den Aufstindischen und schlug ihnen vor, die
Angelegenheit vor ein allgemeines Gericht zu bringen,
1) Reformations-Brief vom 13. November 1523. Dokumenten-
buch von Hasli, Abschrift, S. 190,

1) Stettler, Chronik, 1I, p. 13.

) Bericht von 1528 im Dokumentenbuch von Hasli, 5. 107.
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bestehend aus Gesandten von Stadt und Land.!) Dem
widersetzten sich aber die yunriiewigen Oberlinder“ und
erklirten, nur von den ,7 eidgenissischen Orten® Recht
anzunchmen, worin die ,gnidigen Herren® jedoch nicht
einwilligten. Endlich liessen sich die Oberlinder herbei,
einen ,Tag* zu Thun zu beschicken, und schon glaubten
dic Anhiinger der Regierung, es werde nun eine Ver-
stindigung erzielt. Doch an diesem Tage riickten die
Unterwaldner mit Kriegsmacht an und die Aussicht auf
cine Schlichtung war dahin.  Die Boten gingen ausein-
ander; die Getreuen von Hasli und Unterseen fithlten
sich auch in Unterseen nicht mehr sicher; sie fuhren
tiber den Sec hinab nach Oberhofen. Die Unterwaldner
nahmen Unterseen ein und waren Herren im Lande.?)

Nun gab es fiir die Stadt Bern keine Wahl mchr;
siec musste durch schnelles Eingreifen mit Waffengewalt
Herr des Aufstandes werden. Sie  schickte zunichst
das Schiitzenffihnlein mit einigen hundert Mann unter der
Fiithrung des Schiitzenhauptmanns Burkhard ins Ober-
land; zu ihnen gesellten sich in Oberhofen auch die
threr harrenden Getreuen von Hasli und Unterseen. Das
Banner von Bern mit seinen Scharen sollte nachfolgen.
Im Moment, als die ersten Mannschaften oben am See
landeten und mit dem Geschiitz gegen das Stidtchen
Unterseen ziehen wollten, kam jedoch eine Gesandtschaft
von Luzern und Basel, um voreiliges Blutvergiessen zu
verhindern. Threm dringlichen Zureden gelang es, einen
Waffenstillstand bis zum folgenden Morgen zu erreichen;
die Aufstiindischen verliessen das Stiidtchen abends und

") Reformations-Brief; vom Nov, 1528. Dokumenten von Hasli,
Abschrift, S. 190.

¥) Originalbericht und Brief der Berner Regierung an die Leute
von Iasli vom Nov. 1528. Dokumentenbuch, Abschrift, S. 107 u. ff.
und 190 u, f. Stettler, Chronik, II, 3, 14
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zogen sich nach dem Kloster zuriick. Wihrend der

Nacht war Verstirkung der Berner vom Niedersimmen-

thal angekommen. Gleichsam als furchtbare Mahnung

an alle Aufrithrer und um den Bewohnern der Gegend

einen ordentlichen Schrecken einzujagen, brannte man

am andern Morgen in aller Frithe das Geschiitz ab,
,das dermassen erbriihlet in den Bergen, dass es ein
» Wunder griitwlich Ding was, anzuhoren.“ )

Die Unterwaldner und viele der Aufstindischen von
Hasli hatten das Dunkel der Nacht beniitzt, um sich aus
dem Staube zu machen; von einer Verfolgung standen
die Berner ab; der Bericht von Hasli sagt:

5 - - - und kahm ein solch wiist wetter, dass Niemand
,wandlen kont, sonst wir mann IThnen nachgezogen
,und hit mann Ihnen das Gleit gen iiber den Briinig.“ %)

Nach zwei Tagen kam der Schultheiss von Erlach
mit dem bernischen IHauptheer auch noch an. Er ver-
anstaltete nun am 4. November eine Versammlung, zu
der er die Aufstindischen der ganzen Gegend, auch die
von Hasli und die der Regierung Gehorsamen entbot.
Auf der heutigen ,Iohematte“ in einen Ring einge-
schlossen, hielt er den erstern eine harte Strafpredigt
wegen ihrer Eidbriichigkeit und spendete den letatern
fiir ihre Treue und Anhénglichkeit viel Lob. Die Auf-
stindischen mussten auf den Knieen um Gnade flehen
und 12 Artikel beschworen. Geméss denselben hatten
die Hasler :

»1hr Vennle und Panner, Ihr Landsigel und Ander
,Lhr Brief und sigel®
ihrer Herrschaft zu iiberantworten; der 5. Artikel be-
stimmte, dass die Ungehorsamen

") Bericht im Dokumentenbuch; 8. 108 und ff.
*) Ebendaselbst.
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olhres Landt Rechtens und Fryheiten beroubet sein
,solten, auch dass Wir Sie mit einem Vogt aus Unser
yStatt hiefiiro Beherrschen und Regieren wollen, das
,aun alles ein mahl beschlossen ist.“ 1)

Als Vogt wurde der Landschaft Hasli der Schiitzen-
hauptmann Burkhard gegeben. Die Stadt Bern nahm
das Landsiegel und den Freiheitsbrief zu ihren Handen;
,vennle und Panner“ der IHasler wurden als Sieges-
zeichen in die Stadt getragen.?)

In diesem ungliickseligen Aufstand, zu dem die
Mehrzahl der Minner von Hasli durch eigene Verblendung
und durch die Aufwiegelungen von seite ihrer Nach-
barn von Unterwalden, die mit ihren Ubergriffen in die
bernischen Verhiltnisse eigene Zwecke verfolgten und
sich um die Folgen nicht kiimmerten, bewogen wurde,
verlor die Landschaft Hasli ihre politischen Rechte und
Freiheiten, iber welche die Thalbewohner mit solcher
Eifersucht gewacht und die sie durch Ordnung im Innern
und vorsichtiges Verhalten nach aussen wihrend Jahr-
hunderten auch unter bernischer Oberhoheit zu bewahren
gewusst hatten.

Der regierungsgetreuen Partei gelang es zwar nach
einiger Zeit, durch ihre Bitten und Vorstellungen die
Gnade der Herren von Bern fiir ihre Landschaft zu
erlangen. In Anbetracht dessen, was die ,Gehorsamen*
fiir ithre Herrschaft gethan und gelitten, entschlossen sich
Rat und Burger von Bern, der Gemeinde Hasli die ihr
aufgelegten Fesseln wieder abzunehmen, um nicht die Un-
schuldigen entgelten zu lassen, was die ,Ungchorsamen®
verbrochen hatten. In dem mehrmals . zitierten Drief
vom 13. November 1528 teilen Schultheiss, Réit und

") Reformations-Brief vom 13. Nov. 1528.
*) Ebendaselbst.
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Burger den Landleuten von Hasli mit, dass sie ihnen
thre vormaligen Ireiheiten und das Landrecht, sowie
»1hr ehrlich Zeichen und Landsigel® wieder schenken.?)

An diese Wiedereinsetzung in die Rechte kniipften
siec aber mehrere Bedingungen. Die Regierung behielt
sich, wie im DBrief von 1334, ausdriicklich alle Gewalt
und Macht vor und soll die Wahl des Ammanns und
Venners aus der Mitte der Landleute, sowic die Be-
setzung des Gerichtes, der ,Fintzechner®, nur ihr zu-
stchen.  Den von ihr eingesetzten bernischen Vogt nahm
sie zuriick, jedoch mit dem Bemerken, dass sie

,vor etlichen Zyten etliche Amtleute aus threr Stadt
yhinauf (nach IHasli) gesctzt habe.“

Dies scheint daraut hinzudeuten, dass die Herren
von Bern das den Ilaslern zugestandene Privileg, die
Amtleute nur aus Einheimischen zu wihlen, nicht immer
beriicksichtigt haben und sich auch fiir die Zukunft darin
nicht absolut wollten binden lassen. Als Ammann er-
nennen sie wieder den von den Aufstindischen abge-
setzten Augustin von Weissenfluh.  Die Boswilligen,
Meineidigen, Ungehorsamen, Aufriithrigen von Hasle*,
dic alle am Schlusse des Driefes mit Namen aufgefiihrt
sind, erklidren sie aller Rechte verlustig ithr Leben lang;
diese sollen

,Niemand weder Niitzen mnoch Schaden, weder an
, Grericht, Rechten noch Gemeinden gebraucht, noch
,7u keinen Ehren nutz scin.“?)

Uberdies behalten sie sich vor, sie nach ihrem
Verdienen noch weiter zu strafen,

,besonders diec rechten Matzenmeister, Aufwiegler und

"y Brief der Berner Regierung an die Landschaft Hasli vom
13, Nov. 1528; Dokumentenbuch von Hasli, Abschrift, 5. 190.

%) Briet der Berner Regierung an die Leute von Hasli vom
13. Nov. 1528.
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,Redlifihrer, die allermeist an dem Aufruhr und Krieg
,Schuld haben.®
Iindlich verordnet die bernische Obrigkeit noch aufs
strengste, dass die Hasler in Zukuntt keinen Fremden
als ,Landmann® annehmen sollen, ohne mit ihrer ,Gunst,
Wissen und Willen“. Die Befugnis, das Landrecht an
Fremde, die im Thale wohnten, zu crteilen, stand bisher
der Landsgemeinde zu, welche daran feste Bedingungen
kniipfte; bei den Aufnahmen steht in den Dokumenten-
biichern bis ins Jahr 1528 jeweilen nur die Meldung:
»N. N. ist in dem und dem Jahr Landmann worden.“
Entsprechend der Verordnung in jenem obrigkeitlichen
Briefe lautet von diesem Zeitpunkt an die Eintragung
(beispielsweise in folgendem speciellen Fall):
yNiklaus Dietigker, der gerwer ist landtmann
yworden im Jahr 1537 und zu Bernn bestdtiget.“ 1)
Die Berner Regierung hat mit der Riickgabe der
Freiheiten an die Landschatt Hasli e¢inen klugen Schritt
gethan; durch ihre Miissigung hat sie Einigkeit und Ruhe
unter den entzweiten Thalleuten wieder hergestellt; in-
dem sie sich dieselben verpflichtete, beugte sie am nach-
haltigsten dem unterwaldnerischen Einfluss vor. Durch den
schlimmen Ausgang der Irhebung war das Freundschafts-
verhiltnis zwischen den Oberhaslern und den Landleuten
von Unterwalden ohnehin arg getriibt worden; die Hasler
mochten dariitber nachdenken, was ihnen die Einmischung
dieser Nachbarn in ihre Angelegenheiten nun schon
mehrere Male eingetragen hatte.  Dass jetzt eher eine
feindselige Stimmung zwischen ihnen Platz griff, crhellt
aus folgenden Worten jenes Berichtes von einem Zeit-
genossen tiber die Reformation im Iaslithal:
,Als kam e¢s darnach ein miichtig kalter winter

—_—

) Dokumentenbuch von Hasli, Abschrift, 5. 255.
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»und dorft Niemand gan Unterwalden wandlen noch
»9y hariiber zu uns, dan es noch nicht verricht was
,das die von Under Walden Mynen Herren unge-
,warnet und unabgeseit in Ir Lanndt zogen waren.“
Wihrend der kurze Zeit darauf ausgebrochenen
ersten Religionskriege zwischen den 5 katholischen Orten
einerseits und Ziirich und Bern andererseits hielten die
Oberhasler daher auch treu zu ihren Herren von Bern;
der angefiihrte Bericht meldet, dass im Jahr 1529, an-
lasslich des ersten Kappeler-Krieges, als die Berner mit
ihrem Banner nach Bremgarten zogen, sie auch eine Ab-
teilung aus der Stadt nach Brienz zur Deckung gegen
Unterwalden absandten; auch die Ménner von Frutigen
und Unterseen lagen mit den Bernern dort bei Brienz;
s« - . wir von Hasle“, heisst es in jenem Bericht,
ylagen aber hie im dorff by ein ander und wacheten
yalle Nacht uff dem obern Briinig 20 Mann und stickt
,das Vennli von Hasle ins schryber Halters hus dry
y,wuchen zum fenster uss;“
drei Wochen lang dauerte also der Kriegszustand. Als
das Jahr 1534 heran kam, das Jahr der Erinnerung an
den 200jidhrigen Bestand der Schirmherrschaft Berns
iber die ,Landschaft Hasle im Wyssland“, wie sie
stets und noch bis ins 18. Jahrhundert in Offentlichen
Schreiben benannt wurde, erwiesen die ,Herren von Bern“
den Oberhaslern cine ganz besondere Gunst, wahrscheinlich
um jenes Kreignis mit den Landleuten von Hasli zu
feiern und um zugleich den letzten Rest von Bitterkeit,
die das Volk dieses Thales gegen die ,gniddigen Herren®
seit der demiitigenden Behandlung beim Aufstand im
Jahr 1528 noch empfinden mochte, zu tilgen.
Sie iibergaben den Landleuten in diesem Jahr ein,
in ihrem Auftrage von einem Notar Holzmann in Bern
prachtvoll geschricbenes Pergamentbuch, worin ihr Land-
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recht und das Gerichtsverfahren in Kriminalfillen und
zum Schlusse auch die Erzihlung von der Herkunft der
Hasler von den Schweden und Friesen eingetragen ist.

Das in dem neuen Landbuch von Oberhasli (vom
Jahr 1534) eingetragene Landrecht oder ,Statut“ ent-
halt in seinen 62 urspriinglichen Artikeln, die vollig
systemlos ohne jegliche sachliche Riicksicht aneinander
gereiht sind, Bestimmungen iiber das Kriminal-, Polizei-
und das materielle Civilrecht; ausserdem finden sich
darin Gesetze tber das Kriminalverfahren und ver-
fassungsrechtliche Bestimmungen.?)

Die Verfassungseinrichtungen sind die eines freien
Staatswesens. Die Landsgemeinde ist die hochste Be-
horde, so weit dies sich vertrigt mit der Oberherrschaft
der Stadt, der frithern Oberherrlichkeit des Reiches; sie
hat die oberste Gewalt, sie erlisst Gesetze und beschliesst
tiber alle wichtigern innern Gemeinde- sowie iiber
dussere Angelegenheiten; sie iibt oft auch die Rechts-
sprechung aus in civilrechtlichen Streitigkeiten. Als
Prasident der Landsgemeinde funktioniert der Ammann
des Thales; er vertritt die Landschaft nach aussen, ihm
sind alle Verwaltungs- und Rechtsgeschiifte unterstellt;
zur Seite steht ithm als Fxekutiv- und Gerichtsbehorde
ein Rat, bestehend aus dem Landesvenner oder ,Panner-
herrn“, dem Landséickelmeister, dem Bauherrn, dem Zeug-
herrn, dem Kirchmeyer und aus 9 Beisitzern oder ,Ge-
richtsséissen®. Dieser Rat, mit dem Landammann als
Prisident an der Spitze, heisst der Rat der ,Fiinfzehner®;
im Volksmund hatte er den Namen ,Ehrbarkeit®.

) Vergleiche: Leuenberger, ,Studien tiber bernische Rechts-
geschichte®, p. 61 und ff. Zeitschrift fir schweiz. Recht, Band
VIII, 165 und ff., und IX, 62 und ff, Das Landbuch von Ober-
hasle vom Jahr 1534.
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Die hohe Gerichtsbarkeit, der sogenannte Blutbann,
lag in den IIinden der Berner Regierung, die in Fillen,
wo iiber Leben und Tod musste entschieden werden,
einen eigenen Richter aus der Stadt ernannte.?)

Das Landrecht von 1534 ist eine neue Bearbeitung
der frither geschriebenen Landsatzungen. Diese sind
aber teilweise erginzt oder in einzelnen Punkten ab-
geiindert, und laut Einleitung zum Landbuch ist das-
selbe errichtet, um eben diese Abdnderungen und Er-
ginzungen zu codifizieren.?)

Vor dem Jahr 1534 existierten schon drei geschriebene
wOtatute“ der Landschatt; das erste beckannte datiert aus
dem Jahr 1354, das zweite von 1420 und das dritte von
1513 ; nach dicsem Zeitpunkt wurden sie noch 8 mal
cruneuert; die letzte Revision fand 1761 statt.?)

Das Landrecht von Oberhasli ist auf kein besonderes
Gesetzbuch zuriickzufithren; seine KEntstehung wurzelt
in dem Rechtsbewusstsein der Thalbewohner; einzig
mogen die Gerichtssatzungen benachbarter Landschaften
einigen Einfluss auf das Recht der Oberhasler ausgeiibt
haben. Lin Teil der Rechtssiitze werden aus der gleichen
Beurteilung édhnlicher Fiille abstrahiert worden sein, in-
dem sie sich allmihlich zu einer festen Norm heraus-
bildeten ; sie sind eigentliche Gewohnheitsgesetze ; andere
dagegen verdanken ihre Entstehung mehr einem einzelnen
Fall, einem in einer Angelegenheit gefassten Lands-
gemeindebeschluss; sie haben das Wesen von Gelegenheits-
bestimmungen. So fusst demnach das Landrecht auf
den friither geschricbenen Rechtssatzungen, auf einzelnen

1) Vergleiche Gerichtsurkunde vom Jahr 1429 (Samstag nach
Simon Juda), Regesten von Hasli Nr. 88.

2y Vergl. Einleitung zum Landbuch von 1534.

%) Vergl. Leuenberger, ,Studien iiber bernische Rechtsge-
schichte“, p. 61.
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Beschliissen der Landsgemeinde und auf obrigkeitlichen
Verordnungen, deren mchrmals, die Rechtsprechung be-
treffend, von Schultheiss und Réten von Bern erlassen
wurden; beispielsweise eine solche von 1493 beziiglich
der Erbberechtigung von unchelichen Kindern, die, wie
es scheint, von den Amtleuten von Iasli bestritten wurde.?)
Die geringe Zahl von Rechtssatzungen, die sich {iiber
alle moglichen juristischen Gebiete verbreiten, lisst ver-
muten, dass ausser diesen, im Landbuch eingetragenen
Bestimmungen, noch eine Menge besonderer Rechts-
iibungen und Rechtsgewohnheiten bestanden haben, nach
denen, wo die geschriebenen Gesetzesartikel nicht aus-
reichten, die Rechtsprechung erfolgte. Gegen ein ge-
filltes Urteil konnte bei der Obrigkeit in Bern appelliert
werden. ?)

Das Landrecht von Oberhasli leidet, wic alle alten
Statutarrcchte, an zwei wesentlichen Méngeln: Unvoll-
stiindigkeit und Systemslosigkeit.

Im Jahr 1557 gaben Rédte und Burger von Bern
auf demiitige Bitte der Landleute von Hasli, wie es im
beziiglichen Brief heisst, diesen abermals die Zusicherung,
den Ammann aus ihrer Mitte zu ernennen; sie behalten
sich jedoch vor, in Kriegszeiten und andern ,sorglichen
Louffen® ihnen einen Ammann aus der Stadt zu geben;
ihre ,fryheiten und grichtigkeiten® bestitigen sie ihnen
aber ,nach Inhalt und Besag Irer alten Brieffen und
Siglen.“ %)

1) Brief von Bern an Hasli, Datum: Samstag vor Judica 1493.
Dokumentenbuch, Abschrift, S. 15.

?) Verordnung betreffend Appellation, gegeben vom Rat zu
Bern. Dokumentenbuch von Hasle.

%) Brief von Schultheiss und Rat von Bern an Hasle vom
10. Januar 1557. Dokumentenbuch von Hasle, Abschrift, S. 145,
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So hat denn die Landschaft Iasli ihre friithere frei-
heitliche Stellung gegeniiber ithrer Herrschaft, der Stadt
Bern, wieder erlangt; sie behielt diese Privilegien im
wesentlichen bei bis zum Sturz der alten Ordnung im
Jahr 1798. Allein das gute, fast freundschaftliche Ver-
héltnis von frither zwischen den ,Herren von Bern® und
den Behorden der Thalschaft kehrte nicht wieder; der
Abstand, den die Abhéngigkeit in sich schloss, trat
mehr hervor; die Benennung , Unterthane“, an Stelle von
,Freunde und Eidgenossen® aus frithern Zeiten in Schreiben
der Berner Regierung an die Landleute von Hasli, wurde
bald die allgemeine ; sie deutet aut die veriinderte Stellung
von Obrigkeit und Thalgemeinde im staatlichen Verkehr
und auf die allgemeinen politischen Verhiltnisse hin, die
im folgenden Zeitraum mehr und mehr den Charakter aus-
schliesslicher Machtherrlichkeit der Stadt iber die ber-
nischen Lande erhalten.



	Studien zur Geschichte der Landschaft Hasli
	Vorbemerkungen
	Zur Vorgeschichte es Haslithales
	Die ersten urkundlichen Nachrichten über die kirchlichen Verhältnisse des Haslithales
	Die ersten urkundlichen Nachrichten über Standes-, Grundeigentums- und Lehensverhältnisse im Haslithal
	Die politischen Beziehungen der Landschaft Hasli zu andern Staats- und Herrschaftswesen in der vorbernischen Periode
	Der Übergang der Landschaft Hasli an Bern und die nunmehrige Gestaltung ihrer politischen Verhältnisse
	Die Beziehungen der Landschaft Hasli zu den beiden Klöstern Interlaken und Engelberg
	Die Beziehungen der Landschaft Hasli zu Oberwallis am Ende des 14. und am Anfang des 15. Jahrhunderts
	Die wirtschaftlichen und Verkehrsverhältnisse im Haslithal bis zum 16. Jahrhundert
	Die Reformation im Haslithal


